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Freiheit ist nicht selbstverständlich

Das UNO-Flüchtlingshilfswerks UNHCR wies 2022  
über 100 Millionen Flüchtlinge aus, weltweit  

die höchste Zahl seit Beginn der Aufzeichnungen. 
Über ein Prozent der Weltbevölkerung befindet sich 

damit auf der Flucht. Aufgrund des russischen  
Angriffskriegs in der Ukraine herrscht seit den  

1990er-Jahren erstmals wieder Krieg in Europa.  
Die russische Invasion in der Ukraine führte  

bis Mitte 2022 zu etwa 5,4 Millionen ukrainischen  
Flüchtlingen und 6,3 Millionen Binnenvertriebenen. 
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In Liechtenstein wurden im Berichtsjahr 584 Anträge auf internationalen Schutz regist-
riert, so viele wie seit dem Balkankrieg nicht mehr. 507 Anträge stammen von Flüchten-
den aus der Ukraine. 385 davon erhielten bis Ende 2022 einen Schutzstatus. 

Anja Klug, die UNHCR-Vertreterin für die Schweiz und Liechtenstein, lobte bei ihrem Be-
such in Liechtenstein Ende 2022 die grosse Aufnahmebereitschaft und Solidarität, die in 
Liechtenstein wie auch in ganz Europa den Schutzsuchenden aus der Ukraine entgegen-
gebracht wurde. Sie betont aber, dass die Aufnahme allein nicht ausreiche. Der Schutz 
müsse so ausgestaltet sein, dass er Menschenrechte, wie das Recht auf Bildung, Arbeit 
und ein selbstbestimmtes Leben, gewährleistet. Hier sieht sie auch in Liechtenstein 
Handlungsbedarf. 

Der Krieg in der Ukraine macht uns bewusst, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist 
und wir uns anhaltend und mit Überzeugung für die Wahrung der Menschenrechte ein-
setzen müssen. Auch in Liechtenstein haben nicht alle Personen gleich gute Chancen auf 
ein selbstbestimmtes, menschenwürdiges Leben. Personen auf der Flucht oder mit Mig-
rationshintergrund, mit Behinderungen oder psychischen Krankheiten oder Menschen, 
die wirtschaftlich oder sozial am Rand unserer Gesellschaft stehen, sind in ihren Rech-
ten besonders gefährdet. In vielen Bereichen warten wir nach wie vor auf Verbesserun-
gen: die Ratifikation der Behindertenrechtskonvention, eine Studie über die Situation 
von Menschen unterschiedlicher sexueller Orientierung und Geschlechtsidentität, eine 
Gewaltschutzstrategie, eine Gleichstellungsstrategie für Frau und Mann, eine grosszügig 
ausgestaltete Elternzeit und eine staatliche Integrationsstelle für Ausländer:innen. Das 
sind nur einige der in diesem Bericht empfohlenen Massnahmen. 

Wir haben aber auch etwas zu feiern: Seit zehn Jahren setzt sich die Kinderlobby unter 
der Leitung der Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche (OSKJ) für die Wahrung der Kin-
derrechte in Liechtenstein ein. 2021 und 2022 machten sich die mittlerweile 28 Organi-
sationen mit der grössten Kampagne ihrer Geschichte stark für Gewaltlosigkeit in der Er-
ziehung. Ausserdem verfasste die Kinderlobby zusammen mit Kindern und Jugendlichen 
aus Liechtenstein und Unicef Liechtenstein einen Bericht an den Kinderrechtsausschuss 
der UNO. Damit beteiligte sie sich an der Berichterstattung Liechtensteins zu den Kinder-
rechten im Land – und das erstmals wieder seit 14 Jahren! 

Diese und andere inspirierende Aktionen finden Sie im folgenden Jahresbericht. 
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.

Vaduz, im März 2023

Wilfried Marxer, Präsident
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Mit dem vorliegenden Bericht kommt der  
Verein für Menschenrechte (VMR) dem gesetz-

lichen Auftrag nach, einen jährlichen Bericht über 
seine Tätigkeit sowie die Entwicklung der Men-

schenrechtssituation zu veröffentlichen.  
Darin eingeschlossen ist der Bericht der  

Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche (OSKJ) 
über die Kinderrechtssituation.  

Weitere Informationen über Organisation  
und Tätigkeit des VMR sowie über die Menschen-
rechtssituation in Liechtenstein finden sich in den 

Internetseiten www.menschenrechte.li  
und www.oskj.li. Der VMR unterhält ein  

Twitter-Konto (@vmr_lie) und veröffentlicht  
halbjährlich einen Newsletter, der via  
info@vmr.li abonniert werden kann. 
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Beratungen und Beschwerden
Die Beratung von Opfern von Menschenrechtsverletzungen ist eine Kernaufgabe des 
Vereins für Menschenrechte und der Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche. Im Be-
richtsjahr zählten der VMR und die OSKJ insgesamt 48 (Vorjahr 55) Beratungen und Kon-
taktnahmen. Die 29 (35) Beratungen des VMR betrafen vorwiegend die Fachbereiche 
Freiheits- und Persönlichkeitsrechte sowie soziale Gerechtigkeit und Gesundheit. Die 19 
(20) Beratungen bei der OSKJ betrafen die Kinderrechte, insbesondere die Themen Ob-
sorge und Einheit der Familie. Der VMR erhielt nur vereinzelte Anfragen zu den Fachbe-
reichen Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen oder Gleichstellung von Frau 
und Mann. Dies ist darauf zurückzuführen, dass es mit dem Liechtensteiner Behinderten-
Verband und dem Gleichstellungsbüro für Menschen mit Behinderungen sowie mit der 
Informations- und Beratungsstelle für Frauen (infra), dem Frauenhaus und dem Verein 
für Männerfragen in diesen Bereichen spezifische, unabhängige Beratungsangebote gibt. 

20181614121086420

Konsultationen VMR und OSKJ 2022 nach Fachbereichen

Kinderrechte OSKJ

Freiheitsrechte

Soziale Gerechtigkeit/Gesundheit

Migration und Integration

Behinderung

MR Allgemein/Diverses

Frau und Mann

LGBTIQA+

Alle Kontaktnahmen werden von VMR und OSKJ hinsichtlich möglicher Menschenrechts-
verletzungen angehört und geprüft. In 24 Konsultationen wurde Beratung und Vermitt-
lung geboten. In zehn Fällen nahmen VMR und OSKJ Kontakt mit Behörden auf bzw. 
intervenierten bei den zuständigen Stellen. In zwei Fällen machte die OSKJ eine Eingabe 
bei Gericht. In je einem Fall wurde Rechtsberatung bzw. eine Beteiligung bei einem recht-
lichen Verfahren geboten. Sechs Fälle wurden beobachtet und in vier Fällen waren keine 
weiteren Massnahmen erforderlich oder erwünscht. 
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VMR-Fälle: Betroffene Menschenrechte          2021          2022

Art. 2: Verbot d. Diskriminierung

Art. 3: Recht auf Leben und Freiheit

Art. 4: Verbot d. Sklaverei u. d. Sklavenhandels

Art. 7: Gleichheit vor d. Gesetz

Art. 8: Anspruch auf Rechtsschutz

Art. 10: Anspruch auf faires Gerichtsverfahren

Art. 12: Freiheitssphäre des Einzelnen

Art. 14: Asylrecht

Art. 15: Recht auf Staatsangehörigkeit

Art. 16: Eheschliessung, Familie

Art. 22: Recht auf soziale Sicherheit

Art. 23: Recht auf Arbeit, gleichen Lohn

Art. 25: Recht auf Wohlfahrt

unbestimmt

Von den 29 Konsultationen des VMR betrafen neun das Verbot der Diskriminierung 
(Art. 2 AEMR) und fünf das Recht auf Wohlfahrt (Art. 25 AEMR), welches das Recht auf 
Gesundheit und einen angemessenen Lebensstandard umfasst. Weitere fünf Konsul-
tationen wurden zum Recht auf faire Verfahren (Art. 10 AEMR) geführt. Die restlichen 
Fälle verteilen sich auf verschiedene in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte 
verankerte Rechte. Im Gegensatz zum Vorjahr gingen die Konsultationen zum Recht auf 
Leben und Freiheit (Art. 3 AEMR), welche in Verbindung zu den freiheitsbeschränkenden 
Massnahmen während der Covid-19-Pandemie standen, markant zurück. (Abb. oben)
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OSKJ-Fälle: Betroffene Kinderrechte          2021          2022

Art. 3: Wohl d. Kindes

Art. 4: Verwirklichung d. Kinderrechte

Art. 7: Geburtsregister, Name, Staatsangehörigkeit

Art. 9: Trennung v. d. Eltern, persönlicher Umgang

Art. 10: Familienzusammenführung,
grenzüberschreitende Kontakte

Art. 12: Berücksichtigung d. Kindeswillens

Art. 13: Meinungs- und Informationsfreiheit

Art. 16: Schutz d. Privatsphäre u. Ehre

Art. 17: Zugang zu Medien, Kinder u. Jugendschutz

Art. 18: Gemeinsame elterliche
Verantwortung für das Kindeswohl

Art. 19: Schutz vor Gewaltanwendung,
Misshandlung, Verwahrlosung

Art. 23: Förderung behinderter Kinder

Art. 27: Angemessene Lebens-
bedingungen, Unterhalt

1051 2 3 4 96 7 80

1051 2 3 4 96 7 80

Von den 19 OSKJ-Konsultationen betrafen sechs die gemeinsame elterliche Verantwor-
tung für das Kindswohl (Art. 18 KRK) und fünf die Trennung von den Eltern (Art. 9 KRK). 
Weitere drei Konsultationen betrafen die Berücksichtigung des Kindeswillens (Art. 12 
KRK). Der Grossteil dieser Fälle stand im Kontext von Trennung und Scheidung oder Mi-
gra tion. Die restlichen Konsultationen verteilten sich auf unterschiedliche Artikel der  
Kinderrechtskonvention. (Abb. oben)
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Zusammenfassung: Menschenrechts-
lage aus Sicht der Zivilgesellschaft

2023 wird Liechtenstein zum vierten Mal beim UNO-Menschenrechtsrat zur Situation 
der Menschenrechte in Liechtenstein berichten (Universal Periodic Review, UPR). Der 
NGO-Dialog, der jährlich vom Amt für Auswärtige Angelegenheiten durchgeführt wird, 
diente im November 2022 dazu, die Stellungnahmen der Zivilgesellschaft zur Menschen-
rechtssituation einzuholen und in den staatlichen UPR-Bericht einzuarbeiten. In vier 
thematischen Workshops diskutierten die Vertreter:innen der Zivilgesellschaft über Ge-
schlechtergerechtigkeit, Behindertenrechte, Kinderrechte sowie die Rechte weiterer ver-
letzlicher Gruppen und kamen zu folgenden Schlüssen: 

Die Ratifikation der Istanbul-Konvention wurde positiv gewürdigt. Die Gewalt gegen 
Frauen und die häusliche Gewalt müsse nun mit konkreten Massnahmen und genü-
gend finanziellen Mitteln bekämpft werden. Die Geschlechtergerechtigkeit soll mittels 
einer Gleichstellungsstrategie mit konkreten Massnahmen vorangebracht und ein allge-
meines Antidiskriminierungsgesetz ausgearbeitet werden. Eine Lohngleichheitsanalyse 
für Unternehmen soll gesetzlich vorgeschrieben werden. Die Vereinbarkeit von Familie 
und Erwerb soll mit dem Ausbau von Kindertagesstätten und Tagesstrukturen sowie der 
weiteren Förderung von Teilzeitarbeitsmodellen und der Einführung einer bezahlten El-
ternzeit gefördert werden. Die unbezahlte Haus- und Familienarbeit (Care-Arbeit) müsse 
statistisch erhoben und es sollen Modelle gefunden werden, damit die Care-Arbeit Nie-
derschlag in den Renten findet. Für Führungspositionen in Wirtschaft und Politik soll die 
Einführung einer Geschlechterquote zu einer ausgewogenen Vertretung der Geschlech-
ter führen. Schliesslich soll die Gesetzgebung zum Schwangerschaftsabbruch überarbei-
tet und eine Fristenregelung angestrebt werden (siehe dazu auch Kapitel Gleichstellung 
von Frau und Mann S. 58).

Die konsultierten Organisationen begrüssten die Ratifikation der UNO-Behinderten-
rechtskonvention und die Bemühungen für die Umsetzung der Integrationsstrategie von 
2021. Auch im Bereich der Sensibilisierung wurden Fortschritte festgestellt. Allerdings 
fehle es an aggregierten Daten mit internationaler Vergleichbarkeit zu Menschen mit 
Behinderungen und Themen mit Bezug zu Menschen mit Behinderungen. Für Menschen 
mit Behinderung solle der Zugang zu behördlichen Informationen sichergestellt werden. 
Für eine politische Beteiligung von Menschen mit Behinderungen sei es notwendig, die 
Wahlunterlagen behindertengerecht und leicht verständlich zu gestalten. Die Bestim-
mungen über die Einschränkung der Stimmfähigkeit für Personen unter Sachwalterschaft 
sollen überprüft werden. Des Weiteren müssten Familien mit Kindern mit Behinderun-
gen besser entlastet und die Massnahmen für eine inklusive Bildung von Kindern und 
Jugendlichen müssten ausgeweitet werden. Es benötige eine Anlauf- und Ombudsstel-
le für sozialversicherungsrechtliche Fragen und öffentliche Institutionen, z. B. müsste 
in Justiz und Gesundheit im Umgang mit Menschen mit Behinderungen geschult wer-
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den. Schliesslich fehle es an staatlich finanzierten Gebärdendolmetscher:innen in allen  
Lebensbereichen (siehe dazu auch Kapitel Menschen mit Behinderungen S. 54).

Für den Erhalt und den Schutz der psychischen Gesundheit von Kindern sollten die kin-
derpsychiatrische Betreuung verbessert, psychische Krankheiten entstigmatisiert und 
im Bereich der Gesundheit von Kindern und Jugendlichen stärker in Präventionsmass-
nahmen investiert werden. Im Bildungsbereich sollten Bemühungen um die Beteiligung 
von Kindern und Eltern mit Migrationshintergrund verstärkt und die Chancengleichheit 
erhöht werden. Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen auf Gemeindeebene 
könnte verbessert werden. Für die Vereinbarkeit von Familie und Erwerb sollten bessere 
Rahmenbedingungen geschaffen werden. Auch die Gewaltprävention für Kinder sollte 
ausgebaut werden (siehe dazu auch Kapitel Kinder und Familie S. 42).

Die vermehrten Bemühungen um einen Dialog mit Minderheiten, verletzlichen Grup-
pen oder Migrant:innen wurden positiv gewürdigt. Die Bekämpfung von Diskriminierung 
müsse jedoch weiter vorangetrieben werden und die Ungleichbehandlung von Religions-
gemeinschaften durch die Trennung von Kirche und Staat und das In-Kraft-Setzen des 
Religions-Gemeinschaften-Gesetzes angegangen werden. Das Verbot der Doppelbürger-
schaft und die eingeschränkte Niederlassungsfreiheit für Ausländer:innen sowie das feh-
lende Stimmrecht für im Ausland wohnende liechtensteinische Staatsangehörige wird 
als diskriminierend wahrgenommen. Im Asyl- und Flüchtlingswesen sollten mehr Sprach-
kurse und bessere Massnahmen zur beruflichen Beratung und Eingliederung angeboten 
werden. Beim Haftvollzug im Ausland wurden die fehlenden familiären Kontaktmöglich-
keiten – insbesondere beim Jugendhaftvollzug – kritisiert. Weiters wurde das Fehlen 
einer nationalen Suchtberatung und einer Suchtpräventionsstelle sowie die fehlende 
systematische Datenerhebung zu Armut und psychischer Gesundheit bemängelt.
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Agenda 2030 – Menschenrechte  
und Nachhaltigkeit

Die Agenda 2030 mit ihren 17 Nachhaltigkeitszielen gründet auf der Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte und den internationalen Menschenrechtsverträgen. Die Prä-
ambel formuliert das Ziel, «die Menschenrechte für alle zu verwirklichen» und eine Welt 
zu schaffen, «in der die Menschenrechte und die Menschenwürde, die Rechtsstaatlich-
keit, die Gerechtigkeit, die Gleichheit und die Nicht-Diskriminierung allgemein geachtet 
werden». Liechtenstein verpflichtete sich 2015 offiziell dazu, die 17 Nachhaltigkeitsziele 
der UNO (SDGs) bis 2030 umzusetzen. Im Vorwort zum Regierungsprogramm 2021–2025 
bekräftigt die Regierung die nachhaltigen Entwicklungsziele als internationale Verpflich-
tung und als nationale Notwendigkeit, die breit abgestützt und unter Einbindung aller 
konstruktiven Kräfte aus Gesellschaft, Wirtschaft und Institutionen umgesetzt werden 
muss.

Mit dem jährlich publizierten Nachhaltigkeitsbericht «Indikatoren für eine nachhaltige 
Entwicklung» prüft die Regierung anhand von 55 Indikatoren, inwieweit sich Liechten-
stein in Richtung Nachhaltigkeit entwickelt. Um die Indikatoren bewerten zu können, 
müssten jedoch die angestrebten Zielwerte für 2030 festgelegt werden. Dann könnte 
bewertet werden, ob die anhand der Indikatoren gemessene Entwicklung den Zielvorga-
ben entspricht oder nicht. Dies wird jedoch nicht vorgegeben. Gemäss dem statistischen 
Programm des Amts für Statistik für 2023 sollen die Indikatoren im Verlauf von 2023 auf 
die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 übertragen bzw. an diese angepasst werden, 
um den Stand der Umsetzung international vergleichbar zu machen. 

2023 wird der zweite Umsetzungsbericht zu den SDGs vor der UNO in New York stattfin-
den. Gemäss Auskunft des Ministeriums für Äusseres ist der Umsetzungsbericht derzeit 
in Erarbeitung. Die Veröffentlichung ist für Sommer 2023 geplant. Gemäss Ministerium 
für Äusseres, Bildung und Sport wurden 2022 drei staatliche Initiativen im Bereich der 
gesellschaftlichen Dimension der Nachhaltigkeit unter Einbezug aller gesellschaftlichen 
Kräfte umgesetzt oder angestossen, namentlich die Durchführung der Vernehmlassung 
zur Ratifizierung der UNO-Behindertenrechtskonvention, der Fachaustausch zwischen 
der Koordinierungsgruppe unter der Istanbul-Konvention mit Organisationen der Zivilge-
sellschaft sowie der Einbezug der Zivilgesellschaft in die Erstellung des vierten liechten-
steinischen UPR-Berichts an den UNO-Menschenrechtsrat. 
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Die Allianz unterstützt und vernetzt  
Organisationen der Zivilgesellschaft  

zu den Nachhaltigkeitszielen. 

Die zivilgesellschaftliche SDG-Allianz baute im Berichtsjahr ihr Netzwerk weiter aus und 
informiert in einem zweiwöchentlichen Newsletter über Anlässe, internationale und re-
gionale Studien und Projekte zur Nachhaltigkeit. Mit Vernetzungs-, Informations- und 
Projektworkshops aktivierte die Allianz zusammen mit der Organisation «ich, die Zu-
kunft» verschiedene Organisationen der Zivilgesellschaft für die Teilnahme am SDG-
Schlüsselprojekt «ich, die Zukunft» für 2023. Während 17 Wochen sollen in einem 35 
Meter hohen Turm Ausstellungen und Veranstaltungen zu allen 17 UNO-Nachhaltig-
keitszielen durchgeführt werden. Die Vorbereitungen und Koordinationsanstrengungen 
für dieses Projekts nahmen im Berichtsjahr einen grossen Teil der Ressourcen der SDG- 
Allianz in Anspruch. Die Allianz hat zum Ziel, einen sichtbaren Beitrag zur Erreichung 
der UNO-Nachhaltigkeitsziele zu leisten, indem sie das Wissen und die Erfahrung von 
zivilgesellschaftlichen Organisationen bündelt und die Ziele der Agenda 2030 in der Öf-
fentlichkeit bekannt macht. Der Verein für Menschenrechte ist Partnerorganisation der 
SDG-Allianz und unterstützt diese Ziele.

Ein Land, 35 Partner (bisher) und 17 Ziele 
Die SDG Allianz Liechtenstein will das zivilgesellschaftliche Engagement sichtbar machen.  

Julia Strauss 
 
Erst vor gut eineinhalb Jahren 
formierte sich die SDG Allianz 
Liechtenstein mit dem Ziel, Ak-
teuren mit zivilgesellschaftli-
chem Engagement eine Platt-
form zu bieten und sie der brei-
ten Bevölkerung sichtbar zu 
machen. Werner Pohl, Co-Prä-
sident, gibt einen Einblick in 
die Arbeit des Vereins und wes-
halb es für die SDG Allianz so 
wichtig ist, den Begriff Nach-
haltigkeit mit den sogenannten 
SDG-Zielen zu koppeln.  

Organisierte, zivile 
Gesellschaft ansprechen  
Die 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable De-
velopment Goals, SDGs) mit ih-
ren 169 Unterzielen sind das 
Kernstück der UNO-Agenda 
2030, die 2015 beschlossen 
wurde. Sie tragen der wirt-
schaftlichen, sozialen und öko-
logischen Dimension der nach-
haltigen Entwicklung in ausge-
wogener Weise Rechnung und 
beschreiben eine Gesellschaft, 
die einen respektvollen Um-
gang mit sich und der Umwelt 
pflegt. Und genau bei dieser or-
ganisierten zivilen Gesellschaft 
knüpft der Verein an.  

Bereits breites Spektrum 
abgebildet 
Die SDGs bilden ein gesamt-
heitliches System, deshalb sei 
es laut Werner Pohl manchmal 
schwierig in der Kommunika -
tion. «Das Wort Nachhaltigkeit 
lässt sich schnell mal sagen. 
Aber bei den SDGs geht es nicht 
nur um den schnellen Begriff 
Nachhaltigkeit», betont der 
Co-Präsident. In einem ersten 
Schritt will sich die SDG Allianz 
auf die organisierte Zivilgesell-
schaft wie zum Beispiel Vereine 
konzentrieren. «Wir sind zum 
Schluss gekommen: Im Land ist 
eigentlich schon sehr viel da mit 

einer Verbindung zu den 
SDGs», so Pohl. Als Beispiel 

nennt er einen der 35 Partnern 
der SDG Allianz: die Universität 
Liechtenstein. Diese bildet zum 
Beispiel das Ziel 4, Nachhaltige 
Bildung, ab. Ebenfalls bereits 
Partner sind Vereine im Ent-
wicklungsdienst, wie der LED 
oder «Wir teilen», die gleich 
mehrere Ziele wie 1. Keine Ar-
mut, 2. Kein Hunger oder 3. Ge-
sundheit und Wohlergehen ab-
decken. Auch der Verkehrsclub 
Liechtenstein ist bereits SDG-
Partner. «Wir bilden in diesem 
ersten Jahr bereits ein schönes 
breites Spektrum der Zivilge-
sellschaft ab«, freut sich Pohl 
über die ersten Erfolge. 

«Ich, die Zukunft»  
wird ein Schlüsselprojekt 
Die SDG Allianz selbst macht 
zwar selber keine Projekte, ent-
wickelt aber zusammen mit den 
Partnern oder Mitgliedern sol-
che. So fungierte die Allianz als 
Initiantin der Medienkonferenz 
zum Overshoot-Day. Dabei or-

ganisierten sie den Medienauf-
tritt, suchten eine Location und 
luden Mitglieder ein, die noch 
nicht allzu präsent in den Me -
dien waren. Am Anlass selbst 
blieb die SDG Allianz im Hin-
tergrund. Hochaktuell für die 
SDG Allianz ist das Projekt «Ich, 
die Zukunft». Ab Mai 2023 wird 
der Turm auf Dux im Schaaner 
Dorfzentrum eine 17-wöchige 
Dauerausstellung beherbergen. 
Jede Woche wird eines der 17 
SDG-Ziele im Fokus stehen. Da-
bei ist die SDG Allianz Projekt-
partner. «Für uns wird das ein 
Schlüsselprojekt», freut sich 
Pohl. Mit dem Projekt können 
der breiten Zivilbevölkerung die 
17 SDG-Ziele näher gebracht 
werden. «Das ist genial und für 
uns ein tolles Sprungbrett», 
schaut Pohl in die Zukunft.  

Globale Ziele regional 
herunterbrechen 
Die Agenda 2030 sieht für das 
Erreichen der Ziele drei Player 

vor: Politik, Wirtschaft und die 
Zivilgesellschaft. Deshalb soll 
sich auch die Regierung und 
der Landtag angesprochen 
fühlen, beim Erreichen der 
Ziele ihren Beitrag zu leisten. 
«Wir wollen deshalb Syner -
gien bauen – das Miteinander 
steht dabei im Vordergrund», 
erklärt Pohl. Der Vorstand der 
SDG Allianz sei deshalb über-
zeugt, dass es im Land ein For-
mat braucht, welches das 
Fachwissen zu den 17 Zielen 
vorbereitet, bearbeitet und 
aufbereitet. «Die Sensibilisie-
rung ist ein mehrjähriger Pro-
zess, das ist nicht in einem Jahr 
abgetan. Hier überlegen wir 
uns gerade, was solch ein lang-
fristiges Format sein könnte», 
so der Co-Präsident. Ziel sei es 
auch, Experten aus den unter-
schiedlichsten Bereichen zu 
gewinnen. 

Denn die global formulier-
ten SDG-Ziele müssen auf die 
Länder- und Regionensituation 

heruntergebrochen werden. 
Deshalb braucht es auch Daten, 
an denen Erfolge gemessen 
werden können. Um beispiels-
weise zu definieren, wie viel 
Foodwaste vermieden werden 
kann, muss erst erfasst werden, 
wie viele Lebensmittel in Liech-
tenstein eigentlich verschwen-
det werden. «Wir haben uns 
deshalb vorgenommen, das 
Amt für Statistik mit einzube-
ziehen und zu schauen, welche 
Daten bereits vorhanden sind», 
erklärt Pohl.  

Kompromisse finden  
ist anspruchsvoll 
Dass die 17 SDG-Ziele stark 
miteinander vernetzt sind, er-
klärt Pohl anhand der Klima -
krise: «Man sieht schnell, dass 
die Klimakrise davon abhängt, 
wie es mit der Armut, dem 
Hunger oder dem Zustand der 
Meere aussieht.» Deshalb sei es 
so wichtig, die Ziele als vernetz-
tes Konstrukt anzusehen. Und: 
«Wir müssen fähig werden, aus 
der emotionalen Ebene heraus 
einen Kompromiss zu finden, 
und das kann sehr herausfor-
dernd sein.»  

Pohl ist überzeugt: «Es 
muss einen Richtungswechsel 
geben.» Vereine oder Privat-
personen, die diesen Rich-
tungswechsel mit anstreben, 
sind bei der SDG Allianz herz-
lich willkommen.

Die 17 SDG-Ziele sind themenübergreifend und vielfältig. Bild: zvg

Die SDGs im Überblick 

1. Keine Armut: Armut in 
allen ihren Formen und überall 
beenden. 

2. Kein Hunger: Den Hunger 
beenden, Ernährungssicherheit 
und eine bessere Ernährung er-
reichen und eine nachhaltige 
Landwirtschaft fördern. 

3. Gesundheit und Wohler-
gehen: Ein gesundes Leben für 
alle Menschen jeden Alters ge-
währleisten und ihr Wohlerge-
hen fördern. 

4. Hochwertige Bildung: In-
klusive, gleichberechtigte und 
hochwertige Bildung gewähr-

leisten und lebenslangen Ler-
nens für alle fördern. 

5. Geschlechtergleichheit: 
Geschlechtergleichstellung er-
reichen und alle Frauen und 
Mädchen zur Selbstbestim-
mung befähigen. 

6. Sauberes Wasser und 
 Sanitäreinrichtungen: Verfüg-
barkeit und nachhaltige Bewirt-
schaftung von Wasser und Sa-
nitärversorgung für alle gewähr-
leisten. 

7. Bezahlbare und saubere 
Energie: Zugang zu bezahlbarer, 
verlässlicher, nachhaltiger und 

moderner Energie für alle si-
chern. 

8. Menschenwürdige Arbeit 
und Wirtschaftswachstum: 
Dauerhaftes, breitenwirksames 
und nachhaltiges Wirtschafts-
wachstum, produktive Vollbe-
schäftigung und menschenwür-
dige Arbeit für alle fördern. 

9. Industrie, Innovation und 
Infrastruktur: Eine widerstands-
fähige Infrastruktur aufbauen, 
breitenwirksame und nachhal -
tige Industrialisierung fördern 
und Innovationen unterstützen. 

10. Weniger Ungleichheiten: 

Ungleichheit in und zwischen 
Ländern verringern. 

11. Nachhaltige Städte und 
Gemeinden: Städte und Sied-
lungen inklusiv, sicher, wider-
standsfähig und nachhaltig ge-
stalten. 

12. Nachhaltiger Konsum 
und Produktion: Nachhaltige 
Konsum- und Produktionsmus-
ter sicherstellen. 

13. Massnahmen zum Kli-
maschutz: Umgehend Mass-
nahmen zur Bekämpfung des 
Klimawandels und seiner Aus-
wirkungen ergreifen. 

14. Leben unter Wasser: 
Ozeane, Meere und Meeresres-
sourcen im Sinne nachhaltiger 
Entwicklung erhalten und nach-
haltig nutzen. 

15. Leben an Land: Landöko-
systeme schützen, wiederher-
stellen und ihre nachhaltige 
Nutzung fördern. Ausserdem 
Wälder nachhaltig bewirtschaf-
ten, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodendegradation beenden 
sowie umkehren und dem Ver-
lust der biologischen Vielfalt mit 
verschiedenen Massnahmen 
ein Ende setzen. 

16. Frieden, Gerechtigkeit 
und starke Institutionen: Fried-
liche und inklusive Gesellschaf-
ten für eine nachhaltige Ent-
wicklung fördern, allen Men-
schen Zugang zur Justiz 
ermöglichen und leistungsfähi-
ge, rechenschaftspflichtige und 
inklusive Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen. 

17. Partnerschaften zur Er-
reichung der Ziele: Umset-
zungsmittel stärken und die glo-
bale Partnerschaft für nachhal-
tige Entwicklung mit neuem 
Leben erfüllen. (red)

«Es muss 
einen  
Richtungs-
wechsel  
geben.»

Werner Pohl, Co-Präsident 
SDG Allianz Liechtenstein 
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Inland Liechtensteiner Vaterland  I  Dienstag, 20. September 2022

Die SDG Allianz  ist ein Zusammenschluss aus Organisationen,
denen die Umsetzung der SDGs wichtig ist. Als Verein bündeln
wir das Fachwissen und Engagement unserer Mitglieder und
Partner:innen. Per Ende 2022 zählten wir acht Einzelmitglieder,
elf Partner- und 28 Mitgliedsorganisationen. 

Unser Netzwerk

U N S E R  N E T Z W E R K 0 8

UNSERE PARTER UND MITGLIEDER:
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Freiheitsrechte und Rechtsstaatlichkeit

Diskriminierung

Das liechtensteinische Strafrecht enthält ein umfassendes öffentliches Diskriminierungs-
verbot, welches alle völkerrechtlich verankerten Diskriminierungsmerkmale umfasst. Es 
stellt das öffentliche Zeigen, Aufreizen und Verbreiten von herabsetzenden oder ver-
leumderischen Ideologien unter Strafe. Es verbietet das öffentliche Verharmlosen, Leug-
nen oder Rechtfertigen von Völkermord und anderen Verbrechen gegen die Mensch-
lichkeit. Ausserdem dürfen Leistungen, die für die Allgemeinheit bestimmt sind, einer 
Person oder einer Personengruppe nicht aufgrund von «Rasse», Sprache, Nationalität, 
Ethnie, Religion oder Weltanschauung, Geschlecht (auch non-binär), Behinderung, Alter 
oder sexueller Ausrichtung verweigert werden. Auch die Mitgliedschaft in diskriminie-
renden Organisationen ist verboten. Allerdings ist die Strafbarkeit der Diskriminierung 
sowohl in der breiten Öffentlichkeit als auch bei vielen Anlaufstellen, Beratungsorganisa-
tionen oder Interessensgruppen wenig bekannt. 

Seit der Erweiterung der Strafnorm 2016 sind von der Staatsanwaltschaft 33 Verfahren 
gemäss § 283 StGB eingeleitet worden. Im gleichen Zeitraum ergingen elf letztinstanz-
liche Urteile. Im Berichtsjahr leitete die Staatsanwaltschaft zwei neue Verfahren wegen 
Diskriminierung ein. Ein Verfahren wurde durch Diversion erledigt, im anderen Verfahren 
wurden die Vorerhebungen eingestellt. Es erfolgte eine rechtskräftige Verurteilung we-
gen Diskriminierung aufgrund von Herkunft («Rasse», Nationalität, Ethnie, Sprache) und 
Religion. 

In ihrer Analyse zur Rechtsprechung unter der Strafnorm kommt die Juristin Vera Leim-
gruber zum Schluss, dass die Anwendung der liechtensteinischen Diskriminierungsstraf-
norm in der Praxis gut funktioniere. Die entsprechenden Gesetze seien gut anwendbar 
und würden keine grundlegenden Probleme aufwerfen. Allerdings wird kritisiert, dass 
die Menschenwürde nicht gegen die Meinungsäusserungsfreiheit abgewogen werden 
soll. Diese Güterabwägung sei nach allgemeiner Rechtsauffassung nicht (mehr) haltbar. 
Da die Menschenwürde jedem Grundrecht inhärent sei, werde sie automatisch mit jeder 
Grundrechtsverletzung ebenfalls verletzt. Daher sei es nicht möglich, die Menschenwür-
de gegen andere Grundrechte abzuwägen. Konkret bedeutet dies, dass z. B. eine – die 
Menschenwürde verletzende – diskriminierende Äusserung nicht durch die Meinungs-
äusserungsfreiheit geschützt wird. Diese Erkenntnis müsste bei der Rechtsprechung in 
Betracht gezogen werden. Die Analyse wurde von der Eidgenössischen Kommission ge-
gen Rassismus in Auftrag gegebenen und in der «Liechtensteinischen Juristenzeitung» 
1/22 veröffentlicht. 
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	 Verfahren	der	Staatsanwaltschaft	zum	Tatbestand	der	Diskriminierung	gemäss	§	283	StGB

	 Jahr	 Anzahl	 Tatbestand	 Diskriminierungsmerkmal

 2016 5 Ziff. 1, 4, 5 Herkunft

 2017 5 Ziff. 1, 4 Herkunft, sexuelle Orientierung

 2018 3 Ziff. 1, 4 Herkunft, Religion

 2019 2 Ziff. 4 Herkunft

 2020 9 Ziff. 4 Herkunft, Religion, sexuelle Orientierung

 2021 7 Ziff. 2, 4, 5 Herkunft, Religion, Geschlecht

 2022 2 Ziff. 4, 5 Herkunft, Religion

	 Total	 33	 		 	

	 Letztinstanzliche	Urteile	zum	Tatbestand	der	Diskriminierung	gemäss	§	283	StGB

	 Jahr	 Anzahl	 Tatbestand	 Diskriminierungsmerkmal

 2016 0 – –

 2017 3 Ziff.4 Herkunft

 2018 2 Ziff.1, 3, 4 Sexuelle Orientierung, Religion

 2019 0 – –

 2020 2 Ziff. 4, 5 Herkunft, Religion

 2021 3 Ziff. 4, 5 Herkunft, sexuelle Orientierung

 2022 1 Ziff. 2, 5 Herkunft, Religion

	 Total	 11	 		 	

Das strafrechtliche Diskriminierungsverbot ist nicht geeignet, strukturelle Diskriminie-
rung oder Diskriminierungen im privatrechtlichen Bereich zu verfolgen. Leider fehlt nach 
wie vor die dazu notwendige umfassende, zivilrechtliche Anti-Diskriminierungsgesetz-
gebung, welche Liechtenstein von verschiedenen internationalen und europäischen 
Menschenrechtsüberwachungsausschüssen seit Jahren empfohlen wird. Es sind auch 
keine Pläne vorhanden, eine solche zu entwerfen. 

Eine umfassenden Gesetzgebung gegen Diskriminierung ist notwendig, um strukturelle 
Diskriminierung zu erkennen, zu verhindern und zu bekämpfen. Die Gesetzgebung muss 
Diskriminierung breiter, d. h. über den strafrechtlichen Rahmen hinaus definieren, damit 
Benachteiligungen verhindert werden, z. B. beim Zugang zu Aus- und Berufsbildung, bei 
der Arbeit, insbesondere bei Bewerbung, Anstellung, Beförderung oder Kündigung und 
bei der Inanspruchnahme von Leistungen, z. B. beim Wohnraum oder dem Zugang zu 
Gesundheits- oder sozialen Leistungen. Die Gesetzgebung muss Massnahmen und Ver-
pflichtungen zur Verhinderung und zur Bekämpfung von Diskriminierung sowie über den 
Persönlichkeitsschutz gemäss Art. 18ff PGR hinausgehende Entschädigung und Schaden-
ersatz für Diskriminierungsvorfälle bestimmen. Im Gesetz zur Gleichstellung von Frau 
und Mann und im Behindertengleichstellungsgesetz sind bestimmte zivilrechtliche Anti-
diskriminierungsbestimmungen vorhanden. Auf diesen aufbauend sollte eine umfassen-
de Gesetzgebung gegen Diskriminierung erarbeitet werden. 
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Rassismus und Extremismus

Im Dezember des Berichtsjahrs wurde die von der Schweizer Fachstelle für Rassismus-
bekämpfung des Bundes in Auftrag gegebene Studie über strukturellen Rassismus in der 
Schweiz veröffentlicht. Das mit der Studie beauftragte Schweizerische Forum für Migra-
tions- und Bevölkerungsstudien (SFM) der Universität Neuchâtel kommt zum Ergebnis, 
«dass in der Schweiz für die Bereiche Arbeit, Wohnen, Behörden und Einbürgerung, Poli-
tik sowie teilweise soziale Sicherung und Polizei und Justiz dokumentierte Hinweise auf 
institutionell-strukturelle Diskriminierungen bestehen». Für Liechtenstein gibt es keine 
vergleichbare Studie, ein ähnlicher Befund ist aber naheliegend. 

Das Liechtenstein-Institut veröffentlicht jährlich im Auftrag der Regierung den Bericht 
«Extremismus in Liechtenstein». Der aktuelle Monitoringbericht bezeichnet 2021 in Be-
zug auf sichtbaren Extremismus in Liechtenstein als ruhiges Jahr. Der Bericht für 2022 
liegt noch nicht vor. Seit mehreren Jahren seien in Liechtenstein keine grösseren Gewalt-
vorfälle mit extremistischem Hintergrund zu verzeichnen. Allerdings waren im Zusam-
menhang mit der Covid-19-Pandemie in Teilen der massnahmenkritischen Bewegung 
Liechtensteins extreme Tendenzen erkennbar. Dies gipfelte in der Festnahme eines inter-
national gesuchten Mitglieds der Gruppe sogenannter Reichsbürger, welche gemäss der 
deutschen Staatsanwaltschaft den Umsturz und die Wiedererrichtung eines «Deutschen 
Reichs» plant. Zudem würde gemäss Meldungen der Fachstelle für Bedrohungsmanage-
ment die sogenannte Hassrede («Hatespeech») zunehmen. Die Problematik der Hass-
rede sei durch eine grössere Anzahl an Kommentaren zu Zeitungsbeiträgen in den so-
zialen Netzwerken, die gesperrt werden mussten, feststellbar. Im Berichtsjahr sind zwei 
Verurteilungen aufgrund rassistischer Diskriminierung – inklusive Hassrede – nach §283 
Strafgesetzbuch dokumentiert (siehe dazu auch Kapitel Diskriminierung S. 16). 

Auf Einladung der Europäischen Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) 
reichte der VMR einen Kommentar zum 6. Berichterstattungszyklus über Liechtenstein 
ein, welcher im Berichtsjahr lanciert wurde. In seinem Kommentar weist er auf die not-
wendige Bekanntmachung des strafrechtlichen Diskriminierungsverbots und auf die 
fehlende umfassende Antidiskriminierungsgesetzgebung hin. Er begrüsst die Integra-
tionsstrategie und die Bemühungen für deren Umsetzung, stellt aber fest, dass sich die 
Möglichkeiten zur politischen Teilhabe der ausländischen Bevölkerung seit dem letzten 
Berichterstattungszyklus nicht verbessert haben. Im Asylbereich wurde das Recht auf 
Rechtsbeistand verbessert, allerdings sollte die unabhängige Interessensvertretung von 
Flüchtlingen, Schutz- und Asylsuchenden durch die Flüchtlingshilfe gestärkt werden. Im 
Bereich LGBTIAQ+ vermisst der VMR weiterhin eine Studie zur Situation dieser Personen-
gruppe in Liechtenstein. 

Der zehnte Länderbericht Liechtensteins an den Expertenausschuss unter dem Inter-
nationalen Übereinkommens zur Beseitigung jeder Form von Rassendiskriminierung 
(ICERD) wäre bereits im August 2022 fällig gewesen. Auch frühere Berichte sind noch 
ausstehend. Das Ministerium für Äusseres und das zuständige Amt für Auswärtige An-
gelegenheiten sind mit der Anzahl an Berichterstattungspflichten und Länderbesuchen 
von Menschenrechtsexpertenausschüssen überlastet und priorisierten im laufenden 
Jahr andere Berichterstattungen. Der VMR bedauert dies und empfiehlt, zumindest die 
Möglichkeit der vereinfachten Berichterstattung zu nutzen. Diese steht Staaten offen, die 
mit der Berichterstattung mehr als fünf Jahre im Verzug sind. Mit diesem vereinfachten 
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Polizeimeldungen 
Berggängerin am Rappastein verunfallt 

Am Mittwochmittag war eine Berggängerin im 
liechtensteinischen Gebirge unterwegs und kam 
um die Mittagszeit im Gebiet des Rappasteins zu 
Sturz, wobei sie sich unbestimmten Grades ver-
letzte. Die Verunfallte alarmierte in der Folge sel-
ber die Einsatzzentrale der Landespolizei, welche 
die Rega zur Bergung aufbot. Die Verletzte 
konnte geborgen und in Spitalpflege geflogen 
werden. (lpfl) 

Zwei Verkehrsunfälle in Eschen 

Am Mittwoch ist es in 
Eschen zu zwei Ver-
kehrsunfällen gekom-
men. Gegen 14.30 Uhr 
beabsichtigte eine Fahr-
zeuglenkerin, mit ihrem 
Personenwagen vom Parkplatz der Landesbank 
AG auf die Hauptstrasse Essanestrasse einzufah-
ren. Dabei kollidierte ihre Fahrzeugfront mit der 
rechten Fahrzeugseite eines in östliche Richtung 
fahrenden Personenwagens. An beiden Fahrzeu-
gen entstand Sachschaden. 

Gleichentags fuhr gegen 23 Uhr ein Fahrzeug-
lenker mit seinem Personenwagen auf der Falls-
gasse und anschliessend auf der Kohlplatz-
Strasse in südliche Richtung und verlor im Kur-
venbereich die Beherrschung über sein Fahrzeug. 
Dabei kollidierte das Fahrzeug gegen einen Stein-
poller, wodurch die Airbags ausgelöst wurden. 
Am Fahrzeug entstand Totalschaden, der Stein-
poller wurde ebenfalls beschädigt. Der Lenker 
blieb unverletzt. (lpfl)
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Ihr Trauring-Spezialist

Hochzeiten 
Herzlichen Glückwunsch 

Heute vermählen sich vor dem Zivilstandsamt 
Vaduz folgende Paare: 
 
Dominic Frick von Balzers in Triesen und  
Jessica Steinberger von und in Triesen. 
 
Rolf Nutt von Balzers in Vaduz und  
Diana Blasi aus Teufen (AR) in Vaduz.

Aktueller Zwischenstand von gestern Abend: 884 Teilnehmer. 
Jetzt mitmachen auf: www.vaterland.li

36 %

40 %

24 %

Radsport interessiert mich überhaupt nicht. 
Deshalb ist es mir egal.

Nein. Der Anlass behindert den Verkehr  
unnötig und übermässig.

Ja. Zudem ist dieser Anlass beste  
Imagewerbung fürs Land.

Umfrage der Woche 
Frage: Das Wochenende vom 18./19. Juni steht 
in Liechtenstein im Zeichen der Tour Suisse. 
Freuen Sie sich auf das Radsport-Volksfest?

Keine grossen Gewaltvorfälle, 
aber mehr «Hatespeech» 
Auch im Jahr 2021 war es in Bezug auf sichtbaren Extremismus relativ ruhig.  

Um Ereignisse, Entwicklungen 
und Vorfälle im Bereich Ex -
tremismus in Liechtenstein zu 
beobachten und zu dokumen-
tieren, wurde das Liechtenstein-
Institut von der Gewalt schutz -
kommission der Regierung be-
auftragt, einen jähr lichen 
Mo nitoringbericht zu erstellen. 
Nun liegt der Bericht für das 
Jahr 2021 vor und spricht – ab-
gesehen von einzelnen Fällen – 
von einem ruhigen Jahr. 

Reden und Plakate mit 
problematischen Inhalten 
Seit mehreren Jahren sind in 
Liechtenstein keine grösseren 
Gewaltvorfälle mit extremisti-
schem Hintergrund zu ver-
zeichnen. Aufgrund der Covid-
19-Pandemie war das Jahr 2021 
allerdings auch durch eine zu-
nehmende Zahl an Veranstal-
tungen gegen die Massnahmen 
zur Bekämpfung der Pandemie 
gekennzeichnet. «An diesen 
Kundgebungen wurden teilwei-
se Reden und Plakate mit pro-
blematischen Inhalten gehalten 
und gezeigt. Dabei kam es auch 
zu verbalen Entgleisungen (Ho-
locaust-Verharmlosungen, Be-
leidigungen) einzelner Per -
sonen bzw. Gruppen, was zu 
Anzeigen führte», wird im Mo -
nitoringbericht festgehalten. 
Zudem sei festzustellen gewe-
sen, dass sich in Teilen der 
massnahmenkritischen Bewe-
gung in Liechtenstein ähnliche 
Tendenzen wie in radikalisier-
ten Szenen anderer europäi-
scher Länder verfestigt hätten. 
Dabei seien die staatlichen Co-
vid-19-Massnahmen als funda-
mentale Bedrohung der verfas-
sungsmässigen Freiheitsrechte 

dargelegt und daraus ein Wi-
derstandsrecht abgeleitet wor-
den. «Diese sich radikalisie -
renden Tendenzen waren in 
Liechtenstein auch durch die 
Festnahme eines international 
gesuchten Staatsleugners im 
Umfeld von Covid-19-Mass-
nahmenkritiker festzustellen.» 

Hassreden nehmen zu – 
vor allem auf Social Media 
In Bezug auf «Hatespeech» 
wird im Bericht festgehalten, 
dass die einfachen Kommuni-
kations- und Vernetzungsmög-
lichkeiten im virtuellen Raum 
auch zu einer Zunahme an Ver-
unglimpfungen, Beschimpfun-

gen und Hassaufrufen gegen 
gewisse Gruppen, Einzelper -
sonen oder Minderheiten ge-
führt habe. «Diese sogenann -
ten Hassreden beinhalten nicht 
selten Falschnachrichten und 
antidemokratische sowie extre-
mistische Inhalte und finden im 
Internet und auf digitalen Platt-
formen eine rasche Verbrei-
tung. Bestimmte Formen der 
Hassrede sind in Liechtenstein 
strafrechtlich verboten.»  

Im Berichtsjahr haben zu-
dem die Meldungen bei der 
Fachstelle für Bedrohungs -
management wegen Personen, 
die in einer als bedrohlich er-
lebten Art und Weise an mit der 

Pandemie zusammenhängen-
den Massnahmen Kritik übten, 
deut lich zu.   

Aufgrund der teilweise ra-
dikalisierten Äusserungen in 
den sozialen Medien, aber 
auch in E-Mails und Briefen 
inten sivierte die Fachstelle die 
Zusammenarbeit mit dem 
Staatsschutz. Speziell bei be -
droh lichen Posts in den so -
zialen Medien mussten die  
Verfasser durch sogenannte 
«deanonymisierende Briefe» 
infor miert werden, dass das In-
ternet kein rechtsfreier Raum 
ist und derartige Äusserungen 
strafrecht liche Folgen haben 
können. (dv)

Im Rahmen der Coronademonstrationen in Vaduz kam es unter anderem zu verbalen Entgleisungen – 
auch Plakate mit problematischen Inhalten wurden gezeigt. Bild: Daniel Schwendener (17.9.21)

Regierungschef Daniel Risch empfängt 
Primarschüler der 4. Klasse aus Balzers 
Am Donnerstag, 9. Juni, waren 
die Schüler der Klasse 4a der 
Primarschule Balzers auf Einla-
dung von Regierungschef Da-
niel Risch zu Besuch im Regie-
rungsgebäude in Vaduz. 

Die Schülerinnen und Schü-
ler trafen den Regierungschef 
nicht zum ersten Mal. Bereits 
im November des vergangenen 
Jahres besuchte er die Klasse 
anlässlich des Kinderrechtstags 
in der Primarschule in Balzers. 
Im Rahmen der Kinderrechts-
aktion #meinezukunft von 
Unicef Schweiz und Liechten-
stein erklärten die Viertklässle-
rinnen und Viertklässler dem 
Regierungschef damals ihre 
Wünsche und Ideen für eine si-
chere und gesunde Zukunft in 
Liechtenstein und diskutierten 
diese gemeinsam mit ihm. 

Beim Gegenbesuch in Va-
duz, der nun im Gegensatz zum 
Termin im November ohne Co-
rona-Einschränkungen stattfin-
den konnte, führte der Regie-
rungschef die Schülerinnen 
und Schüler durch das Regie-

rungsgebäude und gab ihnen 
einen Einblick in die Regie-
rungstätigkeit. «Es ist mir ein 
persönliches Anliegen, dass das 
Interesse von Kindern und Ju-

gendlichen für unseren Staat 
und die Politik schon früh ge-
weckt wird», sagte Daniel 
Risch. «Der direkte Austausch 
mit den Kindern ist inspirierend 

und zeigt, wie wichtig es ist, 
dass wir den Jüngsten zuhören 
und sie einbinden. Schliesslich 
sind sie die Zukunft unseres 
Landes.» (ikr)

Regierungschef Daniel Risch mit den Schülern der Primarschule Balzers im Regierungsgebäude. Bild: ikr
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Gemäss aktuellem Extremismusbericht von 2021 nimmt «Hatespeech» zu, vor allem im Internet.

Verfahren kann sich die Zivilgesellschaft über die Frageliste (LOIPR) frühzeitig in den Be-
richterstattungsprozess einbringen. 

Die Gewaltschutzkommission der Regierung beschäftigt sich im Rahmen der Fachgruppe 
Extremismus unter anderem mit dem Thema Rassismus und Intoleranz und daraus ent-
stehender Gewalt gegen bestimmte Personen oder Personengruppen. Im Berichtsjahr 
lag der Tätigkeitsschwerpunkt auf der Sensibilisierung für die in Liechtenstein geltende 
Antirassismus- und -diskriminierungsstrafnorm. Auf Initiative der Kommission wurde ein 
Fachartikel der Juristin Vera Leimgruber zur «Rassismusstrafnorm in der Liechtensteiner 
und Schweizer Gerichtspraxis» in der «Liechtensteinischen Juristenzeitung» publiziert 
(LJZ 1/22). Des Weiteren engagierte sich die Kommission in Zusammenarbeit mit dem 
VMR für die Vorbereitung einer Antidiskriminierungskampagne für 2023.
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Die Vereinten Nationen erklärten im Jahr 1966 den 21. März zum internationalen Tag zur 
Beseitigung der Rassendiskriminierung. Der Fachbereich Chancengleichheit (FCG) des 
Amts für soziale Dienste publizierte in den liechtensteinischen Medien ein Interview mit 
Anja Glover, die Workshops zum Thema Antirassismus in Schweizer Schulen durchführt.

8�|�Inland �|�MONTAG
21. MÄRZ 2022 

«Antirassistisch zu sein bedeutet nicht, 
keine Fehler zu machen»
Interview Anja Glover leitet Workshops zum Thema Antirassismus. Zum Int. Tag gegen Rassismus erklärt sie im Interview mit dem Amt für Soziale Dienste, 
Fachbereich Chancengleichheit, warum wir in einer rassistischen Gesellschaft leben und wie man Alltagsrassismus erkennt. 

VON GABRIELLA ALVAREZ-HUMMEL

Die Internetverbindung im 
ruralen Ghana reicht leider 
nicht aus für ein Video-In-
terview, aber der Ton allei-

ne funktioniert gut. Anja Glover, 29, 
befi ndet sich gerade auf einer, wie 
sie es nennt, Studienreise im Land 
ihrer Familie väterlicherseits. Nach 
der Durchführung von knapp 60 An-
tirassismus-Workshops an Schweizer 
Schulen, Organisationen und ande-
ren Institutionen allein im Jahr 2021 
schien die Zeit reif für eine Pause 
und Neuordnung. 
Seit 2020 ist das Interesse an sol-
chen Workshops gross: «Bis dahin 
haben sich nicht viele Unternehmen 
oder auch Schulen für das Thema in-
teressiert. Ich wurde lediglich kon-
taktiert, wenn es etwa zu einem 
konkreten Rassismus-Vorfall gekom-
men ist. Über Alltagsrassismus, also 
Rassismus, der unbewusst passiert, 
wussten nur sehr wenige Bescheid.» 
Heute erhält Glover täglich Anfragen 
für Antirassismus-Workshops. 

Eigene Privilegien erkennen im 
 Antirassismus-Workshop
Wie kann man sich einen solchen 
Workshop vorstellen? «Ich beginne 
immer mit meinen eigenen Erfah-
rungen», so Glover. So versuche sie, 
Empathie auszulösen und Nähe zu 
schaffen. In einem zweiten Schritt 
erarbeitet sie mit den Teilnehmen-
den, welche Privilegien Menschen 
haben, die solche Rassismus-Erfah-
rungen nicht machen müssen. Es sei 
nicht die Absicht, einen Vorwurf zu 
machen, sondern es gehe darum, ge-
sellschaftliche Selbstverständlich-
keiten zu dekonstruieren. In diesem 
Zusammenhang zeigt Glover den 
historischen Kontext auf. Dabei legt 
sie ein Augenmerk auf die Unter-
scheidung zwischen Rassismus, der 
seine Wurzeln in der kolonialen Ver-
gangenheit hat, und anderen Arten 
von Diskriminierung: «Viele Men-
schen haben das Gefühl, schon Ras-
sismus erlebt zu haben. Hier ist es 
wichtig, aufzuzeigen, dass andere 
Diskriminierungsarten nicht weni-
ger schlimm sind, aber dass man 
diese Formen nicht miteinander ver-
mischen sollte.» 
Schliesslich wendet sich der Work-
shop dem Alltag zu. Dabei zeigt Anja 
Glover Ausschnitte oder Bilder aus 
Kinderbüchern, von Nahrungsmit-
teln, Werbungen und Marketing-
Kampagnen. Die Teilnehmenden 
sollen herausfinden, wo Rassismus 
zu sehen ist und warum. «Das ist der 

interessanteste Teil, weil die meis-
ten den Rassismus nicht direkt er-
kennen. Einige sehen Problemati-
ken, verstehen aber nicht, warum es 
sich um Rassismus handelt. Viele er-
schrecken dann auch sehr. Denn: 
Rassismus kann sich überall verste-
cken.» 

Gut gemeint kann trotzdem 
 rassistisch sein
So passiere es oft, dass Teilnehmen-
de etwa die Debatte um die Bezeich-
nung des Schokokusses plötzlich in 
einem anderen Licht sehen. Tatsa-
che ist, so Glover: «Der Begriff, um 
den diskutiert wird, hat einen klar 
rassistischen Ursprung, auch wenn 
man dazu sagt, es sei nicht böse ge-
meint.» Dass Rassismus Boshaftig-
keit bedinge, sei ein Fehlgedanke. 
Man könne es gar sehr gut meinen 
und trotzdem rassistisch sein. Bei-
spielsweise verwenden manche Or-
ganisationen der «Entwicklungszu-
sammenarbeit» stereotype Bilder 
für ihre Spendenwerbungen. Man 
solle in Hinsicht auf den Schokokuss 
auch die eigenen Abwehrreaktionen 
inspizieren: Wer meint, es sei doch 
keine grosse Sache, könne konse-
quenterweise auch einsehen, dass es 
keine grosse Sache ist, sich einen 
neuen Begriff anzugewöhnen.
Dabei drängt sich auch die Frage 
auf: Wenn eine kleine Süssigkeit be-
reits solche Debatten und Abwehr-

mechanismen auslöst, wie will die 
Gesellschaft dann die grossen Ras-
sismus-Themen anpacken?
Beim Bewusstmachen solcher Sach-
verhalte käme es oft vor, dass Work-
shop-Teilnehmende sich zunächst 
entmutigt fühlen: «Viele müssen 
dann für sich feststellen, dass sie 
schon Fehler gemacht oder anders 
als gewünscht reagiert haben. Mein 
Ziel ist aber, dass sie den Workshop 
mit Hoffnung verlassen. Dass sie 
merken, dass sie noch nicht dort 
sind, wo sie sein möchten. Es ist ein 
Prozess. Wer neugierig ist, kann 
ganz viel Neues dazulernen.» 

Antirassismus in der Bildung
Dass dieser Prozess auch gesell-
schaftlich noch aktiv andauert, zeig-
te sich im vergangenen Jahr in der 
medialen Öffentlichkeit – Anja Glo-
ver mittendrin. Sie tweetete: «Re-
nommierter Schweizer Lehrmittel-
verlag gibt mir den Auftrag, eine 
Checkliste zu erstellen für einen an-
ti-rassistischen Unterricht. Die 
Checkliste wird abgelehnt: zu viel 
‹politischer Sprengstoff›.» Der Ver-
lag erklärte den Medien, Anja Glo-
vers Checkliste sei nicht konkret ge-
nug auf mögliche Situationen im 
Schulalltag eingegangen. Glover 
ging es jedoch darum, nicht Symp-
tombekämpfung zu betreiben, son-
dern den Lehrkräften aufzuzeigen, 
wie sie den systemischen und inter-

nalisierten Rassismus erkennen – in 
sich selber oder etwa in veralteten 
Lehrmitteln – und im Schulbetrieb 
angehen können. 
«Es ist mir sehr wichtig, dass an den 
Schulen etwas passiert. Ich kenne 
viele Eltern mit Kindern, die von 
Rassismus betroffen sind und immer 
noch die gleichen Erfahrungen ma-
chen wie ich zu meiner Schulzeit», 
so Glover. Die Angst, Rassismus als 
solchen zu benennen, auch wenn es 
ungemütlich wird, sei noch immer 
grösser als der Wille, den Rassismus 
ganzheitlich anzugehen. 
Anja Glover ist, trotz allem, optimis-
tisch: «Ich habe in den letzten Jah-
ren schon einige Veränderungen er-
lebt. Darum glaube ich, dass ich 
auch noch viele miterleben darf.» 
Wichtig sei: «Antirassistisch zu sein 
bedeutet nicht, keine Fehler zu ma-
chen. Es geht darum, Fehler zu er-
kennen, sie anzuerkennen und es 
das nächste Mal besser oder anders 
zu machen. Das Zweite ist: Dass wir 
in einem rassistischen System aufge-
wachsen sind, ist nicht unsere 
Schuld heute. Aber wir können et-
was dafür tun, dass zukünftige Ge-
nerationen nicht in diesem System 
aufwachsen.» Zudem empfiehlt sie 
jeder Person, sich die Zeit zu neh-
men und mindestens ein Buch zur 
Thematik zu lesen: «Wenn man näm-
lich solch ein Buch mal gelesen hat, 
kommt man weg von einer Es-ist-

nicht-meine-Schuld-Haltung zu einer 
«Ich-will-Verantwortung-überneh-
men-Einstellung.»   (pr)

Anja Glover. (Foto: Anja Glover)

Die UNO erklärte im Jahr 1966 den 
21. März zum Internationalen Tag zur 
Beseitigung der Rassendiskriminie-
rung. humanrights.ch schreibt: «Ras-
sismus, als tiefgreifendes Problem, 
sei es strukturell, institutionell und 
oder individuell, prägt das Leben 
vieler Menschen und beeinträchtigt 
ihren Alltag und ihre Lebensqualität. 
Dennoch werden Rassismus und Dis-
kriminierung immer noch zu oft ba-
nalisiert.» Was man dagegen tun 
kann: lesen. «Exit Racism» von Tu-
poka Ogette dient vielen als Einstieg 
und ist auch kostenlos auf Spotify zu 
hören.

WEITERE INFORMATIONEN

Buch «Exit Racism». (Foto: exitracism.de)

ANZEIGE

FBP Eschen/Nendeln
Fierobedbier am Donnerstag

Wann
Am Donnerstag, 31. März 2022 
um 18.30 Uhr in der Weinstu-
be in Nendeln.

Was
Bei guten Gesprächen wollen 
wir mit euch einen gemütli-
chen Abend unter Freunden 
verbringen. Alle Einwohner 
sind dazu eingeladen.

Kontakt
E-Mail: info@fbp.li
Internet: www.fbp.li

FBP-TERMINE

Kindertheater

«Gschwüschterti» 
im TAK in Schaan
SCHAAN Mit dem Stück 
«Gschwüschterti» gastiert das 
Theater Sgaramusch aus 
Schaffhausen mit dem Theater 
Weltalm aus Bern derzeit im 
TAK in Schaan – gestern im 
Rahmen des Welttags des Thea-
ters für Kinder und Jugendli-
che der ASSITEJ. «Gschwüsch-
terti» ist eine Hommage und 
Denkanstoss an alle Brüder 
und Schwestern, ob Jung oder 
Alt. Zu sehen ist das äusserst 
humorvolle, einstündige Thea-
terstück für ein Familienpubli-
kum ab sieben Jahren auch 
noch am heutigen Montag um 
10 Uhr (ausverkauft) und um 14 
Uhr. (Text: red ; Foto: Paul Trummer) 

Zum internationalen Tag gegen Rassismus veröffentlichte der Fachbereich für Chancengleichheit  
ein Interview mit Anja Glover, die schweizweit Workshops gegen Rassismus durchführt. 



21  Jahresbericht 2022  |  VMR

Korruptionsbekämpfung

Die Staatengruppe des Europarats gegen Korruption (Greco) empfahl Liechtenstein im 
Rahmen der vierten Evaluationsrunde 2020 verschiedene Anpassungen zur Vermeidung 
von Korruption in Bezug auf Landtag, Gericht und Staatsanwaltschaft. Den Empfehlungen 
zu Gericht und Staatsanwaltschaft wird durch die Abänderung des Richterbestellungsge-
setzes sowie des Staatsanwaltschaftsgesetzes teilweise nachgekommen. Im Berichtsjahr 
verabschiedete der Landtag einen Gesetzesentwurf, welcher die Stärkung der Rolle der 
Gerichte im Auswahlverfahren der Richter:innen, die öffentliche Ausschreibung sämt-
licher Richter:innenstellen, die Einführung eines ausdrücklichen gesetzlichen Integri-
tätserfordernisses für Staatsanwält:innen sowie die Einschränkung der Kündigungsmög-
lichkeit von Staatsanwält:innen aus wesentlichen betrieblichen oder wirtschaftlichen 
Gründen vorsieht (BuA 96/2021 und 01/2022). Zudem sollen Verhaltenskodizes für die 
Gerichte und die Staatsanwaltschaft verabschiedet, veröffentlicht und überwacht wer-
den. Schliesslich sollen Schulungen zu Themen wie Ethik und Integrität für Gerichte und 
Staatsanwaltschaft angeboten und Möglichkeiten zur vertraulichen Beratung mit Bezug 
zu diesen Themen angeboten werden. Die Änderungen des Richterbestellungs- und des 
Staatsanwaltschaftsgesetzes traten am 1. Juli 2022 in Kraft.

Mit Bezug auf die Prävention der Korruption im Landtag betont Greco, dass ein Land von 
der Kleinheit Liechtensteins mit besonderen Herausforderungen konfrontiert sei. Zwar 
gebe es in Liechtenstein «nahezu keine korruptionsbezogenen Verhaltensweisen», je-
doch soll für Landtagsabgeordnete ein Verhaltenskodex erarbeitet und der Öffentlich-
keit zugänglich gemacht werden. Dieser soll anerkannte Integritätsfragen abdecken und 
praktische Orientierungshilfen geben. Greco vermisst in der Geschäftsordnung des Land-
tags zudem ausdrückliche Regeln zur Verhinderung von Interessenkonflikten. Der Par-
lamentsdienst weise zwar einzelne Abgeordnete auf mögliche Interessenkonflikte hin, 
worauf sich die Mandatare in der Regel aus den Beratungen zurückzögen. Da jedoch Mit-
glieder des Landtags neben ihrem parlamentarischen Mandat in der Regel einem Haupt-
beruf nachgingen, wird ein systematisches Verfahren bei Interessenkonflikten als wichtig 
erachtet. Das geltende System der Selbstdisziplin der Abgeordneten, bei allfälligen Inte-
ressenkonflikten in den Ausstand zu treten, reiche zur Vermeidung von Korruption nicht 
aus. Deshalb sollten die Abgeordneten verpflichtet werden, ihre Berufstätigkeiten sowie 
ihre Tätigkeiten in Führungs- und Aufsichtsgremien von Unternehmen, Stiftungen oder 
Gesellschaften offenzulegen. Ausserdem wird die Offenlegung der finanziellen und wirt-
schaftlichen Interessen der Abgeordneten z. B. auf der digitalen Plattform des Landtags 
empfohlen. Das Landtagspräsidium reagierte auf die Empfehlungen und Forderungen 
von Greco im Berichtsjahr mit einer Vorlage zur Abänderung der Geschäftsordnung für 
den Landtag und des Gesetzes über den Geschäftsverkehr des Landtags mit der Regie-
rung und die Kontrolle der Staatsverwaltung (BuA 09/2022 und 69/2022). Darin werden 
die Empfehlungen von Greco umgesetzt, indem Offenlegungspflichten, Ausstandsrege-
lungen, die Annahme von Geschenken und die Erarbeitung eines öffentlich zugänglichen 
Verhaltenskodexes festgeschrieben werden. Die Änderungen wurden vom Landtag im 
Dezember 2022 verabschiedet und werden am 1. März 2023 in Kraft treten.
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Menschrechtskonformität	der	Covid-19-Massnahmen	

Nach Aufhebung der Regierungsmassnahmen zum Schutz vor der Covid-19-Pandemie im 
März 2022 gingen keine Beschwerden mit Bezug zu den freiheitsbeschränkenden Wir-
kungen mehr beim VMR und der OSKJ ein. In den Jahren 2020 und 2021 hatten die Pan-
demie und die begleitenden Massnahmen zu insgesamt fünf Beschwerden beim VMR 
geführt. Bereits im Sommer 2021 gab die Regierung eine unabhängige wissenschaftliche 
Aufarbeitung der Pandemiebewältigung beim Liechtenstein-Institut in Auftrag. Der VMR 
empfahl, im Rahmen dieser Aufarbeitung auch die menschen- und verfassungsrechtli-
che Konformität der Covid-19-Massnahmen zu überprüfen. Leider liegen im Berichtsjahr 
noch keine Ergebnisse vor. Die Veröffentlichung der Studie wird für Frühling 2023 erwar-
tet. Ein Antrag im Landtag, eine Landtagskommission für die Aufarbeitung einzusetzen, 
fand keine Mehrheit. 

Im Januar reichten über 400 Antragsstellende aus der Bevölkerung beim Staatsgerichts-
hof einen Normkontrollantrag ein, um die Verfassungs- und Gesetzmässigkeit der Covid-
19-Verordnung insbesondere in Hinblick auf die 2G-Zertifikatspflicht zu überprüfen. Im 
Gegensatz zum Normkontrollantrag zur 3G-Zertifikatspflicht kam der Staatsgerichtshof 
bei der 2G-Zertifikatspflicht zum Urteil, dass diese aufgrund einer mangelnden gesetzli-
chen Grundlage verfassungs- und gesetzeswidrig gewesen sei. Es handle sich hierbei um 
einen wesentlich stärkeren Eingriff in die Bewegungsfreiheit von nicht geimpften Perso-

Im März 2022 startete die Regierung mit der Aufarbeitung der Pandemiemassnahmen  
mit einer Umfrage des Schulamtes.
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Bis jetzt zeigte sich der März 
durch ein blockiertes Hoch als 
ein sonniger und sehr trockener 
Monat. Dafür sorgt ein starkes 
Hochdruckgebiet, das mit ab-
sinkenden Luftmassen für tro-
ckene Bedingungen sorgt. Geht 
es so weiter, könnte ein neuer 
Negativrekord entstehen, wie 
Meteonews schreibt. Im Gegen-
satz dazu herrscht beispielswei-
se in der Ägäis (im Mittelmeer) 
aussergewöhnlich kaltes und 
nasses Wetter.  

Das derzeitige Hochwetter  
in Liechtenstein wird von zwei 
Tiefdruckgebieten flankiert, so 
dass sich die Luftströmungen 
des Hoch-/Tiefdruck-Komple-
xes und die Strömungen in der 
Atmosphäre ausgleichen, er-
klärt Kenny Vogt, Geschäftsfüh-
rer Wetterring Liechtenstein, 
auf Anfrage. Diese Wetterlage 
wird auch «Omegalage» ge-
nannt und kann über mehrere 
Tage oder sogar Wochen hinweg 
bestehen. «Nach der neuen Kli-
manorm-Periode wäre im März 
durchschnittlich mit 54 Millime-
ter Niederschlag zu rechnen, 
wobei sich dieser Wert gegen-
über der ‹alten› Norm mit Bezug 
auf die Jahre 1981 bis 2010 um 
2 Millimeter reduziert hat», sagt 
Kenny Vogt über die gewöhnli-
che Niederschlagsmenge, die in 
diesem Monat zu erwarten 
wäre. «Im bisherigen März sind 
an der Station Vaduz lediglich 
1,9 Millimeter Niederschlag ge-
fallen.» Dies wären 96,5 Prozent 
weniger als üblich. Bei diesen 
Ausführungen bezieht er sich 
auf die neue Klimanorm-Perio-
de 1991 bis 2020 und die Wet-
terstation Vaduz von Meteo-
schweiz. Die letzten grossen 
Niederschläge mit zum Teil über 

20 Millimeter pro Tag hätte es 
Anfang Februar gegeben. Da -
rauf folgten zwar einige Tage mit 
wenig Regen, aber vom 26. Fe-
bruar bis 16. März wurde kein 
Niederschlag mehr gemessen. 

Herausfordernde Lage  
für die Landwirtschaft  
Die vorhergegangenen Jahre 
war es der Natur stets möglich, 
durch die milden Temperaturen 
früher zu gedeihen. Nun hat der 
kalte Januar mit oftmals frosti-
gen Temperaturen dem entge-

gengewirkt und die Vegetation 
hat noch nicht grossartig einge-
setzt. Darum ist für die Natur die 
Trockenheit derzeit noch nicht 
so dramatisch, wie Kenny Vogt 
mitteilt. Für die Landwirtschaft 
jedoch ist die aktuelle Situation 
herausfordernd. «Zumal die 
Föhn- und Bisenlage der vergan-
genen Wochen zusammen mit 
der trockenen Witterung die 
Austrocknung der Böden voran-
getrieben hat», gibt er zu beden-
ken. Ebenfalls fügt er hinzu, dass 
die Situation früher oder später 

sowohl für die Landwirtschaft 
als auch die Vegetation proble-
matisch werden könnte – vor al-
lem im Hinblick auf den Som-
mer, wenn bald keine nennens-
werten Niederschläge auftreten 
würden. Obwohl sich derzeit für 
den Monatswechsel die Anzei-
chen für eine Niederschlagspe-
riode verdichten, bleibt die Un-
sicherheit bestehen. «Ein paar 
regnerische Tage reichen noch 
nicht aus, um das Defizit auszu-
gleichen», fügt der Experte an.  

Vor allem im April und Mai 

sei es wichtig, dass einiges an 
Niederschlag falle, um die ak-
tuelle Trockenheit abzufedern. 
Schliesslich würde sich dies auf 
den Sommer auswirken. «Und 
zwar weil im Hochgebirge die 
Schneemengen momentan auch 
nicht gerade gross sind und der 
Schmelzwasser-Ertrag dement-
sprechend niedriger ausfallen 
wird. Der Start in das Jahr 2022 
ist aus hydrologischer Sicht aber 
sicherlich kein einfacher …» 
 
Melanie Steiger

Aufarbeitung der Pandemie startet 
In den kommenden Tagen wird seitens des Schulamts eine Onlinebefragung durchgeführt, die anschliessend durch 
das Liechtenstein-Institut ausgewertet und in einem öffentlich zugänglichen Schlussbericht veröffentlicht wird.  

Bianca Cortese 
 
Um herauszufinden, wie Schü-
ler, Schulen und Eltern die Be-
wältigung der Coronapandemie 
empfanden, hat das Bildungs-
ministerium und das Schulamt 
bereits am 24. Februar ange-
kündigt, dass eine Umfrage 
dazu stattfinden wird. Denn die 
Pandemie habe deutlich ge-
zeigt, welch immensen Stellen-
wert Schulen und Bildung für 
das Funktionieren einer intak-
ten Gesellschaft besässen, er-
klärten Dominique Hasler und 
Rachel Guerra. Die Schulen 
mussten während der gesamten 
Pandemie zwar ein einziges 
Mal  – im Frühling 2020 – als 
Notfallmassnahme geschlossen 
werden, jedoch wurde seitens 
des Bildungsministeriums und 
des Schulamts stets das Ziel ver-
folgt, diese offen zu halten und 
damit den Bildungserfolg aller 
Schüler zu ermöglichen. «Diese 
Zielsetzung wurde aus unserer 
Sicht erreicht, indem – wo mög-
lich – immer ein Weg der Mitte 
und des Ausgleichs gesucht 
wurde.» Das Bildungsministeri-
um und das Schulamt sind sich 
zudem bewusst, dass zu einer 
lebendigen Demokratie auch 
kontroverse Diskussionen ge-
hören. Insbesondere der Fern-
unterricht, die Maskenpflicht 

oder Spucktests haben zu un-
terschiedlichen Haltungen in 
der Bevölkerung geführt. «Die 
Pandemie ist zwar noch nicht 
beendet und es gibt einerseits 
nach wie vor in der Gesell-
schaft – und auch in den Schu-
len – vulne rable Personen, die 
weiterhin geschützt werden 
müssen. Andererseits soll nun 
aber die Phase der Aufarbei -
tung beginnen», sagen Hasler 
und Guerra. Zu diesem Zweck 
hat das Schulamt mit dem 
Liechtenstein-Institut ein un -
abhängiges Forschungsinstitut 
beauftragt, eine Befragung der 
Schüler, Lehrpersonen sowie 
Eltern durchzuführen, die im 
Laufe dieser Woche startet. 

Daten werden vollständig 
anonymisiert erfasst 
«Die Eltern aller Stufen erhal-
ten gegen Ende der Woche ei-
nen Brief mit individuellem 
 Zugang», erklärt Reto Mündle 
vom Schulamt auf Anfrage. Da-
mit beiderlei Elternteile ant-
worten können, gibt es pro Fa-
milie zwei individuelle Zugang-
codes. «Alle Lehrpersonen, 
Schulleitungen und das weitere 
Schulpersonal erhalten einen 
individuellen Code und die In-
formationen zur Teilnahme per 
Mail», sagt er weiter. Für die 
Befragung der Schüler gebe es 

zwei offene Links – ohne indivi-
duelle Zugangscodes: «Der ers-
te ist für die Schüler der Primar-
stufe ab dem zweiten Zyklus 
von der 3. bis 5. Klasse, der 
zweite Link für alle Schüler ab 
Sekundarstufe I.»  

Die Beantwortung der Fra-
gen nimmt laut Schulamt circa 

15 Minuten in Anspruch. Zu -
dem sei gedacht, dass die Schü-
ler ihre Fragebogen während 
des Unterricht ausfüllen kön-
nen, so Mündle, der ausserdem 
betont, dass die Umfrage voll-
ständig anonym erfolgt und 
 keine Rückschlüsse auf die Per-
son ziehen lässt, die sie beant-

wortet. Um den Fragebogen zu 
beantworten, haben die Schu-
len bis zum 4. April, die Eltern 
bis 12. April Zeit.  

Nachdem alle Befragungen 
vom Liechtenstein-Institut aus-
gewertet wurden, werden sie in 
einen öffentlich zugänglichen 
Schlussbericht ein fliessen. 

Schulstart nach dem Lockdown, aufgenommen in der Primarschule in Triesen.  
Archivbild: Daniel Schwendener, Mai 2020

Anzeichen für Niederschlag,  
Unsicherheit bleibt aber 

Wenn bald keine nennenswerten Niederschläge auftreten,  
könnte dies problematisch werden. Bild: Archiv, Tatjana Schnalzger

EB Stein Egerta 
Bildbearbeitung 
mit Photoshop 

Bilder verbessern wie ein Profi. 
Photoshop Elements ist ein Pro-
gramm, mit dem sich Bilder pro-
fessionell und einfach verbes-
sern lassen. Kurs 11D03 unter 
der Leitung von Claudio Jäger 
beginnt am Samstag, 26. März, 
um 9.30 Uhr, bei der Computer-
schule Doppelklick an der Land-
strasse 58 in Schaan.   

Kreativwerkstatt Frühling 
und Ostern 

Individuelle Ideen aus Blech und 
Naturmaterialien selbst umge-
setzt: Aus einer grosszügigen 
Ideen-Auswahl werden die per-
sönlichen Favoriten ausgesucht 
und unter Anleitung selber her-
gestellt. Ob das Augenmerk eher 
auf die Themen des Frühlings 
oder auf Ostern gerichtet wird, 
entscheiden die Teilnehmen-
den für sich. Der Kurs 2B18 un-
ter der Leitung von Karin Ger-
vasoni findet am Dienstag, 29. 
März, von 18.30 bis 22 Uhr, im 
Werkraum der Primarschule in 
Triesenberg statt. 

Genderstern*, Medio-
punkt, Doppelform, was? 

Von der Theorie der genderge-
rechten Sprache zur praktischen 
Anwendung. Mit konkreten Bei-
spielen und Anwendungsübun-
gen finden die Teilnehmenden 
heraus, welche Varianten für sie 
im privaten und/oder berufli-
chen Umfeld passen und wie sie 
die Sprache unkompliziert 
fairer gestalten können. Diens-
tag, 29. März, von 20.15 bis 
21.45 Uhr. Kurs 1A12. 

Filmperlen  
aus Liechtenstein 

Immer am letzten Mittwoch des 
Monats zeigt das Alte Kino in Va-
duz in Zusammenarbeit mit  
der Erwachsenenbildung Stein 
Egerta und dem Landesarchiv 
eine Produktion, die in Liechten-
stein gedreht wurde oder Liech-
tenstein zum Thema hat. Nächs-
te Vorführung am Mittwoch, 
30. März, 18 Uhr. Weitere Daten: 
27. April und 25. Mai (Auto -
rennen Vaduz–Triesenberg von 
1973). Start jeweils um 18 Uhr im 
Alten Kino in Vaduz. Anmeldung 
direkt bei www.alteskino.li. Der 
aktuelle Film wird jeweils eine 
Woche vor der Vorführung auf 
der Homepage www.alteskino.li 
bekannt gegeben. Anmeldungen 
direkt beim Alten Kino. 

So lässt sich Outlook 
effektiv nutzen 

Outlook kann weit mehr als man 
denkt. Die meisten Anwender 
nutzen das umfangreiche Pro-
gramm jedoch meist nur für E-
Mails und verschenken damit 
Potenzial. Tipps und Tricks zu  
E-Mails, Kalender und Aufga-
benplanung. Der zweiteilige 
Onlinekurs 11A09 unter der Lei-
tung von Tina Bürgler beginnt 
am Freitag, 1. April, um 18.30 
Uhr. Alternativ ist Präsenzunter-
richt in den Kursräumlichkeiten 
in Sargans möglich. 

Anmeldung/Auskunft 
Erwachsenenbildung 
Stein Egerta in Schaan,  
Tel. +423 232 48 22 oder  
per E-Mail: info@steinegerta.li
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nen und damit in das Grundrecht auf persönliche Freiheit. Der Staatsgerichtshof betonte 
aber, dass die 2G-Zertifikatspflicht die weiteren Grundrechtseingriffskriterien des öffent-
lichen Interesses und der Verhältnismässigkeit erfüllte. Die Maskenpflicht für Kinder ab 
sechs Jahren war gemäss dem Urteil verfassungs- und gesetzeskonform. Aufgrund des 
Urteils des Staatsgerichtshofs erarbeitete die Regierung eine Vorlage für ein temporäres 
2G-Gesetz, über die das Stimmvolk im September abstimmen konnte. Das 2G-Gesetz 
wurde mit 52,7 Prozent abgelehnt. 

Im Frühling 2022 veröffentlichte das Liechtenstein-Institut die Ergebnisse einer Umfra-
ge, welche das Bildungsministerium und das Schulamt bei Schüler:innen, Lehrpersonen 
und Eltern zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie durchgeführt hatte. Die Umfrage 
kam zum Schluss, dass sich die Schüler:innen durch die vergleichsweise zurückhaltenden 
Regierungsmassnahmen nicht so stark belastet zeigten wie in den Nachbarländern, dass 
aber mit der Dauer der Pandemie die negativen Auswirkungen auf das Wohlbefinden 
zunahmen. Insgesamt 13 Prozent der Schüler:innen auf Primarstufe und acht Prozent 
auf der Sekundarstufe litten gemäss eigenen Aussagen sehr stark unter der Pandemie-
situation, insbesondere Mädchen bzw. junge Frauen aus fremdsprachigen Haushalten. 
Die negativen Auswirkungen betrafen nicht nur schulische Aspekte wie Konzentrations-
mängel, Motivationsprobleme oder Verhaltensänderungen, sondern auch ausserschuli-
sche Aspekte wie fehlende Sozialkontakte oder unsichere Zukunftsaussichten (siehe dazu 
Kapitel Psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen S. 47). Insgesamt bewerte-
ten ein gutes Drittel der Schüler:innen sowie ein schwaches Drittel der Eltern die Corona-
Massnahmen als (eher) übertrieben. Während eine klare Mehrheit der Lehrpersonen ei-
nen zunehmenden Arbeitsaufwand sowie stärkere fachliche, didaktische und psychische 
Belastungen durch die Corona-Pandemie angaben, kritisierte nur eine Minderheit von  
14 Prozent die Massnahmen als zu scharf. 

Menschenhandel  

Die Bekämpfung von Menschenhandel und modernen Formen der Sklaverei ist ein 
Schwerpunkt des internationalen Menschenrechtsengagements Liechtensteins. Mit 
der Multi-Stakeholder-Initiative gegen die Finanzierung von Menschenhandel und mo-
dernen Formen der Sklaverei (FAST, Finance Against Slavery and Trafficking) setzt sich 
Liechtenstein für die Mobilisierung des Finanzsektors gegen moderne Sklaverei ein. Ziel 
der Initiative ist es, den globalen Finanzplatz für die Bekämpfung der Sklaverei und des 
Menschenhandels, die enorm lukrative illegale Geschäftsmodelle sind, mit einzubezie-
hen und in die Pflicht zu nehmen.

Auf nationaler Ebene besteht seit 2006 der behördenübergreifende «Runde Tisch Men-
schenhandel» unter der Leitung der Landespolizei und Mitwirkung der Staatsanwalt-
schaft, der Opferhilfestelle, des Amts für Volkswirtschaft, des Amts für auswärtige An-
gelegenheiten und des Ausländer- und Passamts. Der «Runde Tisch» hat zum Ziel, die 
Zusammenarbeit zwischen Strafverfolgungsbehörden, Migrationsbehörden und Institu-
tionen für die Unterstützung der Opfer von Menschenhandel zu stärken. Er kann im Be-
darfsfall weitere Akteure einbeziehen, einschliesslich Nichtregierungsorganisationen. Im 
Berichtsjahr tagte der «Runde Tisch» ein Mal. Dem «Runden Tisch» ist seit Bestehen erst 
ein Fall von Menschenhandel bekannt.
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Die Landespolizei führte 2020 eine Hinweisgeberplattform zur Abgabe von offenen sowie 
auch anonymen Verdachtsmeldungen ein. Hinweisgeber können seitdem weltweit und 
rund um die Uhr Meldungen zu Geldwäscherei, Terrorismusfinanzierung, Wirtschafts-
delikten und Korruptionsdelikten abgeben. Der «Runde Tisch Menschenhandel» sprach 
sich 2022 dafür aus, den Bereich Menschenhandel als neuen Schwerpunkt in das Hin-
weisgebersystem aufzunehmen, wobei eine Umsetzung für 2023 geplant ist. Im Berichts-
jahr sind dem Runden Tisch jedoch keine Fälle von Menschenhandel zur Kenntnis ge-
bracht worden.

Der «Runde Tisch Menschenhandel» steht in Kontakt mit dem Verein ACT212 (Nationale 
Meldestelle gegen Menschenhandel und Ausbeutung in der Schweiz), um in Liechten-
stein ab 2023 Schulungen und Vorträge für gefährdete Gruppen anbieten zu können. 
Menschenhandel war auch das Schwerpunktthema des «Runden Tisches Asyl» im Sep-
tember 2022, welcher vom Verein für Menschenrechte jährlich mit allen im Asyl- und 
Flüchtlingswesen tätigen Behörden und Organisationen durchführt. ACT212 informierte 
über ihre Tätigkeit und die mögliche Zusammenarbeit mit Liechtenstein. Als grösste Her-
ausforderung identifizierte der «Runde Tisch» das Erkennen von Opfern von Menschen-
handel.

Folterverbot	

Seit 2021 ist das Folterverbot explizit im Strafgesetzbuch verankert. Wie in den letzten 
Jahren kritisiert der VMR jedoch, dass der Gesetzgeber eine Verjährung für den Tatbe-
stand der Folter (mit Ausnahme einer Folter, die zum Tod des Opfers führt) vorsieht. Dies 
ist für ein unveräusserliches Menschenrecht nicht akzeptabel. 

Die Teilnehmenden des «Runden Tisches Asyl» gemeinsam mit den Vertreterinnen von ACT212,  
der Nationalen Meldestelle gegen Menschenhandel und Ausbeutung in der Schweiz.
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Haft		

Im Berichtsjahr waren gemäss Rechenschaftsbericht der Regierung insgesamt 58 (Vorjahr 
52) Personen im Landesgefängnis inhaftiert. Davon waren 56 (47) Männer und 2 (5) Frau-
en. Unter den inhaftierten Personen befanden sich keine (2) Jugendlichen. 2022 wurden 
insgesamt 3791 Hafttage (Vorjahr 4018) in Vaduz verbüsst.

Die Strafvollzugskommission kommt auf der Grundlage ihrer Besuche im Landesgefängnis 
zum Schluss, dass dieses sehr gut und sauber geführt werde. Es herrsche ein respektvoller 
Umgang der Strafvollzugsbeamten mit den Inhaftierten und es werde auf deren Anliegen 
angemessen eingegangen. Die Anregungen und Verbesserungsvorschläge der Strafvoll-
zugskommission seien seitens des Landesgefängnisses adäquat umgesetzt worden.

Als Herausforderung stellen die Strafvollzugskommission und der identisch besetzte Na-
tionale Präventionsmechanismus (NPM) unter der UNO-Antifolterkonvention (CAT) in 
ihren jährlichen Berichten die anhaltende Zunahme von psychisch auffälligen Inhaftier-
ten dar. Zwar habe das Landesgefängnis die psychisch auffälligen Inhaftierten in jedem 
Einzelfall sehr gut versorgt und sich um eine adäquate Unterbringung gekümmert. Es 
herrsche jedoch bei sämtlichen Beteiligten Einigkeit darüber, dass die Betreuung dieser 
Inhaftierten eine grosse Herausforderungen darstelle, zumal sie meist personalintensiv 
sei und geschult sein müsse. Aufgrund der Kleinheit des Gefängnisses sowie der Tatsa-
che, dass das Landesgefängnis vorwiegend ein Untersuchungsgefängnis und damit der 
Aufenthalt der Inhaftierten meist nur von kurzer Dauer ist, sei es nahezu unmöglich, 
entsprechende Programme und Therapien aufzugleisen. Um diese Problematik zu lösen, 
wurde eine Arbeitsgruppe gebildet und Gespräche mit den Strafvollzugsanstalten im 
nahen Ausland (insbesondere Österreich) aufgenommen, um sicherzustellen, dass auch 
zukünftig in jedem Fall eine adäquate Unterbringung dieser Inhaftierten gewährleistet 
werden könne. 

Wie bereits in den letzten Jahren beurteilt der NPM das beschränkte Angebot an Arbeit 
und Beschäftigung im liechtensteinischen Landesgefängnis weiterhin als unbefriedigend. 
Begründet wird dies mit den beschränkten Platzverhältnissen und kurzen Aufenthaltszei-
ten der Insassen. Es sind keine Pläne oder Massnahmen zur Verbesserung der Situation 
genannt. Der VMR empfiehlt wie bereits in den Vorjahren, die Einführung eines staatlich 
finanzierten Beschäftigungsprogramms für alle Inhaftierten, inklusive Untersuchungs-
häftlinge.

Seit der Covid-19-Pandemie beobachtet der VMR das familiäre Kontaktrecht von Inhaf-
tierten. Das Kontaktrecht ist in den allgemeinen Empfehlungen des Ministerkomitees des 
Europarats zu den Rechten der Kinder von Inhaftierten (Rec 2018/5), in der UNO-Kinder-
rechtskonvention Art. 3 Abs. 1 und Art. 9 Abs. 3 und 4 und in den Grundsätzen der UNO 
für die Behandlung weiblicher Gefangener («Bangkok-Regeln») verankert. Der Kanton 
Zürich hat Mindeststandards für Angehörigenarbeit in Haftanstalten verabschiedet, wel-
che neben dem Kontaktrecht auch die Bedürfnisse der Angehörigen ins Zentrum stellen. 
Im Landesgefängnis gibt es kein Reglement, welches das Kontaktrecht von Angehörigen 
zu Inhaftierten regelt, auch nicht das Kontaktrecht von minderjährigen Kindern zu inhaf-
tierten Elternteilen oder Elternteilen in der Untersuchungshaft. Nach der Aufhebung des 
physischen Kontaktverbots, welches während der Pandemie auf der Grundlage des Ge-
setzes über Begleitmassnahmen in der Verwaltung und Justiz in Zusammenhang mit dem 
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Coronavirus (Covid-19-VJBG) für alle Insassen des Landesgefängnisses verhängt wurde, 
infizierten sich gemäss Jahresbericht des nationalen Präventionsmechanismus (NPM) 
unter der Antifolterkonvention der UNO (CAT) nahezu alle Inhaftierten mit dem Virus. Es 
kam zu keinen schweren Verläufen, und die Infektionen konnten innerhalb des Gefäng-
nisses gut behandelt werden. In anderem Zusammenhang wird über die problemlose 
Behandlung und Nachbetreuung eines Inhaftierten im Landesspital berichtet. Aus Sicht 
des VMR wäre nach der ersten Pandemiewelle ein differenziertes Gesundheitssystem 
ohne menschenrechtsverletzende Kontaktbeschränkungen möglich gewesen. Weiterhin 
problematisch hinsichtlich des Kontaktrechts beurteilt der VMR den Haftvollzug in weit 
entfernten ausländischen Haftanstalten. 

Neben dem Landesgefängnis und dem Alters- und Pflegeheim St. Florin besuchte der 
NPM auch die Haftunterbringungsräume am Grenzübergang Feldkirch–Schaanwald, die 
für erste Einvernahmen, weitere Erhebungen oder Personendurchsuchungen genutzt 
werden. Der NPM kommt zum Schluss, dass die Haftbedingungen am Grenzübergang 
sehr gut und alle dort stattfindenden Vorgänge sauber dokumentiert sind.

Jugendhaft		

Gemäss dem Leiter des Landesgefängnisses verbüssen Jugendliche im Gegensatz zu frü-
her häufigere und längere Haftstrafen. Die derzeitige Organisation des Landesgefängnis-
ses kann keinen kinderrechtskonformen Haftvollzug – auch nicht in der Untersuchungs-
haft – gewährleisten. Zwar besteht eine zwischenstaatliche Vereinbarung zwischen 
Liechtenstein und Österreich für den Haftvollzug von liechtensteinischen Personen in Ös-
terreich. Für den Massnahmenvollzug (d. h. Haftformen mit Therapiemöglichkeiten) für 
Jugendliche fehlt jedoch oft der Platz. Eine Unterbringung von Jugendlichen in Schweizer 
Haftanstalten (z. B. im Ostschweizer Konkordat) ist nicht möglich, da die Schweiz selbst 
zu wenig Unterbringungsplätze hat. Entsprechend besteht kein Wille für eine Übernah-
me liechtensteinischer Personen auf der Basis einer zwischenstaatlichen Vereinbarung. 
Grundsätzlich kann der Haftvollzug im Ausland im Hinblick auf familiäre und soziale Kon-
takte der Jugendlichen besondere Schwierigkeiten verursachen. Im Berichtsjahr sind 

Liechtensteinische Jugendliche müssen häufiger und länger in Haft genommen werden. In Liechtenstein 
und im benachbarten Ausland fehlen jedoch die Jugendhaftplätze.



27  Jahresbericht 2022  |  VMR

dazu erste Gespräche zur Lösungsfindung zwischen dem Landesgefängnis, dem Amt für 
Soziale Dienste und der Bewährungshilfe aufgenommen worden. In der Folge wurde eine 
Arbeitsgruppe unter dem Vorsitz des Kinder- und Jugenddienstes im ASD gegründet, 
welche eine Vorgehensweise für Jugendliche in Haft ausarbeiten wird. Unter anderem 
wird dazu das österreichische Modell einer Sozialnetzkonferenz als Vorgangsweise für 
Jugendliche in Untersuchungshaft geprüft. Es sieht vor, dass alle relevanten Personen im 
sozialen Umfeld der Jugendlichen (Eltern, Verwandte, Nachbarn, Lehrpersonen, Sozial-
arbeitende, Ausbildende und Arbeitgebende, Kinder- und Jugenddienst, Bewährungshil-
fe) schriftlich vereinbaren, wer welchen Beitrag für den Jugendlichen leisten kann, damit 
sich die Situation verbessert und Jugendliche deliktfrei bleiben. 

Die ausländerrechtliche Haft für Jugendliche ab 15 Jahren, wie sie Art. 60 Abs. 2 des Aus-
ländergesetzes vorsieht, widerspricht der Kinderrechtskonvention. Dies stellt der UNO-
Ausschuss für die Rechte des Kindes in seinen Allgemeinen Bemerkungen fest: Selbst 
wenn das Übereinkommen solche Inhaftierungen als letztes Mittel erlaube, dürfen Per-
sonen unter 18 Jahren gemäss dem Grundsatz des Kindeswohls (Art. 3 KRK) in der Regel 
nicht inhaftiert werden. Dies gelte unabhängig davon, ob sie sich in Begleitung eines Er-
wachsenen befinden oder nicht. Gemäss Auskunft des Ausländer- und Passamts ist im ver-
gangenen Jahr keine Person unter 18 Jahren gestützt auf das Ausländergesetz (AuG) inhaf-
tiert wurde. Aktuell sei jedoch keine Anpassung dieser Bestimmung im AuG vorgesehen.

Fürsorgerische	Unterbringung		

Fürsorgerische Unterbringungen («Zwangseinweisungen») sind in Art. 18f des Sozial-
hilfegesetzes geregelt. Die jährlichen Justizpflegeberichte zeigen auf, dass die fürsorge-
rischen Unterbringungen über die letzten zehn Jahre signifikant zugenommen haben, 
während sie in der Dekade davor ziemlich konstant geblieben waren. Im Vergleich zu 
2012 wurden 2022 drei Mal mehr Verfahren erledigt. Mit 81 erledigten fürsorgerischen 
Unterbringungen im Berichtsjahr ist die Zahl gegenüber dem Vorjahr (65) nochmals 
sprunghaft angestiegen. Die Gründe und die Dauer der Unterbringung ist aus der Statis-
tik nicht ersichtlich. 

Fürsorgerische Unterbringungen (Zwangseinweisungen) sind menschenrechtlich sehr 
sensible Verfahren, welche massiv in die Freiheitsrechte des Einzelnen eingreifen kön-
nen. Deshalb müssen sie mit grosser Sorgfalt und Zurückhaltung vorgenommen wer-
den. Mit der Revision des Sozialhilfegesetzes, welche am 1. September 2021 in Kraft trat, 
wurden wesentliche Verbesserungen des Verfahrens eingeführt. Unter anderem wurden 

	 Jahr	 Anzahl

 2002 19

 2012 26

 2013 43

 2014 39

 2015 46

 2016 39

	 Jahr	 Anzahl

 2017 39

 2018 41

 2019 51

 2020 51

 2021 65

 2022 81

FU	gemäss	Justizpflegebericht	(erledigte	Verfahren)
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die Bedingungen für die fürsorgerische Unterbringung klar definiert. Das Gesetz schreibt 
zudem vor, dass die Anordnung zur fürsorgerischen Unterbringung restriktiv und vorwie-
gend zur Verhinderung der Selbstgefährdung vorgesehen ist, und dass eine Anordnung 
zum Schutz vor Fremdgefährdung nur dann vorgenommen werden kann, wenn diese 
«das Leben oder die Gesundheit anderer ernstlich und erheblich gefährdet». Schliess-
lich wurden im Gesetz neu Informationspflichten und regelmässige Überprüfungen der 
Unterbringung eingeführt. 

Der VMR weist darauf hin, dass in der Praxis die Gefahr eines unverhältnismässigen Ein-
griffs in die Freiheitsrechte besteht, insbesondere wenn die fürsorgerische Unterbringung 
im Akutfall (d. h. bei Gefahr in Verzug gemäss Art. 18g des Sozialhilfegesetzes) durch-
gesetzt wird. Dies betrifft gemäss Auskunft des Landgerichts den überwiegenden Teil 
der Unterbringungen. In diesen Situationen herrscht meist Zeitdruck oder psychischer 
Stress, und die Entscheidungsverantwortung liegt beim diensthabenden Arzt bzw. bei 
der diensthabenden Ärztin, welche:r nicht notwendigerweise für eine Beurteilung der 
Situation qualifiziert ist. Das private SNK (Social Network Establishment), das Personen 
mit psychischen Krankheiten oder Abhängigkeiten begleitet und berät, kritisiert, dass 
die zuständigen Ärzt:innen nicht immer über die nötige Praxiserfahrung verfügten und 
über die Vorgehensweise bei einer fürsorgerischen Unterbringung nicht Bescheid wüss-
ten. Auch wenn über den Entscheid zur fürsorgerischen Unterbringung das Landgericht 
informiert wird und dieses innert fünf Tagen die Zulässigkeit der Unterbringung prüft, 
könnte eine Einweisung allenfalls vermieden werden, wenn die zuständigen Ärzt:innen 
qualifiziert, beraten oder unterstützt wären. Der VMR empfiehlt daher wie bereits in 
früheren Berichten den Aufbau eines psychologischen Notfalldiensts bzw. die Einführung 
eines Qualifikations-, Beratungs- oder Unterstützungssystems für die Ärzteschaft bei psy-
chologischen Notfällen sowie eine transparente Überwachung und Auswertung der an-
geordneten Massnahmen.

Die psychiatrischen Heimeinweisungen erfolgen vorwiegend in ausländische Einrichtun-
gen. Deshalb sind zwischenstaatliche Verfahren nötig, die menschenrechtskonform, stan-
dardisiert und überprüfbar sind und z. B. auch Klarheit im Beschwerdeverfahren schaffen. 
Für die psychiatrischen Einweisung in Schweizer Psychiatrie- oder Fürsorgeeinrichtungen 
empfiehlt der VMR seit mehreren Jahren den Abschluss der Verhandlungen zu einem ent-
sprechenden Staatsvertrag. Ende 2019 wurde der erste Entwurf für den Staatsvertrag von 
liechtensteinischer Seite an das Bundesamt für Justiz übermittelt. Nach Auskunft der liech-
tensteinischen Vertretung in der Verhandlungsdelegation gab es im Jahr 2022 wieder einen 
intensiven zwischenstaatlichen Austausch zum geplanten Staatsvertrag. Bei vielen der of-
fenen Fragen konnte bereits Einigkeit zwischen der liechtensteinischen und der schweize-
rischen Verhandlungsdelegation erzielt werden. Aufgrund der technisch sehr komplexen 
Fragestellungen sei jedoch noch kein Termin für den Vertragsabschluss absehbar. 

Heimaufenthalt  

Der nationale Präventionsmechanismus (NPM) unter der Antifolterkonvention der UNO 
(CAT) besuchte im Berichtsjahr die Demenzabteilung des Alters- und Pflegeheims St. Flo-
rin Vaduz mit 14 betreuten Personen. Er dokumentiert, dass die Abteilung für 17 Per-
sonen ausgelegt sei und eine sehr offene und positiv gestaltete Umgebung biete. Die 
betreuenden Personen gingen respektvoll auf die Bedürfnisse der Bewohner:innen ein 
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und seien sehr darum bemüht, ihnen ihre Selbstbestimmtheit so lange wie möglich und 
so weitgehend wie möglich bieten zu können. Die temporären Bewegungsbeschränkun-
gen für eine selbstbestimmte Fortbewegung («Geh-Mobil») seien streng dokumentiert. 

Verfahrensrechte 

Im Berichtsjahr verabschiedete der Landtag eine Revision der Strafprozessordnung zur Ver-
besserung des Opferschutzes im Strafverfahren (BuA 30/2022 und 61/2022). Damit kön-
nen Opfer einer Straftat, die besonders schutzbedürftig sind, künftig durch eine geeignete 
sachverständige Person einvernommen werden. Vom Termin der Schlussverhandlung wird 
die Opferhilfestelle verständigt und die Opfer erhalten die Möglichkeit, die Einvernahme 
und Dolmetscherleistungen durch eine Person des gleichen Geschlechts zu verlangen. Zu-
dem wird bei der Zusammensetzung des Gerichts im kriminalgerichtlichen Verfahren si-
chergestellt, dass zumindest ein Richter oder eine Richterin dem Geschlecht des Opfers 
der strafbaren Handlung angehören muss. Das Gesetz trat am 2. Juni 2022 in Kraft.

Gemäss Berichterstattung unter der UNO-Antifolterkonvention wurden in den letzten 
Jahren bereits Verhaltenskodizes für Anhörungen unter dem Ausländer- wie auch un-
ter dem Asylgesetz eingeführt. Ausserdem wurde die Rechtsmittelbelehrung bei Straf-
verfahren in die wichtigsten Fremdsprachen übersetzt. Einige verfahrenstechnische 
Prozesse sind jedoch noch nicht befriedigend gelöst und bedürfen Anpassungen, um 
menschenrechtlichen Standards zu genügen: So sind Videoaufnahmen von Polizeibefra-
gungen nicht rechtlich verpflichtend, Jugendliche können – im Rahmen der Gefahrenab-
wehr – ohne erwachsene Begleitperson befragt werden und eine Vertrauensperson wird 
gemäss Gesetz nur auf Antrag der Jugendlichen beigezogen. 

Die Einführung eines Verbandsbeschwerderechts für den VMR oder für andere Bera-
tungs- und Beschwerdestellen würde den Zugang zur Justiz insbesondere für verletzliche 
Personen oder Gruppen verbessern. Der VMR könnte dadurch wirksamer für die Durch-

Der nationale Präventionsmechanismus unter der Anti-Folterkonvention stellte der Demenzabteilung 
des Alters- und Pflegeheims St. Florin in Vaduz ein gutes Zeugnis aus.
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setzung der Menschenrechte eintreten. Denn viele Menschenrechtsverletzungen – auch 
systemische – können nicht verfolgt und behoben werden, weil die betroffenen Perso-
nen nicht bereit sind, sich in einem Gerichtsprozess zu exponieren. Menschenrechtsver-
letzungen betreffen zudem oft Personen, die sich in schwierigen Lebenslagen, in existen-
ziell bedrohlichen oder rechtsunsicheren Situationen befinden. Diese Personen haben 
unter Umständen nicht die Mittel, den Mut oder die Energie, ihre Rechte gegenüber 
dem Staat oder anderen (oft als übermächtig empfundenen) Institutionen einzuklagen. 
Ausserdem kann es mit Scham verbunden sein, sich als Opfer zu exponieren. Deswegen 
wurde schon bei der Vernehmlassung zur Gründung des Vereins für Menschenrechte 
vonseiten verschiedener Organisationen der Antrag auf die Gewährung des Verbands-
beschwerderechts für den VMR eingebracht. 

Religionsfreiheit		

Die Religionsfreiheit ist in Art. 37 der Verfassung verankert. Die römisch-katholische Kir-
che wird aber gemäss Verfassung als Landeskirche bevorzugt behandelt. Sie wird vom 
Staat und den Gemeinden sowie über Steuerabgaben finanziert. Andere religiöse Ge-
meinschaften hingegen sind als private Vereine definiert und können staatliche Förder-
mittel beantragen. Eine staatliche Unterstützung der islamischen Religionsgemeinschaf-
ten ist an die Bedingung geknüpft, dass diese einen gemeinsamen Dachverband gründen. 
Für andere Religionsgemeinschaften gibt es keine solchen Auflagen.

Der UNO-Ausschuss zum Internationalen Pakt über bürgerliche und politische Rech-
te hinterfragte in seiner Prüfung des liechtensteinischen Staatenberichts 2017 die en-
gen Verbindungen zwischen dem Staat und der katholischen Kirche und äusserte Be-
denken bezüglich der Auswirkungen, welche die engen Verflechtungen zwischen Staat 
und Kirche auf den Schutz der Religionsfreiheit, wie sie im genannten Pakt vorgesehen 
ist, haben könnten. Er forderte Liechtenstein dazu auf, allen religiösen Organisationen 
gleichberechtigt und ohne Bedingungen Fördermittel zur Verfügung zu stellen und allen 
Religions- und Glaubensgemeinschaften per Gesetz die gleichen Rechte zu gewähren.

Die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) empfahl 2018 die 
Abschaffung diskriminierender Vorschriften und Praktiken im Bereich Religion und for-
derte die Behörden auf, den muslimischen Gemeinden zu helfen, angemessene Gebets-
räume zu finden und muslimische Grabstätten einzurichten. Nachdem mehrere Jahre 
keine Massnahmen vonseiten der Regierung an die Hand genommen wurden, informier-
te der Regierungschef im August 2021 öffentlich, dass eine Lösung in der Frage der Tren-
nung von Kirche und Staat (und damit eine neue gesetzliche Grundlage) in der aktuellen 
Mandatsperiode angegangen werden soll. Bis zum Ende des Berichtsjahres liegen dem 
VMR jedoch keine Informationen zur Umsetzung dieser Ankündigung vor.

Der VMR spricht sich seit Jahren dafür aus, dass das Religions-Gemeinschaften-Gesetz 
unabhängig vom Konkordat mit dem Vatikan in Kraft gesetzt wird. Das Gesetz wurde 
2012 vom Landtag verabschiedet und bietet die Grundlage für eine gleichberechtigte 
Anerkennung und Förderung der Religionsgemeinschaften. Auf der Basis dieses Gesetzes 
sollen allen anerkannten Religionsgemeinschaften Gebets- und Grabstätten zur Verfü-
gung stehen, die ihnen die Ausübung ihrer Religion und die Bestattung mit ihren religiö-
sen Riten ermöglichen. 



Römisch-katholisch        Protestantisch        Christlich-orthodox        Islamisch  
Andere Religionen*        Keine Zugehörigkeit        Ohne Angabe

1990 (in %, Bevölkerung: 29 032 Personen)

2000 (in %, Bevölkerung: 33 307 Personen)

2010 (in %, Bevölkerung: 36 149 Personen)

2020 (in %, Bevölkerung: 39 055 Personen)

Der Bericht «Religiöse Vielfalt im Fürstentum  
Liechtenstein» vom Oktober 2022 ist online auf 
www.menschenrechte.li verfügbar und kann  
beim VMR bestellt werden.
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Bestandsaufnahme	Religionsgemeinschaften		

Neben der römisch-katholischen Kirche, der die grosse Mehrheit der Wohnbevölkerung 
angehört, gibt es viele weitere Religionsgemeinschaften in Liechtenstein. Zahlen und Da-
ten zur Religionszugehörigkeit sind aus Gründen des Datenschutzes nur beschränkt ver-
fügbar und werden nur bei Volkszählungen oder spezifischen Umfragen erhoben. Über 
die Religionslandschaft in Liechtenstein ist in Zusammenhang mit Fragestellungen rund 
um den Themenkreis Integration und Zusammenleben bislang wenig bekannt.

Um eine Übersicht über die Religionsgemeinschaften in Liechtenstein und einen Einblick 
in ihre Organisation und Tätigkeit zu erhalten, führte der VMR eine Bestandsaufnahme 
der Religionsgemeinschaften in Liechtenstein durch. In Form einer schriftlichen Erhebung 
mit Fragebogen und ergänzenden Telefongesprächen ermittelte der VMR Daten zu den 
in Liechtenstein aktiven religiösen Gemeinschaften. Die Ergebnisse der Bestandsaufnah-
me wurden am 19. Oktober 2022 im Liechtenstein-Institut im Bericht «Religiöse Vielfalt 
im Fürstentum Liechtenstein» vorgestellt. Nach der Präsentation des Berichts diskutier-
ten Vertreter:innen verschiedener Religionsgemeinschaften in einer Podiumsdiskussion 
über den Stellenwert von Religion in Liechtenstein und Entwicklungsmöglichkeiten, auch 
angesichts einer möglichen Entflechtung von Kirche und Staat. 
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Migration und Integration

Umsetzung	Integrationsstrategie	der	Regierung	

Die im Februar 2021 verabschiedete Integrationsstrategie der Regierung definiert die 
rechtlichen und politischen Grundlagen der Integrationspolitik und identifiziert sechs 
Handlungsfelder mit konkreten Zielen zur Erreichung von Integration, Partizipation und 
Chancengerechtigkeit. Die Handlungsfelder umfassen: Information und Kommunikation, 
Sprache, Bildung und Ausbildung, Berufsbildung und Arbeit, Zusammenleben, Religion 
und Gesundheit, Recht und Staat sowie Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung. Die 
Integrationsstrategie ist wie die Menschenrechtsarbeit auf eine inklusive Gesellschaft 
ausgerichtet und liefert dadurch eine zentrale Grundlage für die Menschenrechtsarbeit 
im Kontext der Migration. Sie liegt seit 2022 auch in Einfacher Sprache vor.

Information, Kommunikation und Beratung, Bildung und Ausbildung sowie Recht und 
Staat wurden als prioritäre Handlungsfelder definiert. Konkrete Umsetzungsmassnah-
men konnten im Berichtsjahr bei der Information gesetzt werden: Erstmals nach über 
zehn Jahren lud das Ministerium für Gesellschaft wieder zu einem jährlich wiederkeh-

Integrationstrategie in Einfacher Sprache  •  1

Integrations
strategie
Kurzform in Einfacher Sprache

 

 

Die Regierung lud erstmals seit zehn Jahren wieder zu einem Integrationsdialog ein.

Die «Integrationsstrategie» der Regierung ist 
nun auch in Einfacher Sprache erhältlich. 
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renden Integrationsdialog ein, an dem über 50 Vertreter:innen verschiedener Organi-
sationen, Nationen, Kulturen und Religionen teilnahmen. Mit allen Gemeinden fand ein 
Austausch zur Umsetzung von Willkommensmassnahmen für neu zugezogene Personen 
statt. Daneben wurde die Informationsplattform www.integration.li neu aufgesetzt und 
auf dem Serviceportal der Landesverwaltung wurden integrationsrelevante Informatio-
nen aktualisiert. Schliesslich wurden Massnahmen zur Ausweitung der frühen Förderung 
von Kindern mit Migrationshintergrund eingeleitet. Die Umsetzung der Integrations-
strategie wird von einer ministerienübergreifenden Arbeitsgruppe unter der Leitung 
des Ministeriums für Gesellschaft koordiniert. Diese arbeitet auch an einer Übersicht 
über bestehende Integrationsangebote innerhalb und ausserhalb von Regelstrukturen. 
Das Amt für Soziale Dienste verweist in seinem Ratgeber «Familienförderung» auf be-
stehende Integrationsangebote. Insgesamt sind jedoch Integrationsangebote, die durch 
Regelstrukturen (z. B. im Bildungsbereich, in der Arbeitswelt, im Gesundheitswesen) um-
gesetzt werden, nicht dokumentiert.

Ausserhalb der Regelstrukturen gibt es nur wenige Akteur:innen mit Integrationsan-
geboten. Zu den nichtstaatlichen Angeboten gehört die Fachstelle Mintegra in Buchs, 
welche im Rahmen eines Leistungsauftrags mit dem Amt für Soziale Dienste Sozialbe-
ratung und Integrationsangebote für in Liechtenstein wohnhafte Personen anbietet. Die 
private Informations-und Beratungsstelle für Frauen (infra) unterstützt mit ihrem Projekt 
«integra» die Integration von Migrantinnen in Bildung, Arbeit und Finanzen. Auf staat-
licher Seite fördert der Fachbereich für Chancengleichheit (FCG) die Integrationsprojekte 
der beiden oben genannten Beratungsstellen und betreibt Öffentlichkeitsarbeit. Konkret 
wurde im Berichtsjahr ein Medienbeitrag zum Tag gegen Rassismus publiziert. Zudem 
setzt der Fachbereich gemeinsam mit dem Ministerium für Gesellschaft und Kultur die 
Integrationsstrategie um, erarbeitete eine Website als Informations- und Vernetzungs-
plattform www.integration.li und führte im Herbst einen Integrationsdialog mit Ver-
treterinnen und Vertretern verschiedener Vereine und Organisationen durch. Der VMR 
lancierte zusammen mit dem Amt für Gesundheit für 2021 und 2022 ein Pilotprojekt 
zur Integration im Gesundheitswesen (siehe nächstes Kapitel). Der VMR ist der Ansicht, 
dass zur wirksamen Umsetzung der Integrationsstrategie eine längerfristige Grundlagen- 
und Aufbauarbeit unter Einbezug der Migrationsgemeinschaften nötig ist, in welcher die 
einzelnen Massnahmen noch nachhaltiger angelegt und besser aufeinander abgestimmt 
werden. Für diese Grundlagen- und Koordinationsarbeit sind jedoch die Ressourcen bei 
den staatlichen Strukturen aktuell nicht ausreichend.

Interkulturelles	Dolmetschen	in	Arztpraxen		

Im Gesundheitswesen gilt das Prinzip des diskriminierungsfreien Zugangs zu den Dienst-
leistungen der Gesundheitseinrichtung. Alle Medizinalpersonen haben Aufklärungs- und 
Informationspflichten, die auch für fremdsprachige Personen gelten. Dies zu erfüllen, 
kann in der Praxis eine grosse Herausforderung darstellen. Abgesehen von sprachlichen 
Hürden sind auch die Konzepte von Gesundheit und Krankheit sowie Vorstellungen von 
heilenden Therapien kulturell verschieden. 

Vor diesem Hintergrund lancierte der VMR in Zusammenarbeit mit dem Amt für Gesund-
heit und der Ärztekammer im Herbst 2021 das Pilotprojekt «Interkulturelles Dolmet-
schen in Arztpraxen in Liechtenstein», welches sich an ein ähnliches Projekt im Kanton 
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Graubünden anlehnt. Über ein Gutscheinsystem können Arztpraxen in Liechtenstein seit 
dem 1. Januar 2022 kostenlos interkulturelle Dolmetschende für medizinische Konsulta-
tionen buchen. Die interkulturellen Dolmetscher:innen stellen die sprachliche Verstän-
digung sicher und tragen darüber hinaus dazu bei, dass Symptome, Befunde, Behand-
lungsmethoden oder gesundheitlich relevante Empfehlungen kulturell eingeordnet und 
entsprechend verstanden werden können. Dies fördert die Akzeptanz für eine Behand-
lungsempfehlung und für die korrekte Umsetzung und trägt damit auch zum Behand-
lungserfolg bei. Die Kosten für das zweijährige Pilotprojekt werden durch den VMR und 
das Amt für Gesundheit übernommen. Mit diesem Projekt setzt sich der VMR dafür ein, 
dass der Zugang zur Gesundheit für alle fremdsprachigen Personen diskriminierungsfrei 
gewährleistet und staatliche Finanzierungsmechanismen für Übersetzungen im Gesund-
heitswesen eingerichtet sind.

Im Berichtsjahr verzeichnete der VMR 82 Einsätze von Dolmetschenden in liechtenstei-
nischen Arztpraxen. Die Mehrheit der Einsätze fand für die medizinische Versorgung von 
Schutzsuchenden aus der Ukraine statt. Zum Abschluss des Pilotprojekts Ende 2023 soll 
evaluiert werden, inwieweit das Angebot genutzt und die Ziele erreicht wurden. Auf der 
Basis dieser Ergebnisse soll definiert werden, ob und wie das Angebot nach Abschluss 
des Pilotprojekts fortgeführt und finanziert werden soll.

MONTAG
31. JANUAR 2022�|�  Inland�|�3

Situationsbericht
264 neue Fälle
am Wochenende
VADUZ Innerhalb zweier Tage wurden 
264 weitere Personen, die in Liech-
tenstein wohnen, positiv auf das Co-
ronavirus getestet. Gemäss den Zah-
len des Amtes für Statistik wurden 
am Freitag 185 und am Samstag 79 
zusätzliche Infektionen verzeichnet. 
Innerhalb der letzten sieben Tage 
wurden durchschnittlich 133,3 neue 
Fälle pro Tag gemeldet. In den sieben 
Tagen zuvor waren es im Durch-
schnitt täglich 102,9 neue Fälle. Wie 
aus den Zahlen des Amtes für Statis-
tik hervorgeht, beläuft sich die ku-
mulierte Fallzahl seit Beginn der 
Pandemie mittlerweile auf 8854 la-
borbestätigte Infektionen. Angaben 
zur Zahl der Personen, die die Infek-
tion bereits wieder überstanden ha-
ben, den Verstorbenen sowie zu den 
aktuell hospitalisierten Personen 
machte das Amt für Statistik am Wo-
chenende nicht. Die 7-Tages-Inzidenz 
pro 100 000 Einwohner liegt bei 
2383 Fällen. Die 7-Tages-Inzidenz ent-
spricht im Verlauf dem 7-Tages-
Durchschnitt – lediglich ist die Inzi-
denz zwecks internationaler Verglei-
che auf 100 000 Einwohner hochge-
rechnet. Die hochgerechnete 14-Ta-
ges-Inzidenz beläuft sich auf 4222,1 
Fälle. Das heisst, in den letzten 14 Ta-
gen wurden 4222 Personen hochge-
rechnet auf 100 000 Einwohner posi-
tiv getestet. (red)
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Projekt: Elf Arztpraxen bieten
interkulturelle Dolmetscher an
Integration Der Verein für Menschenrechte (VMR) und das Amt für Gesundheit wollen in einem Pilotprojekt den Bedarf an 
interkulturellen Dolmetschern in Arztpraxen erheben. Elf Praxen machen mit, die Kosten übernehmen VMR und Amt.

VON SILVIA BÖHLER

Die Diagnose eines Arztes ist 
für Laien oft schwierig zu 
verstehen. Oder wer weiss 
schon konkret, was mit 

einem Grünen Star gemeint ist oder 
wie sich Diabetes Typ 1 und Typ 2 
unterscheiden? Noch schwieriger 
wird es für Menschen, die die deut-
sche Sprache nur schlecht oder gar 
nicht beherrschen.
Laut aktueller Bevölkerungsstatistik 
nehmen Menschen mit ausländi-
scher Herkunft rund ein drittel der 
hiesigen Bevölkerung ein. Manche 
sprechen und verstehen gut Deutsch, 
manche weniger. Sind letztere krank 
und müssen zum Arzt, kann das 
zum Problem werden. Wenn Patien-
ten ihre Beschwerden und Sympto-
me nur schlecht schildern können, 
sie den Arzt nur teilweise oder gar 
nicht verstehen und ihnen vielleicht 
auch der Mut fehlt, nachzufragen, 
bleibt häufig vieles unausgespro-
chen und ein mulmiges Gefühl. 
«Doch die Verständigung ist eines 
der höchsten Güter. Verstanden zu 
werden und sich ausdrücken zu kön-
nen ist ein Grundrecht», sagt Patri-
cia Ganter, Vorstandsmitglied des 
Vereins für Menschenrechte in 
Liechtenstein (VMR). Ganter war 
lange Zeit Integrationsbeauftragte 
im Kanton Graubünden und hat dort 
im Zuge der Flüchtlingskrise 2015 
das Projekt «Interkulturelles Dol-
metschen in Arztpraxen» initiiert. 
Für sie ist klar, dass bei einem Arzt-
besuch nicht der Ehepartner oder 
die eigenen Kinder, sondern nur 
professionelle Dolmetscher zum 
Einsatz kommen sollten. 
In Anlehnung an das Projekt in Grau-
bünden will der VMR nun gemein-
sam mit dem Amt für Gesundheit 
Ähnliches in Liechtenstein ins Le-
ben rufen.  Christian Blank, stellver-
tretender VMR-Geschäftsführer, er-
klärt: «Grundlage für das Projekt ist 
die neue Integrationsstrategie der 
Regierung und die damit festgeleg-
ten Ziele in den Bereichen Informati-
on, Kommunikation und Beratung, 
Sprache sowie Zusammenleben, Re-
ligion und Gesundheit. Für den VMR 
ist dabei das Recht auf Gesundheit 
durch ein inklusives Gesundheits-
system ein zentraler Punkt.»

Unterstützung für beide Seiten
Ärzte sind darauf angewiesen, Infor-
mationen von Patienten zu deren Be-
schwerden oder bisherigen Behand-

lungen zu erhalten. Ausserdem sind 
sie verantwortlich dafür, ein korrek-
tes Aufklärungsgespräch über Un-
tersuchungen, Gesundheitszustand 
und Behandlungen zu führen. Hat 
ein Arzt Bedenken, dass seine Erklä-
rungen vom Patienten nicht verstan-
den werden, ist es seine Aufgabe, die 
Verständnisprobleme zu lösen. 
Interkulturelle Dolmetscher können 
hier Unterstützung leisten, ist auch 
Stefan Rüdisser, Geschäftsführer 
der Ärztekammer, überzeugt: «In 
der Praxis ist die Verständigung mit 
dem Patienten immer machbar, oft-
mals unter Zuhilfenahme von Ange-
hörigen. Aber gerade hier setzt das 
Projekt an, indem nahestehende 
Personen von der Bürde entlastet 
werden können, als Mittelsmann 
zwischen Arzt und Patient zu fun-
gieren. Die Übersetzer aus dem pri-
vaten Umfeld des Patienten müssen 
teilweise sehr anspruchsvolle medi-
zinische Fakten aus dem Stegreif 
übersetzen und sind gleichzeitig der 
Neutralität der Übersetzung ver-
pflichtet – auch wenn die Empfeh-
lungen des Arztes vom Übersetzer 
nicht befürwortet werden.» Gleich-
zeitig könne sich der Mediziner nicht 
zur Gänze darauf verlassen, dass der 
Patient die Informationen genau so 
erhält, wie er sie erhalten sollte. Die 
Ärztekammer befürwortet deshalb 

das vom VMR lancierte Projekt aus-
drücklich. Stefan Rüdisser: «Inter-
kulturelles Dolmetschen für Arzt-
praxen ist eine Errungenschaft, die 
sich prima vista zwar nicht aufge-
drängt hat, aber durchaus grosses 
Potential entfalten kann.»

Projekt dauert zwei Jahre
In den kommenden zwei Jahren kön-
nen hiesige Arztpraxen mithilfe von 
Gutscheincodes bei der Ostschwei-
zer Vermittlungsorganisation Arge 
Verdi Interkulturelle Dolmetschen-
de bestellen. Sie übersetzen in rund 
70 Sprachen. Die Kosten für die Ein-
sätze übernehmen der Verein für 
Menschenrechte und das Amt für 
Gesundheit. 
Die Dolmetscher können aber nicht 
nur sprachliche Barrieren überbrü-
cken, sondern auch zwischen den 
Kulturen vermitteln. Patricia Ganter 
weiss, dass nicht nur Sprachbarrie-
ren zu Verständigungsproblemen 
führen können, sondern auch kultu-
relle Unterschiede: «Es gibt viele Me-
taphern, die benutzt werden, um 
verschiedene Krankheitsbilder zu 
beschreiben. Es gibt Menschen, die 
sagen: ‹ich habe einen Teufel im 
Bein›, oder ‹mein Arm ist ständig 
kalt› und jeder, der aus demselben 
Kulturkreis stammt, weiss, was da-
mit gemeint ist.» Interkulturelle Dol-

metschende könnten hier Verständi-
gung und Verständnis schaffen.
Mit einer korrekten Diagnose und 
Behandlung könne zudem von Be-
ginn an die Genesung des Patienten 
starten und Folgekosten vermieden 
werden. Ganter verweist diesbezüg-
lich auf Erhebungen in der Schweiz, 
die gezeigt hätten, dass Missver-
ständnisse zwischen Arzt und Pati-
ent nicht nur zu Fehlbehandlungen, 
sondern auch zu längeren Behand-
lungen und Mehrkosten führten. 

Elf Praxen machen mit
Im Rahmen des Pilotprojektes soll 
nun der Bedarf und Nutzen von In-
terkulturellen Dolmetschenden in  
Liechtenstein getestet werden. Bis-
her haben sich elf Arztpraxen mit ei-
nem Bedarf von rund 50 Gutschei-
nen beim VMR gemeldet. Falls Be-
darf besteht, können sich aber wei-
tere Ärzte beim VMR melden. Stefan 
Rüdisser von der Ärztekammer ist 
überzeugt: «Sollten die teilnehmen-
den Praxen mit den prozeduralen 
Abläufen zufrieden sein und auch 
von den Patienten ein positives 
Feedback erhalten, werden die Ärz-
te im Gespräch mit ihren Kollegen 
auf die positiven Erfahrungswerte 
hinweisen und sich dann weitere 
Praxen entschliessen, das Angebot 
auszuprobieren.»

Verstehen und verstanden werden ist bei einem Arztbesuch besonders wichtig. Sprechen Patienten und Arzt nicht die-
selbe Sprache, können interkulturelle Dolmetscher die Kommunikation unterstützen. (Symbolfoto: SSI)

Corona schränkt die 
Freiwilligenarbeit ein
Zeitpolster Die Pande-
mie hinterlässt auch in der 
Freiwilligenarbeit Spuren. 
Wie der Verein Zeitvorsorge 
Liechtenstein davon betrof-
fen ist, erzählt Geschäftsfüh-
rerin Judith Oehri.

VON SILVIA BÖHLER

Sie helfen Senioren im Garten, gehen 
mit ihnen spazieren oder überneh-
men Fahrdienste. Mit der Gründung 
des Vereins Zeitvorsorge Liechten-
stein im Jahr 2019 wurde mit dem 
Projekt «Zeitpolster» ein zusätzliches 
Angebot für eine nachbarschaftliche 
Altenbetreuung geschaffen. Das Ziel: 
Ältere Menschen sollen so lange wie 
möglich zu Hause wohnen können. 
Der Verein baute je eine Gruppe im 
Unter- und Oberland auf, die für das 
Suchen und Vernetzen von Helfen-
den und Hilfesuchenden verantwort-

lich ist. In den vergangenen zwei Jah-
ren sollte das Angebot kontinuierlich 
ausgebaut werden – doch dann kam 
Corona. «Mit einer Pandemie hat nie-
mand gerechnet, und die vergange-
nen zwei Jahre waren bestimmt keine 
optimale Zeit, um eine Nachbar-
schaftshilfe aufzuziehen», sagt Ge-
schäftsführerin Judith Oehri. Da ein 
Grossteil der Senioren zur Risiko-
gruppe gehört, wurde nur wenn un-
bedingt notwendig eine Unterstüt-
zung angefordert. Verschärft hat sich 
die Situation abermals diesen Januar 
durch die aktuelle Omicron-Variante. 
«Wir haben erfreulicherweise eine 
kontinuierliche Steigerung der Be-
treuungsstunden zu verzeichnen, 
durch Rückschläge stehen wir heute 
aber erst dort, wo wir nach dem ers-
ten Jahr sein wollten», sagt Oehri. 

Angebot ausbauen
Die Geschäftsführerin zeigt sich den-
noch optimistisch. Man habe die Zeit 
für Weiterbildungen genutzt – neu 
kann deshalb auch die Hilfe für Per-

sonen mit Demenz angeboten wer-
den. Ebenfalls ist der Verein mit dem 
Eltern Kind Forum im Gespräch, ob 
auch hierzulande im Bereich der 
Kinderbetreuung Unterstützung sei-
tens des Vereins gewünscht wird. Zu-
versichtlich ist Oehri auch, dass die 
Nachfrage nach Unterstützungsleis-
tungen im Frühling wieder ansteigt. 
Deshalb werden auch noch hilfsbe-
reite Menschen gesucht, die kleinere 
Handwerks- und Gartenarbeiten 
übernehmen möchten. Für jede ge-
leistete Stunde können die Helfer ei-

ne entsprechende Zeitgutschrift auf 
ihrem Zeitvorsorgekonto gutschrei-
ben und diese dann einlösen, wenn 
sie selbst Hilfe benötigen.
Noch in diesem Jahr soll es aber eine 
Standortbestimmung geben und 
über die weitere Zukunft des Projek-
tes entschieden werden. Judith Oeh-
ri: «Beim Start des Projektes wurden 
bereits Meilensteine gesetzt, das 
heisst, der Vorstand wird, wie vorge-
sehen, nach drei Jahren eine Analy-
se der Entwicklung vornehmen und 
das weitere Vorgehen bestimmen.»

Um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu vermeiden, nehmen viele Senioren 
externe Hilfe nur in Anspruch, wenn es unbedingt notwendig war. (Symbolfoto: SSI)

Aus der Region II
Einbrüche in
Gastrobetriebe
BAD  RAGAZ Von Freitagabend bis 
Samstagmorgen, in der Zeit zwischen 
22.45 und 8.45 Uhr, haben sich in Bad 
Ragaz zwei Einbrüche in Gastrobe-
triebe ereignet. Eine Täterschaft habe 
laut Kantonspolizei St. Gallen ver-
sucht, unter anderem in ein Restau-
rant am Platz einzubrechen. Trotz 
zwei Versuchen, jeweils eine Tür auf-
zubrechen, gelangte sie jedoch nicht 
ins Lokal und flüchtete ohne Delikts-
gut. In einem Betrieb im Westen von 
Bad Ragaz gelangte eine Täterschaft 
jedoch ins Innere und verschaffte 
sich gewaltsam Zugang zur Kasse. Da-
raus stahl sie Bargeld im Wert von 
mehreren Hundert Franken und hin-
terliess einen Sachschaden von eben-
falls mehreren Hundert Franken, teilt 
die Kantonspolizei mit. Sie kläre nun 
ab, ob es sich in beiden Fällen um die-
selbe Täterschaft handelt.  (pd/red)

Aus der Region I
Wer hatte Grün? – 
Zeugenaufruf
HAAG Am Samstag, kurz nach 16.15 
Uhr, hat sich auf der Rheinstrasse, 
bei der Kreuzung mit der Seelisstras-
se/Warostrasse, ein Verkehrsunfall 
zwischen zwei Autos ereignet. Ein 
20-jähriger Mann fuhr laut Polizeian-
gaben mit seinem Auto von der See-
lisstrasse kommend geradeaus über 
die Kreuzung Richtung Warostrasse. 
Gleichzeitig fuhr eine 67-jährige Frau 
auf der Rheinstrasse ebenfalls über 
die Kreuzung. Dabei kam es zur Kol-
lision zwischen den beiden Autos. 
Verletzt wurde niemand. Es ist für 
die Kantonspolizei St. Gallen jedoch 
unklar, welche der beteiligten Perso-
nen zum Unfallzeitpunkt Grün hatte. 
Sie sucht nun Zeugen.   (pd/red)

Personen, die Angaben zur Anzeige der Licht-
signalanlage zum Unfallzeitpunkt machen kön-
nen, werden gebeten sich bei der Polizeistation 
Buchs (Tel. 058 229 54 30) zu melden.

Das Pilotprojekt «Interkulturelles Dolmetschen in Arztpraxen» startete Anfang 2022  
mit elf teilnehmenden Arztpraxen.
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Care	Migration	–	ausländische	24-Stunden-Betreuung	im	Privathaushalt	

Betagte Menschen werden zunehmend zu Hause betreut und gepflegt. Die häusliche 
24-Stunden-Betreuung in Liechtenstein wird vorwiegend von Frauen aus osteuropäi-
schen Ländern übernommen. Sie wohnen wochenweise bei der betagten Person und 
übernehmen verschiedenste Betreuungs-, Alltags- und Haushaltsarbeiten. Die Betreu-
er:innen arbeiten zu einem geringen Gehalt und in arbeits- und aufenthaltsrechtlich we-
nig geschützten und teilweise unklaren Verhältnissen, denn der Privathaushalt ist nicht 
dem Arbeitsgesetz unterstellt und es gibt keinen verbindlichen Normalarbeitsvertrag für 
diese Arbeit. Als Grenzgänger:innen ist der rechtliche Status dieser Personen unsicher 
und schwach. 

In einer vom VMR, dem Liechtensteinischen ArbeitnehmerInnenverband (LANV) und 
der Informations-und Beratungsstelle für Frauen (infra) in Auftrag gegebenen Studie von 
2020 wurden die rechtlichen und institutionellen Rahmenbedingungen der 24-Stunden-
Betreuung analysiert. Auf der Basis der Studienergebnisse empfahlen die auftraggeben-
den Organisationen verschiedene Massnahmen zur Verbesserung der Situation, u. a. die 
Ausarbeitung eines Normalarbeitsvertrags, der auf die 24-Stunden-Betreuung ausge-
richtet ist und regelmässig überprüft wird. In einem wegweisenden Urteil des Schweizer 
Bundesgericht vom 22. Dezember 2021 wurde festgestellt, dass für 24-Stunden-Betreu-
er:innen, die über eine Agentur in Privathaushalte vermittelt oder verliehen werden, ein 
sogenanntes Dreiparteienverhältnis besteht und deshalb die Ausnahme vom Arbeits-
gesetz nicht gilt. Nur wenn der Privathaushalt direkt eine Betreuungsperson einstelle, 
gelte das Arbeitsgesetz nicht. Mit dieser Rechtsprechung stützt das Bundesgerichtsurteil 
die Einschätzung, die auch in der oben erwähnten liechtensteinischen Studie gemacht 
wird. Wenn Liechtensteins Gerichte dieser Rechtsprechung folgen, kann ein wesentlicher 
Schritt zum Schutz der 24-Stunden-Betreuer:innen aus dem Ausland getan werden. 

Anlässlich des Welttags für menschenwürdige Arbeit präsentierten der Liechtensteinischen 
ArbeitnehmerInnenverband (LANV), die Informations- und Beratungsstelle (infra) und der 
Verein für Menschenrechte (VMR) am 7. Oktober die neue Website www.care forum.li.  
Mit der Website bieten die drei Organisationen 24-Stunden-Betreuer:innen sowie Arbeit-

careforum.li

careforum.li
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gebenden, d. h. betreuten Personen und deren Angehörigen, sowie Vermittlungsagenturen 
und Behörden niederschwelligen Zugang zu Informationen. Die Plattform klärt über Rechte 
und Pflichten im Arbeitsverhältnis auf und enthält Informationen zu Beratungsstellen und 
Hilfsangeboten. Die Website wurde bewusst in Leichter Sprache gehalten und mit einem 
Übersetzungslink ausgestattet. Das Projekt careforum.li wurde bei der Regierung zur Ver-
gabe des Chancengleichheitspreises eingereicht.

Recht	auf	Familie	im	Kontext	der	Migration	

Das Recht auf Einheit der Familie ist in Liechtenstein nicht vollständig umgesetzt. Liech-
tenstein hat zu gewissen Artikeln in der Europäischen Menschenrechtskonvention 
(EMRK) und in der Kinderrechtskonvention (UNKRK) Vorbehalte angebracht. Ein Vorbe-
halt betrifft Art. 10 der Kinderrechtskonvention, der besagt, dass Anträge auf Familien-
nachzug, welche das Kindeswohl und die Einheit der Familie betreffen, von den Staaten 
wohlwollend, human und beschleunigt behandelt werden sollten. 

Da der Familiennachzug im Ausländergesetz (AuG) sehr restriktiv geregelt ist, empfahl 
der VMR dem Ministerium für Inneres bereits 2019 die Einführung einer Härtefallrege-
lung im AuG und forderte die Regierung auf, einen Rückzug der Vorbehalte in interna-
tionalen Übereinkommen, die den Familiennachzug einschränken, zu prüfen. Er verwies 
dabei auf die Empfehlung Nr. 5 des UNO-Kinderrechtsausschusses aus dem Jahr 2006. 
Darin wird Liechtenstein nahegelegt, notwendige rechtliche und andere Schritte zu un-
ternehmen, um eine Familiennachzugs- und Einbürgerungspraxis zu schaffen, welche 
mit den Grundsätzen und Bestimmungen der Kinderrechtskonvention vereinbar ist, und 
einen Rückzug der entsprechenden Vorbehalte in naher Zukunft in Erwägung zu ziehen. 
Das Ministerium für Inneres sah keinen Anlass für Gesetzesänderungen und verwies in 
seiner Antwort auf den Rechtsmittelweg für Betroffene.
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Asyl- und Flüchtlingswesen

Im Berichtsjahr wurde zwei Personen die Flüchtlingseigenschaft zugesprochen. Weder 
Amnesty Liechtenstein noch der VMR wurden von Personen mit Fluchthintergrund (Asyl-
suchende, Schutzsuchende, anerkannte Flüchtlinge) im Berichtsjahr kontaktiert. Das Pi-
lotprojekt «Interkulturelles Dolmetschen in Arztpraxen», das der VMR gemeinsam mit 
dem Amt für Gesundheit finanziert, wurde ab März auf Menschen mit Fluchthintergrund 
ausgeweitet (siehe dazu Kapitel Interkulturelles Dolmetschen in Arztpraxen S. 33). Gemäss 
Auskunft des zuständigen Ministeriums ist weiterhin keine Aufnahme von Flüchtlingen 
oder Asylsuchenden im Rahmen eines Resettlement- oder Relocation-Programms geplant. 

Nach personellen und organisatorischen Änderungen befindet sich der Verein Flücht-
lingshilfe weiterhin in einem Reformprozess. Die geplante Überarbeitung der Leistungs-
vereinbarung mit der Regierung und die Pläne für die Einführung eines Flüchtlingslohns 
verzögern sich weiter. Organisatorisch steht die Flüchtlingshilfe vor der Herausforderung, 
einerseits als Auftragnehmerin der Regierung eine staatliche Aufgabe bei der Unterbrin-
gung und Betreuung zu übernehmen und andererseits als privater Verein die unabhän-
gige Interessensvertretung für Asylsuchende und Flüchtlinge wahrzunehmen und ihren 
Rechtsschutz zu garantieren. Die Vereinbarkeit dieser Aufgabe wird vom VMR nach wie 
vor kritisch beurteilt. 

Schutzsuchende	aus	der	Ukraine	

Wie in ganz Europa wurde das Flüchtlings- und Asylwesen Liechtensteins im Berichtsjahr 
vom Krieg in der Ukraine geprägt. Im März wurde analog zur Schweiz der Schutzstatus 
«S» für Flüchtende aus der Ukraine eingeführt. Der VMR hatte sich zuvor mit einem 
Schreiben an die Regierung für einen umfassenden Schutzstatus ausgesprochen und be-
grüsst die Einführung und Ausgestaltung auf Verordnungsebene sowie die Möglichkeit, 
dass Flüchtende aus der Ukraine Kriegsverbrechen in Liechtenstein zur Anzeige bringen 
können. Aus der Zivilgesellschaft wurde zudem eine Petition für die vorläufige Aufnahme 
von Flüchtenden aus der Ukraine an die Regierung übergeben. 

Insgesamt wurden im Berichtsjahr 584 Anträge auf internationalen Schutz registriert, 
so viele wie seit dem Balkankrieg nicht mehr. 507 Anträge stammen von Flüchtenden 
aus der Ukraine. 385 davon erhielten bis Ende 2022 einen Schutzstatus «S», andere sind 
weiter- oder wieder zurückgereist. Daneben stellten 77 Personen ein reguläres Asylge-
such, hauptsächlich aus Nordafrika, Weissrussland und dem Nahen Osten. Die Mehrheit 
dieser Asylgesuche waren Gesuche aus Dublin-Staaten (EU) oder aus sicheren Heimats- 
und Herkunftsstaaten. Bei all diesen Gesuchen wurden keine materiellen Asylverfahren 
durchgeführt. Zwölf dieser Personen hielten sich Ende 2022 noch in Liechtenstein auf. 

Die hohe Anzahl der Schutzsuchenden stellte für die Unterbringung und die Betreuung 
durch die Flüchtlingshilfe eine Herausforderung dar. Eine Unterbringung in Massenunter-
künften oder in unterirdischen Zivilschutzanlagen konnte zwar vermieden werden, je-
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doch stiessen die Notunterkünfte an ihre Kapazitätsgrenzen. So gab es Ende September 
einen ersten Aufruf an private Vermieter mit geeigneten Liegenschaften, sich beim Land 
zu melden. Gleichzeitig wurden laufend weitere Unterbringungsmöglichkeiten geprüft. 
Bei der Betreuung wurde auf die Gleichbehandlung mit anderen Personen im Asylbe-
reich geachtet. Sowohl die Flüchtlingshilfe (FHL) als auch das Ausländer- und Passamt 
(APA) erhielten zusätzliche Ressourcen, um das stark gestiegene Arbeitsvolumen bewäl-
tigen zu können. Damit ist die Unterbringung und Betreuung von Asylsuchenden und 
Schutzbedürftigen in den letzten Jahren merklich verbessert worden. Allerdings bleiben 
die Beschäftigung und die Integration in den Arbeitsmarkt der betreuten Personen wei-
terhin ein Problem, auch für anerkannte Flüchtlinge. 

90 schutzsuchende Kinder wurden entweder über eigene Klassen mit Intensivkurs 
Deutsch als Zweitsprache oder in den regulären Schulbetrieb eingeschult. Bei der Be-
schulung zeigte sich, dass viele ukrainische Schüler:innen parallel den ukrainischen On-
line-Unterricht besuchen und mit der Doppelbelastung überfordert sind. Gemäss dem 
UNHCR bräuchte es hier klare staatliche Vereinbarungen und gegebenenfalls Anerken-
nungsverfahren für den Übertritt und den Zugang zu weiterführenden Schulen, Fach-
hochschulen oder Universitäten. Gemäss UNHCR sollte sich Liechtenstein ausserdem 
frühzeitig mit der Frage beschäftigen, was passiert, wenn der Schutzstatus «S» aufgeho-
ben wird, gerade hinsichtlich der Rückkehr der Betroffenen in die Ukraine. Dabei stellen 
sich verschiedene weitere Fragen, zum Beispiel wie eine Rückkehr bzw. die Reintegration 
gefördert werden kann, und was passiert, wenn eine Rückkehr nicht (mehr) möglich ist.
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507 Flüchtlinge aus der Ukraine 
suchten 2022 im Land Zufl ucht
Statusbericht Wegen des Kriegs in der Ukraine schnellte die Zahl der Schutz- und Asylgesuche vergangenes Jahr in 
die Höhe. Mit gesamthaft 584 Anträgen waren es so viele wie seit dem Balkankrieg in den 1990er-Jahren nicht mehr.

VON MICHAEL WANGER

Noch Mitte Februar 2022 
rechnete das Ausländer- 
und Passamt (APA) für das 
ganze Jahr mit rund 120 

Asylgesuchen. Hätte das Amt mit 
seiner Prognose nur eine Woche zu-
gewartet, hätte diese Zahl wohl ganz 
anders ausgesehen. Der Einmarsch 
Russlands in die Ukraine trat eine 
Flüchtlingswelle los, die kurze Zeit 
später auch Liechtenstein erreichte. 
Bis Ende 2022 suchten 507 Personen 
aus der Ukraine Schutz im Land. Ins-
gesamt gingen beim APA vergange-
nes Jahr 584 Anträge ein. Damit sind 
es so viele wie seit dem Balkankrieg 
nicht mehr. Damals knackte die 
Zahl der Schutz- und Asylgesuche 
die 600er-Marke. Seit Anfang 2023 
seien 17 weitere Gesuche eingegan-
gen. Damit sind es inzwischen eben-
falls über 600 Schutzsuchende seit 
Kriegsausbruch.

Unterricht für 90 Flüchtlingskinder
Von den 507 Kriegsflüchtlingen be-
sassen per Ende 2022 385 einen gül-
tigen Schutzstatus S. Der Aufruf von 
Bildungsministerin Dominique Has-
ler, Flüchtlingskinder so schnell wie 
möglich einzuschulen, scheint indes 
Früchte getragen zu haben. So be-
suchten am Stichtag 17 Kinder eine 
IK-DaZ-Klasse, während 73 weitere 
schon regulär eingeschult waren. 
Der Anteil der Minderjährigen unter 
den Flüchtlingen ist nicht zu unter-
schätzen, liegt er mit 127 doch bei 
fast 22 Prozent.
Von den 77 Personen, die laut APA 
ein reguläres Schutz- oder Asylge-
such einreichten, stammten 15 aus 
Algerien, 9 aus Marokko, 7 aus Bela-
rus, 6 aus dem Irak und 5 aus Syrien. 
Ein Grossteil der Asylsuchenden 
kam aber aus sicheren Ländern oder 
unterlag dem sogenannten Dublin-

Verfahren. Dabei handelt es sich um 
eine völkerrechtliche Abmachung, 
wonach nur ein Land für ein Asyl-
verfahren verantwortlich ist. Damit 
will die EU verhindern, dass Asylsu-
chende gleichzeitig oder nacheinan-
der in mehreren Ländern Gesuche 
einreichen. Wie dem auch sei: Von 
den 77 Antragsstellern hielten sich 
Ende 2022 nur noch 12 in Liechten-
stein auf.

Der Platz wird langsam knapp
Dennoch stossen die Notunterkünf-
te im Land langsam an ihre Kapazi-
tätsgrenze. Das liegt hauptsächlich 
am Flüchtlingsstrom aus Osteuropa. 
Dabei haben 107 der 507 Kriegs-
f lüchtlinge das Fürstentum schon 
wieder verlassen. Doch die Lage 
bleibe angespannt, sagt Julia Walch 

vom APA auf «Volksblatt»-Anfrage. 
Dank des Schutzstatus S liessen sich 
die Anträge zwar schneller abwi-
ckeln als sonst, doch musste das 
Amt zusätzliche Arbeitskräfte ein-
stellen, um den Aufwand bewältigen 
zu können, ergänzt Walch.
Aktuell seien 81 Prozent der Flücht-
lingsunterkünfte ausgelastet. Diese 
Zahl könnte aber noch steigen – vor 
allem über die Wintermonate. Erst 
am vergangenen Freitag teilte die 
Regierung mit, eine Gewerbehalle in 
Triesen als Unterkunft angemietet 
zu haben (das «Volksblatt» berichte-
te). Zuvor war die Spoerry-Halle in 
Vaduz im Gespräch. Weil dort in den 
nächsten zwei Jahren aber rund 80 
Veranstaltungen stattfinden sollen, 
musste die Regierung eine Alternati-
ve suchen. Nun wird also der neue 

Standort umgerüstet. Sollten die Ka-
pazitäten in dieser Zeit endgültig an 
ihre Grenzen stossen, könnte die Re-
gierung in der «Alten Turnhalle» in 
Triesen eine Notunterkunft für meh-
rere Dutzend Personen schaffen, 
hiess es am Freitag weiter.
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Herkunftsländer
Ukraine: 507
Algerien: 15
Marokko: 9
Belarus: 7
Irak: 6
Syrien: 5

Sichere Länder oder 
Dublin-Verfahren: 35 

Statistik
Jahre mit besonders vielen 
Schutz- und Asylgesuchen
 1992: rund 350 Gesuche (Balkankrieg)

 1998: rund 600 Gesuche (Balkankrieg)

 2009: 298 Gesuche (Flüchtlingsstrom aus 

Somalia und Eritrea)

 2015: 154 Gesuche («Flüchtlingskrise»)

 2022: 584 Gesuche (Ukrainekrieg)

Casino-Abstimmung
Die Resultate
am Sonntag
VADUZ Am Abstimmungssonntag (29. 
Januar) werden die Ergebnisse der 
Volksabstimmung über das Initiativ-
begehren «Casino-Verbot» zur Abän-
derung der Landesverfassung fort-
laufend im Landeskanal (TV) und 
auf www.landeskanal.li bekannt ge-
geben, auch Volksblatt.li berichtet 
ausführlich. Die ersten Resultate aus 
den Gemeinden werden gegen circa 
12.30 Uhr veröffentlicht, heisst es in 
der Medienaussendung der Stabs-
stelle für Information und Kommu-
nikation der Regierung.  (red/ikr)

Haus Gutenberg
Besinnlich 
beisammen sein
BALZERS Ein Vormittag für Seniorin-
nen und Senioren mit der Theologin 
und Spitalseelsorgerin Ulrike Wo-
litz. Sich einen besonderen Morgen 
gönnen, sich Zeit nehmen für sich 
selbst, für das Zusammensein mit 
anderen Menschen und für Gott. Der 
Morgen beginnt mit einer besinnli-
chen halben Stunde in der Kapelle 
mit Musik, Gebet und Stille und mit 
Gedanken von Ulrike Wolitz zur 
Dichterin Silja Walther. Anschlies-
send ist der Tisch gedeckt für einen 
gemütlichen Znüni.  (pr)

Über die Veranstaltung
 Leitung: Ulrike Wolitz

 Musik: Christel Kaufmann u. a.

 Termin: 3. Februar, 9 bis 11 Uhr

 (Kosten-)Beitrag: 15 Franken

(Bezahlung vor Ort möglich).

 Wir bitten um Anmeldung via gutenberg@

haus-gutenberg.li, +423 388 11 33 oder

auf https://www.haus-gutenberg.li/

Veranstaltungen.

Leitet den 
Vormittag für 
Seniorinnen 
und Senioren: 
Ulrike Wo-
litz. (Foto: ZVG/
Haus Gutenberg)

2022 suchten über 500 Flüchtende aus der Ukraine in Liechtenstein um Schutz an. 
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Unbegleitete	Minderjährige	Asylsuchende	(UMAs)	

Unbegleitete Minderjährige Asylsuchende (UMAs) sind Kinder und Jugendliche unter 18 
Jahren, die ohne ihre Eltern oder andere erwachsene Personen mit offizieller elterlicher 
Verpflichtung in ein Land einreisen und dort um Asyl ansuchen. UMAs haben aufgrund 
ihrer Verletzlichkeit besondere Schutzrechte, welche in der Kinderrechtskonvention ver-
ankert und vom UN-Hochkommissariat für Flüchtlinge (UNHCR) empfohlen werden. 

Die am 1. Januar 2017 in Liechtenstein in Kraft getretene Asylverordnung ist nicht kinder-
rechtskonform. Sie sieht unter Art. 9 Abs. 2 vor, dass UMAs ab 16 Jahren in den regulären 
Strukturen des Aufnahmezentrums für Asylsuchende untergebracht werden können, so-
fern das Amt für Soziale Dienste (ASD) keine Einwände erhebt, und dass nur UMAs unter 
16 Jahren eine vom ASD benannte Vertrauensperson als Begleitung und Unterstützung 
im Asylverfahren erhalten. Diese Ermessensbestimmungen verletzen die Rechte der 
UMAs und sollten angepasst werden. 

Per Ende 2022 befand sich ein UMA im Alter von unter 18 Jahren in Liechtenstein. Ge-
mäss Auskunft der Flüchtlingshilfe erfolgt die Betreuung jeweils in enger Abstimmung 
mit den zuständigen Behörden. Das Ausländer- und Passamt informiert unverzüglich das 
Amt für Soziale Dienste, sobald sich eine minderjährige unbegleitete Person im Land ge-
meldet hat. Für die Betreuung von UMAs unter 16 Jahren ist das Amt für Soziale Dienste 
zuständig. Sie werden i. d. R. in der Jugendwohngruppe oder in einer Pflegefamilie un-
tergebracht. Minderjährige über 16 Jahre werden von der Flüchtlingshilfe Liechtenstein 
betreut, sofern das Amt für Soziale Dienste keine Einwände erhebt. Zur Betreuung der 
16- bis 18-Jährigen greift die Flüchtlingshilfe Liechtenstein auf die personellen und sach-
lichen Ressourcen zurück, die im Rahmen der Leistungsvereinbarung und Budgetierung 
von der Regierung zur Verfügung gestellt werden. Ihre Unterbringung wird im Einzelfall 
mit dem Amt für Soziale Dienste als zuständige Behörde beurteilt, organisiert und von 
der Flüchtlingshilfe durchgeführt.

Der VMR und die OSKJ empfehlen wie bereits in den Vorjahren die Anpassung der Asyl-
verordnung an die Kinderrechtskonvention hinsichtlich der Unterbringung von unbe-
gleiteten Minderjährigen Asylsuchenden. Sie regen zudem an, die Prozesse zur Unter-
bringung und Betreuung von UMAs zu überprüfen und im Rahmen eines Konzeptes 
kinderrechtskonform auszugestalten. 

Schutzstatus	für	weggewiesene	Asylsuchende	

Wenn ein Asylgesuch abgelehnt wird, die betreffende Person aber nicht in das Heimat- 
oder Herkunftsland weggewiesen werden kann, erhält sie eine vorläufige Aufnahme. 
Diese ist auf höchstens ein Jahr befristet und wird anschliessend verlängert, wenn die 
Voraussetzungen für ihre Anordnung noch vorliegen. Liechtenstein und die Schweiz sind 
die einzigen Staaten in Europa, die diese Form einer vorläufigen Aufnahme kennen. Sie 
ist im Gegensatz zu dem in den meisten EU-Staaten bekannten subsidiären Schutz kein 
Aufenthaltsstatus, sondern lediglich eine Ersatzmassnahme für den Vollzug einer Weg-
weisung. 
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Der Flüchtlingsbegriff in Liechtenstein und der Schweiz wird sehr restriktiv ausgelegt. 
Eine asylsuchende Person muss glaubhaft machen, dass eine Verfolgung gezielt gegen 
sie persönlich gerichtet war und sie an Leib und Leben gefährdet ist. Konflikt- und Ge-
waltvertriebene, die keiner persönlichen Verfolgung ausgesetzt waren, werden daher in 
Liechtenstein häufig nicht als Flüchtlinge anerkannt. Doch auch Konflikt- und Gewaltver-
triebene sind schutzbedürftig. Ihre Schutzbedürftigkeit ist aufgrund von langandauern-
den Konflikt- und Gewaltsituationen häufig von derselben Art und Dauer wie jene von 
Personen, die Asyl erhalten. Sie können nicht in ihr Heimatland zurückkehren, da sie dort 
an Leib und Leben bedroht sind. Dennoch erhalten sie einen negativen Asylentscheid 
mit einer Wegweisungsverfügung, wobei Letztere zugunsten einer vorläufigen Aufnah-
me ausgesetzt wird (Unzumutbarkeit). Die vorläufige Aufnahme bietet trotz längerfristi-
gem Aufenthalt in Liechtenstein schlechte Integrationsperspektiven. Gleichzeitig wurde 
seit Bestehen noch keine vorläufige Aufnahme wieder aufgehoben und die Wegweisung 
vollzogen. Gerade für Konflikt- und Gewaltvertriebene, die nicht als Flüchtlinge nach der 
Genfer Flüchtlingskonvention anerkannt werden, empfiehlt der VMR deshalb in Überein-
stimmung mit dem UNHCR die Schaffung eines positiven Schutzstatus. 

Verletzliche	Personen	im	Asylwesen	

Das Asylgesetz legt fest, dass verletzliche Personen, Frauen und Folteropfer besonderen 
Schutz geniessen. Zudem können Opfer von Menschenhandel Asyl erhalten. Leider ge-
niessen Gewaltopfer im Asylgesetz keinen besonderen Schutz. Auch wenn sie gemäss 
Auskunft der Regierung im vierten Bericht unter der Antifolterkonvention in der Praxis 
unter besonderen Schutz gestellt werden, gibt es bis anhin im Asylverfahren wie auch in 
der Betreuung von Asylsuchenden keine standardisierten Prozesse zur Erkennung und 
zum Umgang mit Gewaltopfern. Es ist auch eine grosse Herausforderung, von Menschen-
handel betroffene oder traumatisierte Personen im Asylwesen zu erkennen und zu be-
gleiten. 

Im Rahmen der Fluchtbewegungen aus der Ukraine startete das Ausländer- und Passamt 
auf Empfehlung des UNO-Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) im Berichtsjahr eine Informa-
tionskampagne zum Thema Menschenhandel. Beim Einreisebefragungsprotokoll wur-
den entsprechende Standardfragen aufgenommen und es fanden Weiterbildungen mit 
der Fachstelle für Frauenhandel und Frauenmigration (FIZ) statt. Das Ausländer- und 
Passamt hat bislang Kenntnis von nur einem Fall von Menschenhandel im Asylbereich. 

Am 13. September 2022 führte der VMR den elften behörden- und organisationsüber-
greifenden «Runden Tisch Asylwesen» in Liechtenstein durch. Der «Runde Tisch» trifft 
sich seit 2014 jährlich zum Austausch über die aktuelle Situation, allfällige Probleme und 
Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Entwicklung im liechtensteinischen Asylwesen. 
Schwerpunkt des diesjährigen «Runden Tisches» war das Thema Menschenhandel. Es 
referierten Vertreter:innen von ACT212, der Nationalen Meldestelle für Menschenhan-
del in der Schweiz. (Siehe dazu auch Kapitel Menschenhandel S. 23)
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Ausbildung	Hilfswerksvertretung	bei	Asylverfahren	

Art. 19 des Asylgesetzes regelt, dass bei einer Asylbefragung eine Vertreterin oder ein 
Vertreter der Zivilgesellschaft als unabhängige Hilfswerksvertretung anwesend sein 
muss. Durch die Anwesenheit von solch neutralen Beobachtenden werden die Rechte 
der Asylsuchenden gestärkt bzw. die Einhaltung der Verfahrensrechte im Asylverfahren 
durch die Zivilgesellschaft überwacht. Um eine qualifizierte Hilfswerksvertretung sicher-
zustellen, führte der VMR im Auftrag des Vereins Flüchtlingshilfe Liechtenstein 2020 erst-
mals eine Schulung für Hilfswerksvertreter:innen durch. Es wurde geplant, die Schulun-
gen mindestens einmal jährlich zu wiederholen. 2021 und 2022 konnte das Angebot des 
VMR aufgrund der Bewältigung der Ausnahmesituationen im Asylwesen (Pandemie und 
Ukraine-Krieg) von der Flüchtlingshilfe nicht in Anspruch genommen werden. 
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Kinder und Familie

Berichterstattung	zur	Umsetzung	der	Kinderrechte	in	Liechtenstein

Im Juni 2022 reichte die Regierung den kombinierten dritten und vierten Staatenbericht 
Liechtensteins unter der UNO-Kinderrechtskonvention ein. Das letzte Staatenberichts-
verfahren unter der UNO-Kinderrechtskonvention (CRC) datiert von 2006. Ergänzend 
zum Staatenbericht realisierten die OSKJ und Child Rights Advocacy von Unicef Schweiz 
und Liechtenstein 2022 gemeinsam einen Kinderbericht. Der Bericht hat zum Ziel, die 
Perspektive der Kinder zur Umsetzung 
ihrer Rechte einzubringen. Darin werden 
fünf Projekte vorgestellt, die es Kindern 
und Jugendlichen ermöglichten, sich im 
Rahmen eines partizipativen Prozesses 
mit von ihnen ausgewählten Kinderrech-
ten und deren Umsetzung in Liechtenstein 
auseinanderzusetzen. Die OSKJ koordinier-
te und begleitete den Entstehungsprozess. 
Sie lud dazu Schulen und Partnerorganisa-
tionen ein, sich am Kinderbericht zu betei-
ligen und bot Interessierten fachliche Be-
gleitung an. Unicef Child Rights Advocacy 
kompilierte die im Rahmen der Projekte 
entstandenen Dokumentationen, Fotos 
und Filme in den Kinderbericht Liechten-
stein mit dem Titel «Weil unsere Sicht 
zählt.». Die Übergabe an die Regierung 
sowie die Einreichung beim UNO-Kinder-
rechtsausschuss ist unter Beteiligung der 
mitwirkenden Kinder und Jugendlichen für 
Frühling 2023 geplant.

Sexueller	Missbrauch	von	Kindern	und	Jugendlichen

Seit 2020 besteht eine Leistungsvereinbarung mit dem Institut Kinderschutz Vorarlberg 
(ifs) für die Beratung in Bezug auf sexuellen Missbrauch bei Kindern und Jugendlichen. 
Das Institut steht in engem Kontakt mit der Fachgruppe Schutz vor sexuellem Missbrauch 
und kann über deren Rufnummer erreicht werden. Es berät rasch, niederschwellig und 
anonym. Wollen die Betroffenen Anzeige erstatten, wird das Verfahren an die Opferhilfe 
in Liechtenstein übergeben. Diese übernimmt die psychosoziale Prozessbegleitung und 
organisiert auch einen Rechtsbeistand für die Betroffenen. Das Institut beriet im Bericht-

Gemeinsam mit der Unicef Schweiz und Liechtenstein hat 
die OSKJ einen Kinderbericht zum 3./4. Staatenbericht 
Liechtensteins zur Kinderrechtskonvention erstellt.
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jahr bei insgesamt elf (Verdachts-)Fällen aus Liechtenstein zwölf Personen telefonisch, 
sechs Personen davon persönlich. Sechs Anrufe erfolgten von Privatpersonen und fünf 
Anrufe von Fachpersonen (Coaching). Die Altersspanne der betroffenen Kinder und Ju-
gendlichen lag zwischen fünf und siebzehn Jahren.

Im Dezember verschärfte der Landtag die strafrechtlichen Bestimmungen zum Miss-
brauch Minderjähriger. So wurde u. a. das Mindeststrafmass bei sexuellem Missbrauch 
von Unmündigen von sechs Monaten auf ein Jahr (§206 StGB) und bei schwerem se-
xuellem Missbrauch von einem auf zwei Jahre (§205 StGB) erhöht. Der Besitz von kin-
derpornografischem Material kann neu eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren zur 
Folge haben (bisher zwei Jahre). Wer eine pornografische Darstellung unter Anwendung 

schwerer Gewalt herstellt, das Material 
anderen zugänglich macht oder anbietet, 
muss je nach Tatbestand mit bis zu 15 Jah-
ren Freiheitsstrafe rechnen. Zudem wird 
bei schwerem sexuellem Missbrauch die 
Möglichkeit einer «bedingten Strafnach-
sicht» (Androhung einer Freiheitsstrafe) 
durch das Gericht ausgeschlossen. Das Ge-
setz über die Abänderung des Strafgesetz-
buches vom 1. Dezember 2022 (LGBl. 2023 
Nr. 48) wird 2023 in Kraft treten. 

Die OSKJ im VMR begrüsst die Zusammen-
arbeit mit dem ifs und die Erhöhung des 
Strafmasses bei Kindesmissbrauch und 
beim Besitz von Kinderpornografie. Um 
Kinder und Jugendliche umfassend vor 
sexuellem Missbrauch und anderen For-
men der Gewalt zu schützen, braucht es 
zusätzlich ein interdisziplinär entwickeltes 
und fortlaufend angepasstes Präventions-
programm – z. B. im Rahmen einer Gewalt-
schutzstrategie – mit wirkungsvollen Mass-
nahmen z. B. in der Wissensvermittlung und 
Sensibilisierung sowie Beratung und Beglei-
tung bei Fällen von sexuellem Missbrauch 
(siehe dazu auch Kapitel Geschlechtsspezi-
fische und häusliche Gewalt S. 62). 

Datenschutz	und	Jugendschutz	im	digitalen	Raum

Zu Beginn des Schuljahres 2021/22 wurden landesweit alle Schüler:innen mit digitalen 
Endgeräten (Tablets, Laptops) ausgestattet, welche den Zugang zu digitalen Inhalten er-
möglichen. Sie werden im Unterricht und bei den Hausaufgaben als Lernhilfsmittel ein-
gesetzt. Eine Beschwerde zu mangelndem Daten- und Jugendschutz im Zusammenhang 
mit der Digitalisierung an den Schulen veranlasste die OSKJ ab 2021, die Situation zu 
überprüfen. Zwischen Ende 2020 und Ende 2022 erfolgten mehrere Verfügungen der 
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www.stoppkindsmissbrauch.li

Wo bekomme 
ich Hilfe? 

Der ifs Kinderschutz Vorarlberg  
bietet Hilfe und Beratung 

 für Personen, die einen Verdacht auf  
sexuellen Missbrauch von Kindern oder 
Jugendlichen haben;

 für Mädchen und Jungen, die von  
sexuellen Übergriffen betroffen sind;

 für Familienangehörige oder Ver  trauens
personen betroffener Kinder oder  
Jugendlicher;

 für Multiplikatoren, die in ihrer Arbeit 
mit (Verdacht auf) sexuellen Missbrauch 
konfrontiert sind.

Der ifs Kinderschutz Vorarlberg erbringt 
diese Dienstleistung im Auftrag des  
Landes Liechtenstein. Die Beratung ist 
kostenlos und erfolgt auf Wunsch  
anonym. Die Fachpersonen unterliegen  
der Schweigepflicht.

Telefon +423 236 72 27 oder 
kinderschutz@ifs.at
Weitere Informationen unter:
www.stoppkindsmissbrauch.li

in Kooperation mit 
ifs Kinderschutz Vorarlberg 

Telefon +423 236 72 27
www.stoppkindsmissbrauch.li

Sexueller
Missbrauch 

Hilfe und 
Beratung

Die Fachgruppe gegen sexuellen Missbrauch arbeitet eng 
mit dem ifs Kinderschutz Vorarlberg zusammen.
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Die Medienkompetenz von Kindern- und Jugendlichen soll gefördert werden. 

Datenschutzstelle an das Schulamt, beim Einsatz der digitalen Endgeräte an den Schu-
len in Bezug auf den Datenschutz nachzubessern. Zwar konnten mehrere datenschutz-
rechtliche Probleme mittlerweile behoben werden. Doch bestehen weiterhin kritische 
Schwachstellen, die nur mit Fachkompetenz und der nötigen Sensibilität der Verantwort-
lichen betreffend Einhaltung von Daten- und Jugendschutz behoben werden können. 

Die Verwendung digitaler Geräte an den Schulen und das damit verbundene Ziel, die 
Medienkompetenz der Schüler:innen zu fördern, wird von der OSKJ begrüsst. Auch geht 
die OSKJ mit der Position des Schulamts überein, dass die Kommunikation zwischen 
Schulen und Eltern ein zentraler Aspekt für die Akzeptanz der Digitalisierung und der 
Begleitung der Schülerinnen und Schüler hin zu einer kompetenten und altersgerechten 
Nutzung digitaler Medien darstellt. Sie kritisiert jedoch, dass die Nutzungsbedingungen 
aller verwendeten Applikationen auf den von den Schulen abgegebenen Geräten wie 
auch bei den von den Schulen verwendeten Kommunikationskanälen nicht vollständig 
den kinder- und jugendrechtlichen Bestimmungen (inkl. Altersbeschränkungen) sowie 
den datenschutzrechtlichen Vorgaben entsprechen. Bei einer begleiteten Nutzung im 
Unterricht können diese Bestimmungen mit Blick auf die Erfüllung des übergeordneten 
Bildungsauftrages differenzierter ausgelegt werden. Bei der unbegleiteten Nutzung in 
den Pausen oder zu Hause muss die Schule den umfassenden Jugend- und Datenschutz 
gewährleisten. Dies kann nicht der elterlichen Verantwortung übertragen werden, zumal 
keine Dauerpräsenz der Eltern vorausgesetzt werden kann und die Eltern keine Berech-
tigungen haben, die Inhalte auf den Schulgeräten einzuschränken oder die Nutzung der 
Geräte abzulehnen. 

Im Berichtsjahr traf sich die Ombudsperson mit der Fachgruppe Medienkompetenz und 
der Vertreterin des Bereichs Jugendschutz im Amt für Soziale Dienste zu einem Austausch. 
Die von der Regierung eingesetzte Fachgruppe Medienkompetenz ist ein Vernetzungs-
gremium, das sich aus Vertreter:innen des Amtes für Soziale Dienste, der Datenschutz-
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Die Sensibilisierungskampagne «Gewalt-FREI erziehen» der Kinderlobby Liechtenstein  
richtete sich an Eltern und Betreuungspersonen. 

stelle, des Schulamtes und der Schulsozialarbeit, der Stabstelle Cyber-Sicherheit und des 
Amtes für Kommunikation zusammensetzt. Die Fachgruppe legt den Schwerpunkt auf 
die Erlangung von Medienkompetenz und Öffentlichkeitsarbeit und ist Ansprechstelle 
für Fragen zur kompetenten Mediennutzung. Mitglieder der Fachgruppe führen regel-
mässig Informationsveranstaltungen und Weiterbildungen für Eltern und Schulen durch. 
Es gibt jedoch keine direkte Beratung von Eltern oder Kindern und Jugendlichen. Die 
OSKJ sieht es daher als umso wichtiger an, Kinder und Jugendliche zu sensibilisieren und 
zu befähigen. Um Medienkompetenz, Daten- und Jugendschutz zu verbessern, ist nebst 
Öffentlichkeitsarbeit, vertiefter Auseinandersetzung mit relevanten Themen unter Ein-
bezug von Experten eine intensive Zusammenarbeit aller Akteure nötig, damit möglichst 
viele Kinder und ihre Familien erreicht werden können. 

Kampagne	«Gewalt-FREI	erziehen»

Die im September 2021 lancierte Sensibilisierungskampagne «Gewalt-FREI erziehen» 
der Kinderlobby Liechtenstein und der OSKJ wurde im Berichtsjahr fortgeführt und ab-
geschlossen. Die Kampagne nahm Bezug auf die Studie «Bestrafungsverhalten von Eltern 
in der Schweiz» aus dem Jahr 2020, gemäss welcher jedes vierte Kind in der Schweiz 
regelmässig seelische Gewalt erfährt. In der vom Unicef-Komitee Schweiz und Liechten-
stein 2021 veröffentlichten Studie «Kinderrechte aus Kinder- und Jugendsicht» gaben 
30 Prozent der befragten Kinder und Jugendlichen aus Liechtenstein an, dass ihnen ihre 
Eltern schon einmal physisch wehgetan haben. 26 Prozent geben an, dass ihre Eltern 
sie schon ausgelacht, nachgemacht, beleidigt oder beschimpft haben. 20 Prozent der 
Kinder wurden von ihren Eltern zur Strafe schon ignoriert, oder die Eltern haben nicht 
mehr mit ihnen gesprochen. Die Kampagne «Gewalt-FREI erziehen» richtete sich an El-
tern und Betreuungspersonen. Mittels einer Plakataktion, Buswerbung, Berichten in den 
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Medien und Weiterbildungsveranstaltungen wurde informiert und dafür sensibilisiert, 
dass Gewalt kein Erziehungsmittel ist und es immer alternative Handlungsoptionen gibt. 
Die eigens zur Kampagne erstellte Website www.gewaltfrei.li bietet auch über das Ende 
der Kampagne hinaus Hilfestellung zu Fragen im Zusammenhang mit Gewalt in der Er-
ziehung und gibt eine Übersicht über Hilfs- und Beratungsangebote in Liechtenstein und 
in der Schweiz. 

Mit der Veranstaltung «Prävention von Gewalt in der Familie» vom 2. Juni 2022 in Balzers 
richtete sich die Kinderlobby an Fachpersonen in der Beratung, Betreuung und Schule so-
wie Entscheidungstragende aus Politik und Verwaltung. Prof. Dr. Marin Hafen, Soziologe 
und Dozent an der Hochschule Luzern, zeigte in seinem Vortrag auf, wie sich wirkungs-
volle Prävention gestalten muss, um Gewalt in der Familie nachhaltig entgegenwirken 
zu können. Aufbauend auf systemtheoretischen Grundlagen legte Hafen die zahlreichen 
Aspekte von Gewaltprävention dar und machte deutlich, dass die Unterstützung von Fa-
milien mit Unterstützungsbedarf, die Reduktion der Isolation von Familien, das Bilden 
von interprofessionellen Netzwerken als Früherkennungsinstanzen und die ressourcen-
orientierte Begleitung von Familien eine wesentliche Rolle spielen. Die Veranstaltung bot 
zudem Raum für die Stimme von Kindern und Jugendlichen. Das aha – Tipps & Infos 
für junge Leute und der Jugendtreff Chamäleon produzierten gemeinsam mit Jugend-
lichen den Kampagnensong «Beautiful Memories». Das Junge Theater Liechtenstein pro-

Oben: Die Vertreterinnen der Kinderlobby präsentierten 
bei der Abschlussveranstaltung der Kampagne  
«Gewalt-FREI erziehen» im jungen Theater nochmals  
die Kampagnen-Plakate. 

Unten: Am 2. Juni lud die Kinderlobby Liechtenstein  
Fachpersonen zur Veranstaltung «Prävention von  
Gewalt in der Familie» in Balzers ein.
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duzierte auf der Basis einer anonymen Recherche unter 55 Kindern zu ihrem Erleben 
von Gewalt den Kurzfilm «Kinder erzählen». Beide künstlerischen Werke wurden an der 
Veranstaltung uraufgeführt. Sie sind wie auch das Referat von Martin Hafen auf www.
gewaltfrei.li zugänglich.  

Bei der Abschlussveranstaltung vom 22. September im Jungen Theater in Schaan wurde 
von der OSKJ und der begleitenden Arbeitsgruppe ein Resümee über den Verlauf der 
Kampagne «Gewalt-FREI erziehen» gezogen und weiterer Handlungsbedarf aufgezeigt: 
Sensibilisierungskampagnen sind ein wichtiges Element zur Sensibilisierung. Eine nach-
haltige Prävention muss jedoch umfassend und interdisziplinär angegangen werden. 
Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Unterstützung von belasteten Familien, die Re-
duktion der Isolation von Familien, das Bilden von interprofessionellen Netzwerken als 
Früherkennungsinstanzen und die ressourcenorientierte Begleitung von Familien. Damit 
Kinder gewaltfrei aufwachsen können, ist die gesamte Gesellschaft gefordert. Es ist Auf-
gabe des Staates, unter Einbezug der Zivilgesellschaft ein umfassendes Präventionskon-
zept zur Gewalt in der Familie zu erstellen. 

Psychische	Gesundheit	von	Kindern	und	Jugendlichen

Gemäss der im Mai 2021 veröffentlichten Studie «Psychische Gesundheit von Jugend-
lichen» von Unicef Schweiz und Liechtenstein ist ein Drittel der 14- bis 19-Jährigen in der 
Schweiz und in Liechtenstein von psychischen Problemen betroffen. Jeder elfte Jugend-
liche hat schon versucht, sich das Leben zu nehmen. Um die Gesundheit von Kindern 
und Jugendlichen nachhaltig zu stärken, sind laut Unicef vor allem Investitionen in die 
Sensibilisierung und die Prävention nötig. Es braucht Präventionsprogramme, die Kinder 
und Jugendliche direkt einbeziehen. Dabei geht es insbesondere darum, Stigmata rund 
um psychische Gesundheit abzubauen und über Gefühle sprechen zu lernen. 

Einer Züricher Studie der Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie Zürich 
(KJPP) aus dem Jahr 2021 ist zu entnehmen, dass vor der Corona-Pandemie 37,7 Prozent 
der befragten Fachpersonen aus Kinder-
psychiatrie und -psychologie angegeben 
hätten, dass es zu wenig Angebote für Kin-
der und Jugendliche gebe, nach dem ers-
ten Covid-19-Lockdown waren dies 78,2 
Prozent. Nach Ansicht von Experten war 
die Corona-Pandemie nicht die Ursache 
von psychischen Erkrankungen, sondern 
ein zusätzlicher Stressfaktor, welcher be-
stehende psychische Vorbelastungen ver-
schärft hat. Als mögliche Gründe für psy-
chische Erkrankungen werden Faktoren 
des sozialen Lebensumfelds genannt, wie 
z. B. steigender Leistungsdruck, Mobbing, 
Isolation, dysfunktionales Familienumfeld 
und gehäufter Konsum von Fernsehen und 
digitalen Medien sowie der Konsum von 
Suchtmitteln.
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Bereits 2021 veröffentlichte Unicef Schweiz und Liechten-
stein die Studie «Psychische Gesundheit von Jugend-
lichen».
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Gemäss Aussagen von Fachpersonen aus dem kinderpsychiatrischen, -psychotherapeu-
tischen und -medizinischen Bereich leiden auch in Liechtenstein Kinder und Jugendliche 
seit 2020 deutlich häufiger an Angstzuständen, Suizidgedanken und Depressionen. Die 
OSKJ wurde in den letzten beiden Jahren verschiedentlich von Eltern kontaktiert, die sich 
in solchen Situationen allein gelassen fühlten. Suizidalität und andere kinderpsychiatri-
sche Akutfälle sind Belastungssituationen, die eine rasche Hilfe für Eltern und ihre Kinder 
erfordern. In den hiesigen Praxen der Kinderpsychotherapie und -psychiatrie sind jedoch 
Wartezeiten von über zwei Monaten und ein allgemeiner Mangel an Therapieplätzen, 
Hilfs- und Überbrückungsangeboten zu verzeichnen. Die Genehmigung einer weiteren 
OKP-Stelle für Kinderpsychotherapie im Dezember 2021 durch die Regierung ist bei Wei-
tem nicht ausreichend, um die Situation zu entschärfen.

Auf Initiative der OSKJ formierte sich im Februar des Berichtsjahrs die «Arbeitsgruppe 
Psychische Gesundheit» mit Vertreter:innen der Kindermedizin, der Kinderpsychiatrie 
und -psychotherapie sowie der Sozialpädagogischen Dienste des Vereins für Betreutes 
Wohnen. Alle Mitglieder orteten dringenden Handlungsbedarf, sowohl in der kinderpsy-
chiatrischen Notversorgung, bei der Schaffung von ambulanten sowie teilstationären 
Therapieplätzen als auch im Präventionsbereich. Die Arbeitsgruppe erarbeitete Empfeh-
lungen und gelangte damit im April 2022 an Gesellschaftsminister Manuel Frick. Dieser 
verwies auf die «Bedarfsplanung Psychiatrie», die sich in Arbeit befinde und deren Ergeb-
nisse man abwarten wolle, bevor man die weitere Vorgehensweise definiere. Im Mai in-
formierte die Regierung, dass das Ministerium für Gesellschaft – «gestützt auf die in den 
letzten Monaten durchgeführte Bedarfserhebung» – ein Projekt lanciere, welches die 
Schwerpunkte «Psychiatrisches Notfallmanagement» und «Optimierung der kinder- und 
jugendpsychiatrischen Versorgung» in den Vordergrund stelle. Dabei gehe es auch um 
«potenziell erweiterte Angebotsformen» wie z. B. eine psychotherapeutische Tages klinik. 

Kinder- und Jugendliche brauchen in psychiatrische Notsituationen schnelle und kompetente Hilfe.
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Es sei der Einbezug aller betroffenen Institutionen vorgesehen. Gemäss Auskunft des 
Ministeriums für Gesellschaft und Kultur soll das Projekt Psychiatriekonzept von einem 
Kernteam unter der Leitung des Ministeriums durchgeführt werden, in dem auch das 
Amt für Gesundheit und das Amt für Soziale Dienste vertreten sind. Im Laufe des Berichts-
jahres sei zusammen mit einer externen Projektbegleitung ein Entwurf für das Konzept 
erarbeitet worden. Bei diesen Arbeiten sei ein besonderes Augenmerk auf die Bereiche 
Notfallmanagement sowie kinder- und jugendpsychiatrische Versorgung gelegt worden. 

Die OSKJ begrüsst diese Ankündigung und stellt fest: Kinder und Jugendliche in psychi-
atrischen Notsituationen sowie ihre Familien benötigen schnelle und kompetente Hilfe, 
z. B. in Form einer Anlaufstelle (Notrufnummer), die zu allen Tages- und auch Nachtzei-
ten erreichbar ist. Eltern, deren Kinder nach einem Aufenthalt in einer Klinik wieder nach 
Hause kommen, benötigen individuelle Beratung und Begleitung bei der Wiederaufnah-
me des Alltags. Umfassende Verbesserungen im Präventionsbereich wie z. B. die Opti-
mierung der Familienberatung und eine bessere Vernetzung der involvierten Stellen und 
Fachpersonen (Case-Management) sind zentral. Angebote wie eine Notrufnummer und 
weitere Hilfen müssen zudem regelmässig öffentlich kommuniziert werden. Die OSKJ er-
achtet eine umgehende Fertigstellung und rasche Umsetzung des Psychiatriekonzeptes 
durch die Regierung als dringlich. 

Bezahlte	Elternzeit	

Das aktuelle Regierungsprogramm formuliert das Ziel, die Rahmenbedingungen für die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf innerhalb der Bereiche Staat, Gemeinden und Wirt-
schaft zu koordinieren und zu optimieren. Als eine der Massnahmen wird die Erleichte-
rung der Inanspruchnahme eines Elternurlaubs im ersten Lebensjahr nach der Geburt 
des Kindes genannt.

Im Dezember 2022 lancierte die Regierung die Vernehmlassung zur Einführung der be-
zahlten Elternzeit in Liechtenstein. Die bezahlte Elternzeit muss in Liechtenstein aufgrund 
der Work-Life-Balance-Richtlinie der EU von 2019 (EUR 2019/1158) eingeführt werden. 
Die Richtlinie hat zum Ziel, Eltern und Personen mit Betreuungs- und Pflegepflichten zu 
ermöglichen, ihre familiären und beruflichen Verpflichtungen besser miteinander in Ein-
klang zu bringen sowie die Umsetzung des Grundsatzes der Gleichstellung von Frauen 
und Männern hinsichtlich der Chancen auf dem Arbeitsmarkt und der Behandlung am 
Arbeitsplatz zu gewährleisten.

Dies ist aber nur der Fall, wenn die Elternzeit ausreichend vergütet wird. Die EU-Richt-
linie 2029/1158 schreibt vor, dass die bezahlte Elternzeit in einer Weise vergütet wird, 
die einen angemessenen Lebensstandard gewährleistet. VMR und OSKJ sind der Ansicht, 
dass dies durch den Finanzierungsvorschlag der Regierung nicht gegeben ist. Die Entschä-
digung in der Höhe von 50 Prozent des durchschnittlich massgebenden Monatslohns, ge-
deckelt bei der monatlichen Maximalrente der AHV von aktuell 2380 Franken ermöglicht 
keinen angemessenen Lebensstandard. Ausserdem werden im Vorschlag der Regierung 
lediglich zwei der vier Monate Elternzeit vergütet. Laut Art. 31 der EU-Richt linie ist je-
doch die gesamte nicht übertragbare Elternzeit finanziell zu entschädigen – d. h. also 
vier und nicht zwei Monate. Damit sehen VMR und OSKJ die Minimalanforderungen der 
EU-Richtlinie nicht als erfüllt an. 
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Mit Umsetzungsvorschlag der Regierung werden gering verdienende oder wenig vermö-
gende Eltern dazu gezwungen sein, auf die bezahlte Elternzeit zu verzichten, weil sie nicht 
kostendeckend ist. Dadurch werden gerade jene Familien, die besonders auf die bezahlte 
Elternzeit angewiesen sind, weil z. B. ausserhäusliche Kinderbetreuung teuer ist, nicht er-
reicht. Die Massnahme wirkt dadurch diskriminierend für gering verdienende oder wenig 
vermögende Eltern. Auch die angestrebte gerechtere Aufteilung der Familienarbeit zwi-
schen den Geschlechtern kann in dieser Weise nicht erreicht werden. Wenn die Elternzeit 
nicht ausreichend vergütet wird, werden es – wie bisher – in erster Linie die Frauen sein, 
welche aus dem Erwerbsleben aussteigen, um die Familienarbeit zu übernehmen bzw. 
werden sie hauptsächlich die Doppelbelastung von Teilzeiterwerb und Familienarbeit tra-
gen (siehe auch Ausführungen im Kapitel Gleichstellung von Frau und Mann S. 60).

Demzufolge erachten VMR und OSKJ den Vorschlag der Regierung für die Umsetzung der 
bezahlten Elternzeit insgesamt nicht als zielführend hinsichtlich der Vorgaben 

1) des Regierungsprogramms (S. 6) zur Sicherstellung der Betreuung von Kindern im 
ersten Lebensjahr durch die Eltern und zur Erleichterung der Inanspruchnahme des 
Elternurlaubs im ersten Lebensjahr nach der Geburt des Kindes; 

2) der Kinderrechtskonvention – namentlich des besten Interesses des Kindes (Art. 3 
UNKRK) und der Unterstützung der Eltern in der Familienarbeit (Art. 18 UNKRK);

3) des Gleichstellungsgesetzes und der Frauenrechtskonvention – namentlich der ak-
tiven Förderung der Gleichberechtigung (Art. 3 CEDAW), der Gleichberechtigung im 
Berufsleben (Art. 11 CEDAW) und der Gleichberechtigung in Ehe und Familie (Art. 16 
CEDAW); 

4) der Integrationsstrategie – namentlich dem Handlungsfeld 3 «Bildung und Arbeit»;
5) der UNO-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) – namentlich für Geschlechtergerechtigkeit 

(SDG 5), für weniger Ungleichheit (SDG 10) und für Frieden, Gerechtigkeit und starke 
Institutionen (SDG 16).

Die Einführung einer fair bezahlten Elternzeit ist eine wichtige und notwendige fami-
lien-, gleichstellungs- und sozialpolitische Massnahme. Aus der Familienstudie 2018 der 
Regierung geht deutlich hervor, dass Eltern sich Freiheit in der Wahl des Familienmo-
dells wünschen. Dabei wird die Familie als zentrales Element der Kinderbetreuung ge-
sehen. 76 Pro zent aller befragten Eltern sprachen sich für die Einführung einer bezahlten  
Elternzeit aus. Besonders deutlich zeigte sich dieser Wunsch bei der Gruppe der Mütter, 
deren jüngstes Kind noch kein Jahr alt war (knapp 95 Prozent). Der VMR und die OSKJ for-
dern eine genügend lange und genügend bezahlte Elternzeit pro Elternteil, sodass eine 
Eigenbetreuung im ersten Jahr für alle Familien ohne einschneidende finanzielle Einbus-
sen möglich ist. In grundsätzlicher Übereinstimmung mit den Vorschlägen des LANV und 
der IG-Elternzeit sprechen sich der VMR und die OSKJ daher für eine Vergütung in der 
Höhe von 80 Prozent des AHV-pflichtigen Lohnes mit Deckelung beim Medianlohn aus. 

Die Finanzierung der Elternzeit sollte zudem nicht allein auf die Arbeitgeberbeiträge zur 
FAK beschränken, sondern durch einen neu einzuführenden Lohnabzug bei Arbeitneh-
menden (Solidarbeitrag im Vorschlag des LANV) oder aus einer Form der Steuerabgabe 
generiert werden. Im Sinn der Gleichstellungspolitik sollen Mutterschaftszeit, Eltern-
zeit und Vaterschaftszeit in gleicher Höhe und auf gleiche Weise vergütet werden. In 
der Konsequenz sprechen sich VMR und OSKJ für eine Neuregelung der Finanzierung 



51  Jahresbericht 2022 | VMR

des Krankengeldes bei Mutterschaft gemäss Motion vom 8. April 2019 aus. Wie die El-
ternzeit – und möglichst auch die Vaterschaftszeit – soll das Mutterschaftsrisiko aus der 
Krankengeldprämie herausgelöst und über die FAK beglichen werden. Damit wird die 
Mutterschaft nicht als Risiko für Arbeitgebende bewertet und der Grundsatz erfüllt, dass 
Elternschaft nicht zu Diskriminierung führen darf. Schliesslich sprechen sich VMR uns 
OSKJ für eine Vergütung der Pflegezeit von Angehörigen im gleichen und in anderen 
Haushalten und die Erweiterung der Bezugsberechtigten aus (siehe dazu auch Kapitel 
Care-Arbeit S. 59). 

Gemäss der UNKRK ist bei allen Massnahmen, die Kinder betreffen, ihr Wohl vorrangig 
zu berücksichtigen. Dazu gehört der Aufbau von tragfähigen Beziehungen zu den engsten 
Bezugspersonen, der besonders in der frühen Kindheit entscheidend für eine gesunde 
Persönlichkeitsentwicklung ist (Bindungstheorie). Mit einer angemessen ausgestalteten 
und fair bezahlten Elternzeit schafft der Staat einen Schonraum, der Kindern einen guten 
Start ins Leben ermöglicht und in dem Eltern ohne finanzielle Nöte in ihre neuen Rollen 
hineinfinden können. Es ist wissenschaftlich belegt, dass sich die Investition in eine be-
zahlte Elternzeit später vielfach auszahlt. Die OSKJ im VMR wiederholt an dieser Stelle 
zudem ihre Empfehlung, eine stehende Struktur zu schaffen (Familienrat), welche die im 
Regierungsprogramm formulierten familienpolitischen Ziele aufgreift und deren Umset-
zung vorantreibt, mitgestaltet und begleitet.

Bezahlte Elternzeit: Jetzt geht’s ums Geld 
Eine Auszeit, um sich um den Nachwuchs zu kümmern: Den Bedarf sehen mittlerweile die meisten Akteure – offen ist die Finanzierung  

Valeska Blank 
 
«Wer soll das bezahlen?» Das 
ist nicht nur eine Zeile aus ei-
nem alten Lied – auch Regie-
rungsrat Manuel Frick brachte 
mit dieser Frage auf den Punkt, 
worin momentan die grösste 
Knacknuss in Sachen bezahlte 
Elternzeit in Liechtenstein be-
steht.  

In den Raum gestellt hat 
Frick die Frage am Mittwoch-
abend bei der Veranstaltung 
«Familie und Beruf» in Schaan. 
Konsens herrschte darüber, 
dass es höchste Zeit ist, dass in 
Liechtenstein endlich eine be-
zahlte Auszeit für Eltern einge-
führt werden muss. Die Politik 
hat den Ball mittlerweile aufge-
nommen: Eine Arbeitsgruppe  
wurde gegründet – sie beschäf-
tigt sich derzeit intensiv damit, 
wie die Elternzeit gestaltet wer-
den soll. Noch dieses Jahr soll 
ein entsprechender Vernehm-
lassungsbericht vorliegen.  

Kosten von 30 Millionen 
Franken pro Jahr 
Der politische Wille ist also da. 
Doch mit dem Bekenntnis al-
lein ist es nicht getan – jetzt geht 
es ans Eingemachte: die Finan-
zierung. Das sei momentan  
die grösste Herausforderung, 
schreibt das Wirtschaftsminis-
terium auf Anfrage. Auf die Fra-
ge, welche Möglichkeiten zur 
Wahl stehen, heisst es aber le-
diglich knapp, das werde 
aktuell in der Regierungsar-
beitsgruppe diskutiert. 

Eine Modellrechnung, wie 
viel eine bezahlte Elternzeit un-
gefähr kosten würde, besteht 
bereits. Die Regierung hat im 
Jahr 2020 in einer Interpella -

tionsbeantwortung errechnet, 
dass im Jahr 2018 rund 1400 
Frauen und Männer Anspruch 
gehabt hätten. Bei einer vier-
monatigen Elternzeit und einer 
Zahlung von 80 Prozent des 
Medianlohns würden sich die 
Kosten auf rund 30,5 Millionen 
Franken belaufen.  

In der Interpellationsbeant-
wortung werden gleichzeitig 
Wege aufgezeigt, woher diese 
Millionen kommen könnten. 
Demnach gibt es letztlich 
grund sätzlich nur drei Quellen: 
Steuern, Arbeitnehmerbeiträge 
in Form von Lohnabzügen und 
Arbeitgeberbeiträge. Ein Über-
blick über fünf Denkansätze: 

Finanzierung durch die 
Familienausgleichs -
kasse 

Naheliegend zur Finanzierung  
wäre die Familienausgleichs-
kasse (FAK), schreibt die Regie-
rung. Diese wird mit Arbeitge-
berbeiträgen finanziert. Unter 
der Annahme, dass die Eltern-
zeit Kosten von 30,5 Millionen 
Franken verursacht, würden 
ihre Ausgaben gegenüber dem 
aktuellen Stand ungefähr ein-
einhalb mal so hoch ausfallen. 
Konkret heisst das: Die Arbeit-
geber müssten mit einer deutli-
chen Beitragserhöhung belastet 
werden.   

Zahlung via Krankentag-
geldversicherung 

Eine weitere Überlegung ist, 
die Elternzeit über die Kran-
kentaggeldversicherung zu fi-
nanzieren. Beim zweiwöchigen 
Vaterschaftsurlaub ist das 
schon so angedacht. Die Kran-

kentaggeldversicherung in der 
aktuellen Form wird von Ar-
beitgebern und über Lohnabzü-
ge der Arbeitnehmer finanziert. 
«Es ist bei dieser Finanzie-
rungsform zu überlegen, ob die 

Elternzeit nach denselben Be-
dingungen wie Krankheit oder 
komplett separiert von Krank-
heitsleistungen behandelt wer-
den soll», schreibt die Regie-
rung dazu. 

Ausrichtung über die 
AHV 

Auch eine Finanzierung der El-
ternzeit über die AHV ist laut 
Regierung denkbar. Das hätte 

aber spürbare – und unpopu -
läre – Konsequenzen: Es müss-
ten etwa höhere Beiträge von 
Arbeitnehmern, Arbeitgebern 
oder dem Staat festgelegt wer-
den. Eine andere Möglichkeit 
wäre die Erhöhung des Renten-
alters oder Leistungskürzungen. 

Bezahlung durch die 
Unternehmen 

Auch die Unternehmen könn-
ten in die Bresche springen – 
schliesslich erhöht eine bezahl-
te Elternzeit die Attraktivität 
der Arbeitsplätze und begüns-
tigt die Rückkehr von Frauen an 
den Arbeitsplatz, schreibt die 
Regierung. Als Kompensation 
könnten die Unternehmen die 
Höhe der bezahlten Beiträge 
aber von den Steuern absetzen. 
Dieses Modell wäre nur im 
Rahmen der Unternehmens-
steuern möglich. Kleine Unter-
nehmen wären dabei aber im 
Nachteil. 

Finanzierung durch den 
Staat 

Eine Option wäre es auch, dass 
das Land die Elternzeit bezahlt. 
«Technisch wäre das denkbar», 
heisst es in der Interpellations-
beantwortung. Die Regierung 
meldet aber Bedenken an, etwa 
den Arbeitsaufwand in der Ver-
waltung. Darum sei bei einer 
von mehreren Variablen abhän-
gigen Ausgestaltung für die 
Durchführung der Auszahlung 
bevorzugt eine Stelle zu suchen, 
die näher an der Lohnabrech-
nung ist, also eine bestehende 
Sozialversicherung oder die 
Lohnbuchhaltung des Arbeit-
gebers. 

Es stehen verschiedene 
Möglichkeiten im Raum, wie 
die Elternzeit finanziert  
werden könnte. Bild: Keystone
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«Es ist toll, Flüchtlingen aus der Ukraine zu helfen» 
Das Traditionshaus Meierhof in Triesen wird ab der nächsten Woche 90 Flüchtlinge aus der Ukraine aufnehmen und ihnen Schutz  
bieten. Im Interview erklärt Eigentümerin Silke Grosso-Kindle, wie es dazu kam und welche Herausforderungen es zu meistern gilt. 

Wie war Ihre erste Reaktion 
auf die Anfrage der Regie-
rung, den «Meierhof» als 
längere Bleibe für Schutz -
suchende aus der Ukraine 
zur Verfügung zu stellen? 
Silke Grosso-Kindle: Mein erster 
Gedanke war, dass es toll ist, 
Flüchtlingen aus der Ukraine 
helfen zu können. Denn wir alle 
sehen tagtäglich die furchtba-
ren Bilder des Ukraine-Kriegs 
in den Medien, und wir sehen 
das Leid der Menschen. Im 
zweiten Moment dachte ich na-
türlich daran, welche Auswir-
kungen das auf meine Familie, 
meinen Mann und meine drei 
Kinder haben wird, weil wir im 
gleichen Haus mit den Schutz-
suchenden wohnen werden.   

Der «Meierhof» hat eine 
lange Tradition als Gastro-
nomiebetrieb. Ihre Gross -
eltern Elsa und Urban Kindle 
begründeten die Ära des 
Hotel Restaurants im Jahr 
1955. Wie hat Ihre Familie 
reagiert? 
Ich habe natürlich alle in diese 
Entscheidung miteinbezogen – 

auch 
meine Eltern – und alle waren 
gleich offen für die Idee. 
Gerade meine 11-Jährige Toch-
ter hat sehr herzig reagiert, als 
ich ihr davon erzählte: Sie ist 
ganz aufgeregt, weil sie hofft, 
eine neue Freundin zu finden. 
Es gibt aber einige Herausfor-
derungen zu meistern.  

Wel-
che zum Beispiel? 
In der «Meierhof»-Küche, in 
dem einst Gerichte für die Res-
taurant-Gäste zubereitet wur-
den, werden die Flüchtlinge 
selbst kochen und sich versor-
gen können. Ich finde es schön, 
dass die Menschen ihr Leben 
wieder möglichst eigenständig 
weiterführen können. Es könn-

te 
für 90 Flüchtlinge dennoch et-
was herausfordernd werden 
mit einer einzigen Küche, aber 
auch das wird sicher gut zu 
meistern sein.  

Sie stehen im engen Kontakt 
mit der Flüchtlingshilfe? 
Ja, wir befinden uns bereits im 
engen Austausch mit der 

Flüchtlingshilfe, denn sie wird 
die vertriebenen Frauen und 
Kinder mit ihren Sozialarbei-
tern betreuen. Ich bin dankbar 
für die sehr gute Zusammenar-
beit mit der Flüchtlingshilfe.  

Was denken Sie, wie werden 
die Triesnerinnen und Tries-
ner reagieren, wenn doch 90 
Flüchtlinge in der Gemeinde 
aufgenommen werden? 
Ich hoffe natürlich sehr, dass die 
Nachricht positiv in der Ge-
meinde aufgenommen wird. 
Die Ukrainer stehen uns kultu-
rell so nahe, und vor allem die 
humanitäre Krise in Europa ist 
so nah mit Millionen von Flücht -
lingen, dass wir humanitäre Hil-
fe leisten sollten, wenn es eine 
Möglichkeit dazu gibt. Und die 
schöne Immobilie «Meierhof» 
ist sicher eine solche gute Mög-
lichkeit mit seinen Hotelzim-
mern, wo sich Menschen – da 
bin ich mir sicher – trotz der tra-
gischen Umstände ihrer Flucht 
wohl fühlen können.  

Die Vertriebenen werden ein 
Jahr lang im «Meierhof» 
untergebracht. Was geschieht 

mit dem Traditionshaus 
sowie dem Areal mit seinen 
3600 Quadratmetern und 
drei Gebäuden danach? 
Es gibt erste Pläne für die Zeit 
danach, allerdings sind diese 
noch nicht spruchreif. Wir ha-
ben aber nach heutigem Stand 
nicht vor, dass im «Meierhof» 
nach dieser Zeit wieder ein Ho-
tel- oder Gastronomiebetrieb 
entstehen soll.  

Interview: Dorothea Alber

Die Regierung mietet das Hotel Meierhof, um die Unterbringung von 
Flüchtlingen aus der Ukraine langfristig zu lösen. Bild: T. Schnalzger

Silke Grosso-Kindle 
Eigentümerin Meierhof, Triesen 
 

«Ich bin dankbar  
für die sehr gute  
Zusammenarbeit mit 
der Flüchtlingshilfe.»

Der VMR und die OSKJ setzen sich für eine fair bezahlte Elternzeit ein und eine Neuregelung der Finanzierung  
des Krankengeldes bei Mutterschaft.
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Kindschaftsrecht	in	Familienstreitigkeiten	

Wenn sich rechtliche Verfahren zu Obsorge, Unterhalt und Besuchsrecht sehr lange hin-
ziehen, geht dies häufig mit einer Verhärtung der Fronten einher und kann bei Kindern 
zu einem quälenden Loyalitätskonflikt und zur Entfremdung vom nicht-betreuenden El-
ternteil führen. Dadurch werden die Rechte des Kindes auf regelmässigen Kontakt mit 
beiden Eltern und auf seelische Gesundheit verletzt. Aufgrund der heute in Liechtenstein 
praktizierten Umsetzung des Kindschaftsrechts gibt es keine wirksame Handhabe, die 
Situation der betroffenen Kinder zu verbessern. Um der Eskalation von Konflikten vor-
beugen zu können, müssen zusätzliche Massnahmen und Angebote geschaffen werden. 

Im Berichtsjahr setzte die Arbeitsgruppe zur Evaluation des Kindschaftsrechts (AG Ob-
sorge) ihre Tätigkeit fort. Die AG Obsorge setzt sich aus Vertreter:innen folgender Ins-
titutionen zusammen: Kinder- und Jugenddienst im ASD, Rechtsanwaltskammer, Eltern 
Kind Forum, infra, Verein für Männerfragen, Sozialpädagogische Dienste VBW, Verein für 
Mediation, Berufsverband der Psychologen. Die Arbeitsgruppe wird koordiniert durch 
die OSKJ und beraten und begleitet durch das Pflegschaftsgericht. Im Rahmen von sechs 
Empfehlungen formulierte die Arbeitsgruppe Vorschläge für Gesetzesänderungen sowie 
strukturelle Verbesserungen bei der Obsorge zuhanden der Regierung. Die Empfehlun-
gen wurden dem Gesellschaftsministerium und dem Ministerium für Justiz präsentiert. 
Sie enthalten die Einführung einer verpflichtenden Elternberatung im Vorfeld der ge-
richtlichen Trennung/Scheidung sowie einer bei Bedarf angeordneten Elternberatung 
im Laufe des Verfahrens, die Aufstockung der personellen Ressourcen im Kinder- und 
Jugenddienst des ASD; die Vereinfachung des Prozesses zur Obsorgeregelung für nicht 
verheiratete Paare, die Gleichbehandlung von verheirateten und unverheirateten Allein-
erziehenden bei der Auszahlung der Beilagen, die Einführung eines Kinderbeistandes, 
der in besonders belastenden Verfahren die Interessen des Kindes vertritt sowie die 
Gleichbehandlung von gemeinsam obsorgeberechtigten getrennt lebenden Eltern bei 
der schulischen Kommunikation.

Zehn	Jahre	Kinderlobby	Liechtenstein	

Am 20. November 2011 realisierten neun Organisationen gemeinsam eine Veranstaltung 
zum Tag der Kinderrechte. Die positiven Erfahrungen in der Zusammenarbeit und das 
Bedürfnis nach besserem Austausch führte 2012 zur Gründung der Kinderlobby Liech-
tenstein. Seit ihrer Gründung wird die Kinderlobby von der OSKJ koordiniert und organi-
siert. Das Netzwerk sieht sich als Interessensvertretung von Kindern und Jugendlichen in 
Liechtenstein. Als Ziele wurden die Schaffung von verbesserten Bedingungen für Kinder 
und Jugendliche in sozialen, gesellschaftlichen und kulturellen Belangen sowie das Be-
kanntmachen der Kinderrechte definiert. Durch gemeinsames Auftreten sollen die An-
liegen von jungen Menschen mehr Gewicht erhalten. Heute gehören der Kinderlobby 28 
Organisationen an.

Mittels ihrer Aktionen und Veranstaltungen hat die Kinderlobby in den letzten zehn Jah-
ren eine breite Öffentlichkeit für die Kinderrechte sensibilisiert. Zum Zehn-Jahre-Jubilä-
um publizierte die OSKJ das Magazin «10 Jahre Kinderlobby» mit einem Rückblick auf die 
Aktivitäten der Kinderlobby seit ihrer Gründung. Das Magazin ist auf der www.oskj.li zu 
finden und berichtet u. a. über die Jahresthemen 2012–2022 der Kinderlobby Liechten-
stein:
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2012 Deine Freundschaften – Recht auf Freizeit und Spiel
2013 Mein Recht auf Familie
2014 Kinder haben ein Recht auf Bewegung und Raum 
2015 Kinder haben ein Recht auf Kunst & Kultur
2016 Mein Recht auf Schutz vor Gewalt und Missbrauch
2017 Fremd sein, dazugehören 
2018 Mein Recht auf Mitwirkung
2019 Kinder haben ein Recht auf gesunde Entwicklung
2020 Ist Kreativität mittelwichtig? – Recht auf Teilhabe an Kunst & Kultur
2021 Kampagne Gewalt-FREI erziehen
2022 Kampagne Gewalt-FREI erziehen

Oben: 
Die Anzahl der Mitgliedsorganisationen 
der Kinderlobby Liechtenstein ist  
von ursprünglich neun im Jahr 2011 
auf mittlerweile 28 angewachsen. 

Links: 
Zum zehnjährigen Bestehen der 
Kinderlobby publizierte die OSKJ 
eine Jubiläumsbroschüre.
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Menschen mit Behinderungen

Gesetzliche	Grundlagen	der	Behindertenpolitik

Im Unterschied zu Deutschland, Österreich und der Schweiz ist die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen in Liechtenstein nicht explizit auf Verfassungsebene ge-
regelt. Das Behindertengleichstellungsgesetz vom 25. Oktober 2006 und die Behinder-
tengleichstellungsverordnung bilden die rechtliche Grundlage für die Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen. Das Gesetz über die Invalidenversicherung von 1965 be-
stimmt Massnahmen zur beruflichen Eingliederung (subventionierte Arbeitsversuche; 
Lohnzuschüsse an Betriebe, welche Behinderte beschäftigen usw.). Im Schulgesetz und 
in der Verordnung über die besonderen schulischen Massnahmen werden bildungsbezo-
gene Massnahmen für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen geregelt.

Der Liechtensteiner Behinderten-Verband (LBV) und das Heilpädagogische Zentrum sind 
zwei vom Staat wesentlich mitfinanzierte und per Leistungsauftrag definierte Dienstleis-
tungsunternehmen für Menschen mit Behinderungen. Auch der Sachwalterverein und 
der Verein für Betreutes Wohnen sind über Leistungsvereinbarungen für gewisse staat-
liche Aufgaben mandatiert und erhalten institutionelle Beiträge vom Staat. Im Netzwerk 
«sichtwechsel» sind zivilgesellschaftliche Organisationen zur Vertretung der Interessen 
von Menschen mit Behinderungen untereinander und mit den Behörden vernetzt. Die 
Fachstelle für Chancengleichheit im Amt für Soziale Dienste hat den Auftrag, die Chan-
cengleichheit auch für Menschen mit Behinderungen umzusetzen.

Statistische	Daten	zu	Menschen	mit	Behinderungen

In Liechtenstein fehlen statistische Daten zu Menschen mit Behinderungen und Themen, 
welche Menschen mit Behinderungen betreffen. Der Behinderten-Verband fordert, dass 
entsprechende Daten barrierefrei erhoben, veröffentlicht und zugänglich gemacht wer-
den und international vergleichbar sind. Dabei gelte es, einen Weg zu finden, um aggre-
gierte Daten zu erheben und gleichzeitig den Personenschutz zu gewährleisten. 

UNO-Behindertenrechtskonvention

Die UNO-Behindertenrechtskonvention wurde im September 2020 von Liechtenstein 
unterzeichnet. Die Vernehmlassung zu den Gesetzesanpassungen für die geplante Ra-
tifikation Liechtensteins wurde Ende November 2022 abgeschlossen. Eine Ratifikation 
wird für 2023 erwartet. Die Ratifikation der Konvention wurde schon seit Jahren von 
verschiedenen Menschenrechtsausschüssen gefordert. Zudem fördert die Ratifikation 
die Umsetzung zahlreicher nachhaltiger Entwicklungsziele (SDGs) wie beispielsweise in-
klusive Bildung, Gesundheit und Wohlergehen, menschenwürdige Arbeit für alle, inklu-
sive Gestaltung von Städten und Siedlungen oder generell inklusive Gesellschaften. Die 
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Konvention ist ein visionäres Instrument, welches die Menschenrechte von Personen mit 
Behinderungen wesentlich stärkt und die Gesellschaft in der Wahrnehmung von Behin-
derung grundlegend verändern und nachhaltig ausgestalten soll. 

Für die innerstaatliche Umsetzung der Behindertenrechtskonvention muss ein staatli-
cher Koordinationsmechanismus geschaffen und eine staatliche Anlaufstelle (Focal 
Point) benannt werden. Gemäss Gesetzesentwurf soll der Koordinierungsmechanismus 
beim Liechtensteiner Behinderten-Verband und die Anlaufstelle beim Fachbereich Chan-
cengleichheit im Amt für Soziale Dienste angesiedelt werden. Für die Überwachung der 
Umsetzung soll gemäss Gesetzesentwurf der VMR als unabhängige Monitoringstelle be-
nannt werden. 

Der VMR beteiligte sich an der Vernehmlassung und forderte neben gesetzlichen An-
passungen im VMRG zusätzliche Ressourcen für den Fachbereich für Chancengleichheit, 
den Liechtensteiner Behinderten-Verband und den VMR. Alle drei Institutionen werden 
durch die Ratifikation mit zusätzlichen Mandaten befasst. Ohne zusätzliche Ressourcen 
können die Verpflichtungen, welche durch die Konvention für Liechtenstein entstehen, 
nicht erfüllt und die Behindertenrechte in Liechtenstein nicht auf das von der Konven-
tion vorgeschriebene Niveau angehoben werden. Auch die Berichterstattungspflichten, 
welche durch das Amt für Auswärtige Angelegenheiten koordiniert werden, nehmen mit 
der Ratifikation zu. Das Amt ist wegen von Kapazitätsmangels bereits mit bestehenden 
Berichterstattungen in Verzug, sodass weitere Berichterstattungen ohne zusätzliche Res-
sourcen nicht zeitgerecht realisiert werden können.

Gemeinsam mit dem Fachbereich für Chancengleichheit und dem Liechtensteinischen Behindertenverband 
lancierte der VMR eine Medienkampagne zur UN-Behindertenrechtskonvention.

PUBLIREPORTAGE

Wer informiert ist, kann Rechte einfordern 
Liechtenstein steht vor dem Beitritt zur UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Der barrierefreie Zugang zu Information  
gehört zu den wichtigsten Punkten darin mit dem Ziel, die Rechte und die Inklusion von Menschen mit Behinderungen zu stärken. 

«Die Landesbibliothek ist offen 
für die ganze Bevölkerung», so 
Landesbibliothekar Wilfried 
Oehry. Zu dieser Offenheit ge-
höre, dass die Landesbibliothek 
auch Angebote für Menschen 
mit Behinderungen zur Verfü-
gung stelle. Ganz im Sinne von 
Art. 21 der UN-BRK, der einen 
freien Zugang zu Information 
vorsieht. 

So finden Menschen mit 
Sehbehinderungen Hörbücher, 
E-Books mit anpassbarer 
Schrift und Grossdruck-Bücher. 
Gehörlose können Filme mit 
Untertiteln für Hörbehinderte 
ausleihen. Für Menschen mit 
Lesebehinderungen hat die 
Landesbibliothek Bücher in 
Leichter Sprache wie Easy 
Books oder Easy Readers im 
Angebot, um einige Beispiele 
zu nennen. 

Einerseits will Liechtenstein 
durch die Umsetzung der  
UN-BRK inklusiver werden. 
Andererseits ist es ein kleines 
Land. Wie navigiert die Lan-
desbibliothek den Zwiespalt, 
für alle da zu sein, während für 
manche Angebote nur sehr we-
nige Nutzende vorhanden sind? 
Der Leiter der Landesbibliothek 
sieht hier eine Stärke von Bi-
bliotheken: «Viele Bibliotheks-

medien oder Aufenthaltsange-
bote können von Menschen mit 
und ohne Behinderungen ge-
nutzt werden. Bibliotheken ver-
binden Menschen.»  

Art. 30 der UN-BRK besagt un-
ter anderem, dass der Zugang 
zu kulturellem Material in zu-
gänglichen Formaten sicherge-
stellt werden muss. Ein Beispiel 

dafür sind Bücher in Braille-
Schrift, welche die Landesbi-
bliothek nicht führt. Diese kann 
die Landesbibliothek jedoch 
über Fernleihe beziehen und in 

Vaduz bereitstellen. In gewisser 
Hinsicht ist der barrierefreie 
Zugang zu Information einer 
der wichtigsten Artikel der UN-
BRK. Wer nicht informiert ist 
über Rechte, Angebote und 
Möglichkeiten, kann sie nicht 
einfordern oder in Anspruch 
nehmen. 

Erst kürzlich wurde das 
Liechtensteiner Behinderten-
gleichstellungsgesetz diesbe-
züglich angepasst. Die Ergän-
zung bedeutet, dass zukünftig 
alle Websites und mobilen An-
wendungen der Verwaltung auf 
Gemeinde- und Landesebene 
sowie verwaltungsnaher Stellen 
barrierefrei bzw. barrierefreier 
zugänglich sind.  

In welchem Bereich liegt für 
die Landesbibliothek noch un-
ausgeschöpftes Potenzial? Wil-
fried Oehry räumt ein: «Wir 
können sicher noch stärker auf 
unsere Angebote für Menschen 
mit Behinderungen aufmerk-
sam machen.» Neben der Me-
dienausleihe sei die Landesbi-
bliothek ein Aufenthalts- und 
Lernort für alle. (pd) 
 

Hinweis 
Liechtenstein möchte der UN-
Behindertenrechtskonvention 

beitreten. Die Konvention hat 
zum Ziel, die Rechte und die In-
klusion von Menschen mit Be-
hinderungen zu stärken. Der 
Liechtensteinische Behinder-
ten-Verband, der Fachbereich 
Chancengleichheit des ASD 
und der Verein für Menschen-
rechte machen mit dieser Serie 
auf die Bedeutung der Konven-
tion aufmerksam.

Die Liechtensteinische Landesbibliothek bietet einige Angebote für Menschen mit Behinderung, 
darunter Hörbücher, E-Books oder Grossdruck-Bücher. Bild: pd

Kein Vaduz Light Festival 2023 
Grund für die Absage ist die Diskussion rund um die Energiekrise und die damit verbundenen Sparmassnahmen.  

Julia Kaufmann 
 
Wie es in einer Mitteilung sei-
tens der Festivalleitung heisst, 
taten sich die Organisatoren 
mit dem Entscheid schwer, da 
die Planungen für das zweite 
Lichtfestival im Vaduzer 
Städtle schon seit Monaten lau-
fen würden. Die Absage, die in 
Absprache mit der Gemeinde 
Vaduz als Kooperationspartner 
erfolgt ist, sei vor allem «ein 
Symbol der Solidarität gegen-
über den Einwohnerinnen und 
Einwohnern». Diese Symbolik 
sei der Festivalleitung wichtig, 
wie Romy Abbrederis vom Ver-
ein Sensor erklärt: «Wir sind 
ein Festival für Liechtensteiner 
und wollen auch solidarisch ge-
genüber unseren Mitbürgern 
sein.» 

Geplant war, dass das 
Vaduz Light Festival 2023 ei-
nen Fokus auf Energie und 

Nachhaltigkeit setzt. Diese 
Themenschwerpunkte sollen 
nun im Jahr 2024 umgesetzt 
werden. «Die Energienutzung 
wird das grosse Thema der Zu-
kunft sein», ist sich die Festi-
valleitung sicher. Deshalb wer-
de das Vaduz Light Festival ge-
meinsam mit Künstlerinnen 
und Künstlern weite res Opti-
mierungspotenzial anstreben, 
um die Nutzung von Strom wei-
ter zu verringern. 

Im Januar 2022 zum  
ersten Mal durchgeführt 
Der Verein Sensor – allen voran 
Romy Abbrederis und Leon 
Boch – hat erst im vergangenen 
Januar die erste Ausgabe des Va-
duz Light Festivals auf die Beine 
gestellt. An insgesamt zehn Ta-
gen präsentierten regionale und 
internationale Künstlerinnen 
und Künstler ihre Kreationen 
auf einem illuminierten Rund-

gang durch das Vaduzer Städtle. 
Der Auftakt war ein Erfolg und 

stiess auf Anklang bei den Besu-
cherinnen und Besuchern. Nun 

muss das Lichtfestival in Vaduz 
aber eine Pause einlegen. 

Das Vaduz Light Festival wurde Anfang 2022 erstmals durchgeführt. Bild: Tatjana Schnalzger (28.1.2022)

St. Galler Wanderwege 
Natur erleben 

Der Verein St. Galler Wander-
wege organisiert am Sonntag, 
16. Oktober, eine Tageswande-
rung fast ausschliesslich über 
Naturwege. Treffpunkt ist um 9 
Uhr beim Bahnhof in Gossau. 
Die Wanderung ist 13,5 km 
lang. Wanderzeit 4,5 Stunden. 
Der Aufstieg beträgt 614 m und 
der Abstieg 460 m. Verpfle-
gung aus dem Rucksack oder in 
Gaststätten. Wanderleiterin ist 
Anita Schmid, Tel. 079 404 57 27 
oder E-Mail anitaschmid@blue 
win.ch. Anmeldung bis Don-
nerstag, 13. Oktober. 

Herbstliche Gamserwälder 
Am 25. Oktober findet dann eine 
Wanderung durch die Wälder in 
Gams statt (9 km). Treffpunkt ist 
um 13.45 Uhr bei der Postauto-
haltestelle Zollhaus Gams. Das 
Ziel ist Gams. Die Wanderzeit 
beträgt rund 2,5 Stunden. Auf-
stieg 310 m und Abstieg 510 m. 
Wanderleiter ist Paul Knupp, 
Tel. 079 223 73 61 oder knupp 
haslen@bluewin.ch. (pd)
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Barrierefreier	Zugang	zu	Informationen

Wichtigstes Prinzip der UNO-Behindertenrechtskonvention ist die Inklusion von Men-
schen mit Behinderungen in alle Bereiche der Gesellschaft. Um eine Inklusion in Gang 
setzen zu können, ist der barrierefreie Zugang zu Informationen elementar. Der Behin-
derten-Verband schreibt im Beitrag zur Vernehmlassung über die Ratifikation der Konven-
tion, dass ein barrierefreier(er) Zugang nicht nur über technische und gestalterische An-
passungen erfolgen kann, sondern auch die Verständlichkeit des Inhalts umfassen muss.

Am 11. März 2022 trat die Revision des Behindertengleichstellungsgesetzes in Kraft, mit 
welchem nach Vorgabe der EU-Richtlinie 2016/2102 der barrierefreie Zugang zu den 
Webseiten und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen geregelt wird. Alle Websei-
ten und mobilen Anwendungen von öffentlichen Stellen und Verwaltungen auf Landes- 
und auf Gemeindeebene müssen so ausgestaltet werden, dass sie auch für Menschen 
mit Behinderungen «wahrnehmbar, bedienbar und verständlich» sind. Zudem muss die 
Barrierefreiheit laufend überwacht werden. Die öffentlichen Stellen und Verwaltungen 
müssen eine Erklärung zur Barrierefreiheit abgeben und über ihre Umsetzung alle drei 
Jahre öffentlich Bericht erstatten.

Stimm-	und	Wahlrecht	von	Menschen	mit	Behinderungen	

Mit der Ratifikation der UNO-Behindertenkonvention verpflichten sich die Vertragsstaa-
ten in Artikel 29 der Konvention, Menschen mit Behinderungen die politischen Rechte 
zu garantieren. Die Staaten müssen sicherstellen, dass Menschen mit Behinderungen 
gleichberechtigt mit anderen am politischen und öffentlichen Leben teilhaben können, 
d. h. wählen können und gewählt werden können. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention fordert unter anderem die politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen.

PUBLIREPORTAGE

Barrierefreies Wahlrecht für Menschen mit Behinderungen 
Liechtenstein steht vor dem Beitritt zur UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Art. 29 verpflichtet die Vertragsstaaten, die  
politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu gewährleisten. Wie weit ist man damit heute? 

Alle sollen wählen und abstim-
men können. Was einfach 
klingt, ist nicht selbstverständ-
lich. Art. 29 der UN-BRK ver-
deutlicht, was alles in Betracht 
gezogen werden muss: «Wahl-
verfahren, -einrichtungen und  
-materialien müssen geeignet, 
barrierefrei und leicht ver-
ständlich sein, damit Menschen 
mit Behinderungen gleichbe-
rechtigt ihr Wahlrecht geltend 
machen können.» Könnten 
Menschen mit Behinderung ihr 
Stimm- und Wahlrecht an einen 
Stellvertreter abgeben? Josef 
Thaler vom Sachwalterverein 
Liechtenstein – die Sachwalter-
schaft ist das, was man früher 
Vormundschaft nannte – ver-
neint: «Eine Sachwalterschaft 
bedeutet nie eine Vertretung 
bei Wahlen oder Abstimmun-
gen. Das Wahlrecht ist ein so -
genanntes höchstpersönliches 
Recht und kann nicht ersetzt 
werden.» Es erscheint ihm je-
doch problematisch, dass das 
Wahlrecht im Zuge eines Sach-
walterschaftsverfahrens ab -
erkannt werden kann.  

Die Praxis, Menschen mit 
schweren Behinderungen das 
Wahlrecht zu entziehen, kennt 
man auch im benachbarten 
Ausland: In der Schweiz geht 
man davon aus, dass über 

60 000 Menschen ihr Stimm- 
und Wahlrecht nicht ausführen 
dürfen, weil sie unter umfas-
sendem Beistand stehen. Eine 
Ausnahme ist der Kanton Genf: 

2020 stimmten 75 Prozent der 
Kantonsbevölkerung dafür, 
dass diese Menschen ihre poli-
tischen Rechte erhalten. Auch 
im deutschen Bundesland 

Nordrhein-Westfalen dürfen 
alle abstimmen.  

Aufgrund des oben genann-
ten höchstpersönlichen Rechts 
ist es von besonderer Wichtig-

keit, dass Barrieren beim Wäh-
len für verschiedene Arten von 
Beeinträchtigungen und Behin-
derungen abgebaut werden.  

In Liechtenstein wählen die 
meisten Menschen per Brief. 
Auch der Zugang zu den Urnen 
ist barrierefrei gestaltet. Inso-
fern sind zumindest räumliche 
Barrieren kein weiteres Thema. 
Aber wie steht es um andere 
Barrieren? Menschen mit einer 
schweren Sehbehinderung 
etwa sind auf eine Hilfsperson 
angewiesen, was Manipulation 
zur Folge haben könnte. In der 
Schweiz läuft nun eine Motion 
für den Einsatz spezieller 
Schablonen, damit diese Men-
schen selbstständig wählen und 
abstimmen können. Was Men-
schen mit Sehbehinderung 
oder anderen körperlichen Be-
hinderungen zudem das eigen-
ständige Wählen ermöglichen 
würde, wäre die Möglichkeit, 
online abzustimmen und zu 
wählen.  

Christine Schädler, Ge-
schäftsführerin des Behinder-
tenverbands Liechtenstein, er-
gänzt in Sinne von Art. 29 der 
UN-BRK: «Genau so wichtig 
wäre es, die Wahlunterlagen so 
zu konzipieren und zu texten, 
dass sie von allen Menschen 
verstanden werden. Oft sind sie 

noch viel zu kompliziert und da-
mit nicht inklusiv.» 

 
von Gabriella Alvarez-Hummel 

Hinweis 
Die UN-Behindertenrechtskon-
vention hat das Ziel, die Rechte 
und die Inklusion von Menschen 
mit Behinderungen zu stärken. 
In Liechtenstein läuft der Ratifi-
zierungsprozess. Der LBV, der 
Fachbereich Chancengleichheit 
des ASD und der VMR machen 
mit dieser Serie auf die Bedeu-
tung der UN-BRK aufmerksam.

So sehen Wahlhilfen in Brailleschrift aus. In Liechtenstein gibt es diese Möglichkeit noch nicht. Bild: pd

Zu Fuss und mit dem Rad bis nach L. A. 
Den Schulweg zu Fuss oder mit dem Rad zurückzulegen, ist sinnvoll und macht Spass. So das Fazit der Schülerinnen und Schüler der Schaaner 
Unter- und Mittelstufe nach Ende des diesjährigen Schulweg-Wettbewerbs. Gemeinsam haben sie gut 10 297 km ohne Eltern-Taxi gemeistert. 

Bereits seit vielen Jahren stösst 
die Aktion «Schaafüassler» in 
der Schaaner Basisstufe auf 
grossen Anklang. Um auch äl -
tere Kinder zu motivieren, den 
Schulweg selbstständig zu Fuss 
oder mit dem Rad zurückzule-
gen, hat die Kommission Schul-
wegsicherung den Wettbewerb 
in diesem Jahr zum ersten Mal 
auf die Unter- und Mittelstufe 
ausgeweitet und in ein übergrei-
fendes Konzept integriert. Die-
ses Konzept enthält auch Unter-

richtslektionen, in denen das 
Thema Schulweg von verschie-
denen Blickwinkeln her be-
leuchtet wird. So haben sich die 
Kinder vom 5. bis 30. September 
intensiv mit der Thematik ausei-
nandergesetzt, wobei sie natür-
lich insbesondere der Wettbe-
werbsgedanke anspornte. 

Siegerklasse schaffte  
es allein bis Dublin 
Am vergangenen Freitag war es 
endlich so weit: Im Rahmen ei-

nes Abschlussevents fand die 
mit Spannung erwartete Sieger-
ehrung statt. Der Preis für die 
Klasse mit den Kindern, die am 
meisten Schulwege zu Fuss 
oder mit dem Rad zurückgelegt 
haben, ging an die «Mittelstu-
fe d». 88 Prozent der Schulwege 
meisterten die Schülerinnen 
und Schüler selbstständig. Den 
Preis für die Klasse, die zusam-
men am weitesten gelaufen ist, 
durfte die «Unterstufe a» ent-
gegennehmen. Deren Kinder 

sammelten stolze 1352 Kilome-
ter. Eine Distanz, die länger ist 
als diejenige von Schaan nach 
Dublin. Beide Gewinnerklassen 
werden nächsten Frühling mit 
einem speziellen Ausflug be-
lohnt. Wohin die Reise geht, 
dürfen die Kinder im Klassenrat 
selbst entscheiden. Das Budget 
dafür stellt die Kommission 
Schulwegsicherung. 

«Wir sind begeistert vom 
Engagement der Kinder und 
den tollen Resultaten», sagt 

Kommissionsvorsitzende Ca-
roline Riegler. «Von den 211 
Kindern in der Unter- und Mit-
telstufe haben fast alle mitge-
macht – konkret 204 Schülerin-
nen und Schüler.» Mithilfe ei-
ner extra dafür eingerichteten 
Plattform, auf der alle Schul-
wege hinterlegt sind, konnte 
ermittelt werden, dass in der 
Wettbewerbszeit von den mög-
lichen 13 688 Wegen 10 569 zu 
Fuss oder mit dem Rad zurück-
gelegt wurden. «Natürlich hof-

fen wir, dass die Kinder ihre Mo-
tivation nach dem Wettbewerb 
beibehalten», ergänzt Riegler. 
«Denn Bewegung an der fri-
schen Luft ist nicht nur gesund, 
der Schulweg bietet auch die 
Möglichkeit, gemeinsam Neues 
zu entdecken. Und nicht zuletzt 
lernen die Kinder durch die 
selbstständige Bewältigung des 
Schulwegs, sich sicherer im 
Strassenverkehr zu bewegen.» 
In diesem Sinne: Weiter so! 
 Jeder Schritt zählt! (pd)

«Wir sind begeistert vom Engagement der Kinder», so die Kommissionsvorsitzende Caroline Riegler. Die Siegerklassen 1 (oben) und 2 (unten). Bilder: Brigitt Risch
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In Liechtenstein werden Personen, die unter Sachwalterschaft gestellt werden, häufig 
auch ihres Stimmrechts enthoben, da in der Praxis gleichzeitig mit dem Sachwalter-
schaftsverfahren auch ein Verfahren zur Prüfung des Ausschlusses vom Stimmrecht ge-
mäss Art. 2 Abs. 1 des Volksrechtegesetzes (VRG) geführt wird. Im dazu erstellten Gut-
achten wird die Frage gestellt, ob die betroffene Person fähig ist, «bei Abstimmungen 
und Wahlen die Wirkungen der Stimmabgabe zu beurteilen oder gemäss der richtigen 
Erkenntnis zu handeln». Meistens wird das Ergebnis der Prüfung nicht begründet oder 
erläutert. Es sind auch keine Kriterien festgelegt, nach welchen der Ausschluss vom 
Stimmrecht beurteilt wird. Damit werden Personen, die unter Sachwalterschaft stehen, 
gegenüber Personen ohne Sachwalterschaft diskriminiert. Der Ausschluss vom Stimm-
recht ist generell als nicht vereinbar mit der Konvention zu sehen.
 

Öffentlichkeitsarbeit	

Zur besseren Bekanntmachung der Behindertenrechtskonvention führte der VMR im 
Frühling zusammen mit dem Liechtensteiner Behinderten-Verband und dem Fachbereich 
für Chancengleichheit eine Zeitungsserie über die Artikel der UNO-Behindertenrechts-
konvention zu Information, Bildung, Arbeit, Kultur, Mobilität und politischer Partizipation 
durch. Zum Abschluss der Sensibilisierungskampagne organisierte der Fachbereich Chan-
cengleichheit einen Radiotag mit Beiträgen zur Konvention anlässlich des Internationa-
len Tags der Menschen mit Behinderungen am 3. Dezember 2022.
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Gleichstellung von Frau und Mann

Gleichstellungspolitik

Das Gesetz vom 10. März 1999 über die Gleichstellung von Frau und Mann (Gleichstellungs-
gesetz) fördert die Gleichstellung von Frau und Mann sowohl in der Arbeitswelt als auch 
beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. Dabei gilt insbe-
sondere das Gebot der Nichtdiskriminierung aufgrund des Geschlechts. Der UNO-Ausschuss 
unter der Frauenrechtskonvention CEDAW empfahl Liechtenstein im Jahr 2018 dringlich 
die Entwicklung einer umfassenden Geschlechtergleichstellungspolitik und -strategie für 
alle Politikbereiche. 2021, drei Jahre nach der dringlichen Empfehlung des CEDAW-Aus-
schusses, stellte die Regierung die partizipative Erarbeitung einer Geschlechtergleichstel-
lungsstrategie in Aussicht. Der Fachbereich für Chancengleichheit nahm dieses Vorhaben 
2022 in seinen Massnahmenkatalog auf. Aufgrund anderer dringlicher Aufgaben des Fach-
bereichs Chancengleichheit hat sich die Vorbereitung des Strategieprozesses verzögert. 
Damit bleibt die genannte CEDAW-Empfehlung nach wie vor bestehen und die langjährige 
Forderung verschiedener im Gleichstellungsbereich tätigen Organisationen wurde im Be-
richtsjahr noch nicht erfüllt. 2023 wird die nächste Berichterstattung an den UNO-Ausschuss  
CEDAW fällig.

Der VMR, das Frauennetz und der Verein für Männerfragen stufen die Erarbeitung einer 
integrierten Geschlechtergleichheitsstrategie als elementar für alle Aktivitäten im Be-
reich der Gleichstellung und des Gewaltschutzes ein. Mit einer Gleichstellungsstrategie 
unter staatlicher Koordination können Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen 
ihre Anstrengungen für die Gleichstellung auf gemeinsame Ziele ausrichten und koordi-
nierte Massnahmen mit weitreichender Wirksamkeit ergreifen. 

Zentraler Inhalt der Strategie sollte sein, dem 2021 vom Amt für Statistik überarbeiteten 
Indikatorensystem zur Gleichstellung von Mann und Frau strategische Zielvorgaben zu 
geben. Die 32 Indikatoren machen die Lücken in der Gleichstellung in fünf thematisierten 
Lebensbereichen messbar. Wie im Schlussbericht des Amts für Statistik dargelegt wird, 
bleibt jedoch unbeantwortet, ob sich die Gleichstellung von Mann und Frau in Liechten-
stein insgesamt verbessert oder verschlechtert, da eine aussagekräftige Bewertung der 
Entwicklung nur vorgenommen werden kann, wenn für alle Indikatoren sowohl ein Ziel-
wert als auch ein Zieldatum festgelegt ist, zu dem der Zielwert erreicht werden soll. Diese 
Ziele müssen durch die Gleichstellungsstrategie vorgegeben werden. 

Nach Ansicht des VMR sollte die Strategie darauf ausgerichtet werden, die Ursachen für 
die bestehenden Ungleichheiten zu eruieren und Massnahmen zu ihrer Beseitigung zu 
erarbeiten. Zudem sollte die Strategie nicht ausschliesslich auf das binäre Geschlechts-
modell ausgerichtet werden, sondern nach Möglichkeit auch LGBTIQA+-Aspekte berück-
sichtigen. Für die Umsetzung der Strategie sind ausreichend finanzielle und personelle 
Ressourcen und eine hauptverantwortliche Ansprechperson innerhalb des Ministeriums 
für Gesellschaft bzw. der Fachstelle für Chancengleichheit vorzusehen. 
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Vereinbarkeit	von	Familie	und	Erwerb	

Die bessere Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätigkeit ist ein zentrales gesellschafts-, 
familien- und gleichstellungspolitisches Thema. Die Förderung der Vereinbarkeit wird im 
Regierungsprogramm 2021–2025 als wichtiges Anliegen betont. Gemäss Auswertung 
der Nachhaltigkeitsindikatoren des Amts für Statistik vom 1. Juli 2022 haben sich die 
Lohnunterschiede zwischen Frauen und Männern verringert und der Frauenanteil in lei-
tenden Positionen der Wirtschaft erhöht. Andererseits bleibt die Care-Arbeit nach wie 
vor klar in Frauenhand. 

Anlässlich des Tags der Frau am 8. März organisierte der Fachbereich für Chancengleich-
heit zusammen mit dem Literaturhaus und dem Skino die Veranstaltung «Frauen- und 
Männersache – Gleichstellung geht uns alle an», an welcher über die Rolle von Männern 
in der Gleichstellung, zur «HeForShe»-Kampagne von UN-Women und zu Rollenvertei-
lung in modernen Familien diskutiert wurde. Im Anschluss wurde der Schweizer Doku-
mentarfilm «Von der Rolle» gezeigt. Wie in den vergangenen Jahren organisierte der 
Fachbereich auch dieses Jahr wiederum die interaktive Schul-Wanderausstellung «Rol-
lenbilder» mit sechs Workshops sowie den Nationalen Zukunftstag, der einen Seiten-
wechsel für Mädchen und Jungen und Einblicke in geschlechtsuntypische Berufsfelder 
ermöglicht. Schliesslich wurden zusammen mit dem Liechtensteinischen Olympischen 
Komitee vier Medienporträts zu Frauen im Sport veröffentlicht. Alle diese Aktivitäten 
haben zum Ziel, zu geschlechtsspezifischen Rollenbildern zu sensibilisieren.

Care-Arbeit	

Mit dem Begriff Care-Arbeit (weniger gebräuchlich «Haus- und Familienarbeit») werden 
Hausarbeiten wie Kochen, Putzen oder administrative Arbeiten sowie Betreuungsarbei-
ten für Kinder oder pflegebedürftige Erwachsene bezeichnet. Ein grosser Teil davon wird 
unbezahlt verrichtet. Im Auftrag der Schweizerischen Konferenz der Gleichstellungsbe-
auftragten führte die Hochschule Luzern 2021 eine repräsentative Onlinebefragung zur 
unbezahlten Care-Arbeit in der Schweiz durch. Die Schweizer Kantone Appenzell Aus-
serrhoden und St. Gallen beauftragten zudem die Erhebung eines «Care-Barometers» 
für die Ostschweiz. Die Ergebnisse der Studien wurden an der Ostschweizer Gleichstel-
lungskonferenz am 27. Oktober 2022 präsentiert. Die Studien kommen zum Schluss, dass 
es deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede gibt: Die Care-Arbeit wird vorwiegend 
und in einem mehr als angemessenen Teil von Frauen verrichtet, von welchen auch er-
wartet wird, die Erwerbsarbeit zugunsten der Care-Arbeit zu reduzieren. Die befragten 
Personen wünschten sich in erster Linie einen Lohn sowie die gesellschaftliche Anerken-
nung für die Care-Arbeit. 

In Liechtenstein gibt es weder statistischen Daten zur unbezahlten Arbeit im Allgemeinen 
noch zur Care-Arbeit im Speziellen. VMR, LANV und verschiedene Mitglieder des Frauen-
netzes setzen sich für eine wiederkehrende statistische Erhebung der unbezahlten Arbeit 
ein. Die Untersuchung des Verhältnisses zwischen Erwerbsarbeit und unbezahlter Arbeit 
und deren geschlechtsspezifische Aufteilung wären wichtige gleichstellungsrelevante 
Kennzahlen, die im Rahmen der angestrebten Gleichstellungsstrategie erfasst und über-
prüft werden müssten. Ergänzend dazu wäre es notwendig, mit einem liechtensteini-
schen Care-Barometer vergleichbare Daten zur Care-Arbeit zu erheben.
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Unbezahlte Arbeit

Haus- und Familienarbeit

Freiwilligenarbeit

Hausarbeiten  
(Mahlzeiten, Putzen, administrative Arbeiten, …)

Betreuungsarbeiten  
(Kinder, plfegebedürftige Erwachsene)

Institutionalisierte Freiwilligenarbeit  
(ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeiten)

Informelle Freiwilligenarbeit  
(Hilfeleistungen für Verwandte, Nachbarn, …)

Unbezahlte Arbeit umfasst viele Lebensbereiche.

Unbezahlte	Arbeit

Vor diesem Hintergrund fordern VMR und OSKJ im Rahmen der Vernehmlassung zur Ein-
führung der bezahlten Elternzeit, welche im Dezember 2022 lanciert wurde, eine Finan-
zierung der Pflegezeit. Zusätzlich zur bestehenden dreitägigen Lohnfortzahlung soll die 
fünftägige, unvergütete Pflegezeit zukünftig ebenfalls entschädigt werden. Zudem soll 
auf die Bedingung verzichtet werden, dass die zu pflegende Person im gleichen Haushalt 
leben muss. Ausserdem soll die Liste der Bezugsberechtigten auf Geschwister, nicht ein-
getragene Partner:innen und enge Vertraute erweitert bzw. zumindest eine Flexibilität 
bei der Definition von Bezugsberechtigten vorgesehen werden.
 

Bezahlte	Elternzeit	aus	Gleichstellungsperspektive	

Eine bezahlte Elternzeit ist ein zentrales Element für die gleichmässigere Verteilung der 
bezahlten und unbezahlten Arbeit auf beide Geschlechter und damit eine wichtige Vo-
raussetzung für Gleichberechtigung und Geschlechtergerechtigkeit. Im Dezember 2022 
wurde die Vernehmlassung zur Einführung der bezahlten Elternzeit in Liechtenstein 
lanciert. Die bezahlte Elternzeit muss in Liechtenstein aufgrund der Work-Life-Balance-
Richtlinie der EU von 2019 (EUR 2019/1158) eingeführt werden. Die Elternzeit ist ein zen-
trales Element für die gleichmässigere Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit 
auf beide Geschlechter und damit eine wichtige Voraussetzung für Gleichberechtigung 
und Geschlechtergerechtigkeit. 

Nach Ansicht von VMR und OSKJ erfüllt der Regierungsvorschlag die EU-Richtlinie hin-
sichtlich Ausgestaltung und Finanzierung nicht: Die Regierung schlägt vor, nur zwei Mo-
nate der insgesamt viermonatigen Elternzeit pro Elternteil zu entschädigen. Als Entschä-
digung werden 50 Prozent des durchschnittlich massgebenden Monatslohns vorgesehen, 
die bei der maximalen Altersrente von aktuell 2380 Franken plafoniert werden. Die EU-
Richtlinie schreibt eine Vergütung vor, welche einen angemessenen Lebensstandard ge-
währleistet und benachteiligte Eltern besonders berücksichtigt. Unter benachteiligte El-
tern fallen: alleinerziehende Elternteile, Adoptiveltern, Eltern mit Behinderungen, Eltern 
von Kindern mit Behinderungen oder einer chronischen Erkrankung sowie Eltern in einer 
besonderen Lage z. B. nach Mehrlings- oder Frühgeburt. Die von der Regierung vorgese-
hene Entschädigung der Elternzeit gleicht den Lohnausfall nicht annähernd aus. Daher 
ist sie diskriminierend für finanziell schwächere Familien, welche die bezahlte Elternzeit 
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Am ersten «Runden Tisch Gleichstellung» tauschten sich 17 Organisationen zur bezahlten Elternzeit aus.

nicht in Anspruch nehmen können. Dem Wunsch von 80 Prozent der Teilnehmenden der 
breit angelegten Familienumfrage von 2018 nach einer innerfamiliären Kinderbetreuung 
im ersten Lebensjahr des Kindes wird mit diesem Finanzierungsmodell nicht entspro-
chen. 

Zusätzlichen familien- und gleichstellungspolitischen Anliegen wie die Einführung einer 
bezahlten Stillzeit gemäss dem Schweizer Arbeitsgesetz, eine flexible Ausgestaltung der 
Arbeitszeiten für benachteiligte Eltern und eine bezahlte Freistellung für pflegende Ange-
hörige auch ausserhalb des gleichen Haushalts wird in der Vorlage der Regierung ebenfalls 
nicht entsprochen. VMR und OSKJ, zusammen mit elf weiteren nichtstaatlichen Organisa-
tionen, sprechen sich in der Vernehmlassung für eine bessere Ausgestaltung der Eltern-
zeit aus, die dem Anliegen der Familien in Liechtenstein nach innerfamiliärer Betreuung 
im ersten Lebensjahr sowie dem gleichstellungs- und gesellschaftlichen Anspruch einer 
gemeinsamen und flexiblen Verantwortlichkeit von Müttern und Vätern in Familie und 
Erwerb nachkommt (weitere Ausführungen im Kapitel Kinder und Familie S. 42). 

Im November fand der erste, vom VMR organisierte «Runde Tisch Gleichstellung» mit 
Vertreterinnen und Vertretern von 17 Nichtregierungsorganisationen statt. Der «Run-
de Tisch» entstand aus einer gemeinsamen Idee mit dem Frauennetz und dem Verein 
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für Männerfragen. Er soll jährlich als Informationsveranstaltung und Dialogplattform zu 
aktuellen Gleichstellungsthemen für Nichtregierungsorganisationen angeboten werden. 
Im Berichtsjahr widmete er sich der Einführung der bezahlten Elternzeit. Nach Inputre-
feraten von Vertreter:innen der Sophie-von-Liechtenstein-Stiftung, des Frauennetzes 
und des Vereins für Männerfragen informierten die IG Elternzeit und der LANV über ihre 
Vorstösse zur Umsetzung der bezahlten Elternzeit. In Workshops erarbeiteten die teil-
nehmenden Organisationen ihre Positionen zur bezahlten Elternzeit und bereiteten eine 
Inseratkampagne zum Thema vor. 

Ausgewogene	Vertretung	von	Frauen	und	Männern	in	der	Politik	

Das Frauennetz, ein Zusammenschluss von zwölf Frauenorganisationen, lancierte 2019 
das mehrjährige Projekt «Vielfalt in der Politik» (ViP). Schwerpunkte des Projekts sind 
Empowerment, Wahlprozess und politische Bildung von Frauen. Es hat zum Ziel, Prozes-
se zu entwickeln, die längerfristig zu einem ausgewogeneren Verhältnis von Frauen und 
Männern in politischen Gremien führen. Im Berichtsjahr konzentrierten sich die Aktivi-
täten von ViP auf Massnahmen zur Erhöhung des Frauenanteils bei den Gemeinderats-
wahlen 2023. In der aktuellen Mandatsperiode halten Frauen 41 Prozent der Gemeinde-
ratssitze. Wie das Wahlbarometer von ViP für die Gemeinderatswahlen 2023 feststellt, 
kandidieren insgesamt 158 Personen, davon sind 41 Prozent Frauen und 59 Prozent Män-
ner. Der Frauenanteil bei den Kandidierenden liegt damit um 4 Prozent höher als bei der 
letzten Gemeinderatswahl vor vier Jahren. Was die einzelnen Wahllisten angeht, stellt 
ViP ebenfalls einen positiven Trend fest: Elf Wahllisten weisen einen Frauenanteil von  
50 Prozent und darüber auf. Bei dreizehn Listen liegt der Anteil der Frauen tiefer. 

Geschlechtsspezifische	und	häusliche	Gewalt	

Die Auswertung der Nachhaltigkeitsindikatoren des Amts für Statistik per 1. Juli 2022 er-
gibt eine unveränderte Situation bei Gewaltdelikten. Im Berichtsjahr betreute das Frauen-
haus Liechtenstein 12 (Vorjahr: 10) Frauen und 15 (6) Kinder stationär wegen häuslicher 
Gewalt. Darüber hinaus wurden 25 (25) Fälle im Frauenhaus direkt und 58 (32) Fälle tele-
fonisch beraten. Bei der infra, Informations- und Beratungsstelle für Frauen, erfolgten 14 
(15) Kontaktnahmen aufgrund von Gewalt an Frauen, welche Handlungen körperlicher, 
sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt umfasst. Weitere 6 (17) Beratungen er-
folgten zu Mobbing, 6 (5) zu sexueller Belästigung und 4 (3) zu Stalking (beharrliche Verfol-
gung). Die Opferhilfe wies im Berichtsjahr insgesamt 42 (28) neue Beratungsfälle aus. 6 (8) 
Fälle betrafen häusliche Gewalt, davon 6 (7) in Partnerschaften. In 10 (5) Fällen ging es um 
sexuelle Gewalt, in weiteren 5 (2) Fällen um sexuelle Gewalt an Minderjährigen. In 14 (7) 
Fällen wurden Gewaltdelikte verübt, und in 6 (4) Fällen ging es um Drohungen oder Nöti-
gungen. Auch der Verein für Männerfragen führte Beratungen zu häuslicher Gewalt durch. 

Die 2019 errichtete Fachstelle Bedrohungsmanagement in der Landespolizei agiert als 
die polizeiinterne Koordinationsstelle zur häuslichen Gewalt. Ihr Mandat umfasst das 
Monitoring sowie statistische Erhebungen von polizeilichen Interventionen, interne Wei-
terbildung und Sensibilisierung zum Thema. Sie überprüft und begleitet eine adäquate 
Anwendung der polizeilichen Instrumente der Wegweisung und des Betretungsverbots 
(gemäss Art. 24 Best. g Polizeigesetz) bei häuslicher Gewalt und initiiert allfällige Re  fle-
xionsprozesse bei den amtshandelnden Polizist:innen. Bei insgesamt 22 (Vorjahr 23) 
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Fällen von häuslicher Gewalt wurden 6 (1) polizeiliche Wegweisungen und 9 (2) Betre-
tungsverbote ausgesprochen. Im Vergleich zum Vorjahr wurden diese polizeilichen Inst-
rumente damit signifikant häufiger angewendet.  

Am 17. Juni 2021 ratifizierte Liechtenstein das Übereinkommen des Europarats zur Ver-
hütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, kurz Istanbul-
Konvention. Die Konvention trat für Liechtenstein am Oktober 2021 in Kraft. Sie definiert 
häusliche und geschlechtsspezifische Gewalt und gibt einen konkreten Rahmen für die 
Bekämpfung dieser schwer zu fassenden Gewaltformen vor. Dazu werden die Errichtung 
einer nationalen Stelle und die Bereitstellung ausreichender Ressourcen zur Umsetzung 
der Konvention vorgeschrieben. Am 29. Juni des Berichtsjahrs lud die Koordinierungs-
gruppe, welche unter der Federführung des Amts für Soziale Dienste mit der Koordi-
nation der Umsetzung der Konvention in Liechtenstein beauftragt ist, zu einem ersten 
Austausch mit der Zivilgesellschaft Dabei wurden verschiedene Schwerpunkte vertieft 
diskutiert und Empfehlungen festgehalten. Folgende Empfehlungen wurden am Fach-
austausch festgehalten: Für eine zielgruppengerechte Präventionsarbeit soll eine Erhe-
bung der Belastungsfaktoren durchgeführt werden, welche zu Gewalt führen können. 
Die bestehenden niederschwelligen Angebote sollen besser koordiniert werden und 
für Tatpersonen soll eine obligatorische Beratung eingeführt werden. Die Ergebnisse 
des Dia logs bilden die Basis für die Empfehlungen der Koordinierungsgruppe an die Re-
gierung. Diese sollen nach der Berichterstattung und dem Länderbesuch des GREVIO- 
Expertenausschusses im Frühling 2023 eingereicht werden.

Am 7. Oktober reichte die Regierung den ersten Länderbericht beim Überwachungsaus-
schuss unter der Konvention, GREVIO, ein. Darin führt sie die bestehenden und geplanten 
Umsetzungsmassnahmen unter der Konvention aus. Am 15. Dezember 2022 übermittel-
ten neun Nichtregierungsorganisationen zusammen mit dem Verein für Menschenrechte 
die Sicht der Zivilgesellschaft in Form eines Schattenberichts an GREVIO. Im Schattenbe-
richt fordern sie eine übergeordnete nationale Gewaltschutzstrategie (eingebettet in die 
Gleichstellungsstrategie, siehe Kapitel Gleichstellungspolitik S. 58) sowie eine staatliche 
Stelle, welche die Umsetzung der Strategie koordiniert und auswertet. Die Organisatio-
nen vermissen belastbare Daten sowie qualitative Untersuchungen zu Gewaltursachen 
und Gewaltbetroffenheit für alle in der Konvention berücksichtigten Gewaltformen, 
namentlich physische, sexuelle, psychische und wirtschaftliche Gewalt. Sie sehen eine 
allgemeine und langfristige öffentliche Sensibilisierung sowie fachlich gut ausgebildete, 
niederschwellige Beratungsstellen sowie Weiterbildungskonzepte für Polizei, Behörden 
und Beratungsstellen als notwendig an, die auch strukturelle Gewalt adressieren. Für die 
Opfer fordern sie niederschwellige und opferzentrierte Hilfsangebote, die rasch und pro-
fessionell agieren. Für die Strafverfolgung benötigt es nach Ansicht der Organisationen 
zusätzlich einen gesetzlichen Tatbestand der häuslichen Gewalt im Strafgesetzbuch und 
verpflichtende Täterberatungen. Das Sexualstrafrecht sollte mit der Konvention in Ein-
klang gebracht werden, und es sollte sichergestellt werden, dass im gesamten Strafver-
fahren auch weibliches Vollzugspersonal beigezogen werden kann. Schliesslich fordern 
die Organisationen den Rückzug bzw. die Nichterneuerung der Vorbehalte, welche Liech-
tenstein bei der Ratifizierung der Konvention angebracht hat. Diese sind ihrer Ansicht 
nach nicht verhältnismässig und schränken den Schutz von Opfern bei grenzüberschrei-
tender Gewalt oder bei unsicherem Aufenthaltsstatus unnötig ein. Der Regierungs- und 
der Schattenbericht sind auf der VMR-Website veröffentlicht. 
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Am 25. November lancierte der Fachbereich für Chancengleichheit im Amt für Soziale 
Dienste zum elften Mal zusammen mit dem Frauenhaus Liechtenstein die Aktion «16 Tage 
gegen Gewalt an Frauen – Häusliche Gewalt kommt nicht in die Tüte». Unterstützt wur-
de die Aktion vom Verein Sicheres Liechtenstein und Amnesty International Liechtenstein. 
Zudem wurden auf den Brottüten weitere Anlauf- und Beratungsstellen inklusive diejeni-
gen des Vereins für Männerfragen, der infra und der Gewaltberatung aufgenommen. An 
der Aktion beteiligten sich wiederum zahlreiche Detailhandelsgeschäfte und Bäckereien in 
Liechtenstein. 

Zusammen mit verschiedenen Organisationen eröffnete Regierungsrat Manuel Frick die jährliche Aktion  
«Häusliche Gewalt kommt nicht in die Tüte» in der Bäckerei Dörig in Vaduz.
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Ich fand diese Kitschbeleuchtungen immer 
schon schrecklich.

Nein. Die Beleuchtung ist bezüglich Stromsparen  
ein Tropfen auf den heissen Stein. Sie gehört dazu.

Ja. Ich will hier ein Zeichen setzen und Strom 
sparen. Gleichzeitig ist es so besinnlicher.

Umfrage der Woche 
Frage: Werden Sie in diesem Jahr  
auf eine Weihnachtsbeleuchtung  
im oder am Haus verzichten?

Das Musical von Cole Porter, Samuel und Bella Spewack

Regie: Astrid Keller // Musikalische Leitung: William Maxfield
Sinfonieorchester Liechtenstein // Chor der Operettenbühne Vaduz

Aufführungen
Premiere:  Samstag 11. März 19.30 Uhr
 Sonntag 12. März 17.00 Uhr
 Samstag 18. März 19.30 Uhr
 Sonntag 19. März 17.00 Uhr
 Samstag 25. März 19.30 Uhr
 Sonntag 26. März 14.30 Uhr
 Freitag 31. März 19.30 Uhr
 Samstag 1. April 19.30 Uhr
Dernière:  Sonntag 2. April 17.00 Uhr

D I E  O P E R E T T E N B Ü H N E  VA D U Z  P R Ä S E N T I E R T:

MÄRZ/APRIL 2023 – VADUZER SAAL, VADUZ

Vorverkauf ab 1. Dezember 2022 unter www.operette.li

Häusliche Gewalt  
kommt nicht in die Tüte 
Regierungsrat Manuel Frick eröffnete gestern, Freitag, im Dorfbeck Dörig in Vaduz die  
Aktion «16 Tage gegen Gewalt an Frauen – Häusliche Gewalt kommt nicht in die Tüte». 

«Häusliche Gewalt kommt nicht 
in die Tüte»: Dieser Slogan ziert 
die Papiertüten, in die hei mi -
sche Bäckereien und Geschäfte 
ihre Backwaren verpacken und 
über ihre Verkaufs theke reichen 
werden. Mit den Brottüten soll 
die Aufmerk samkeit dorthin ge-
lenkt werden, wo Gewalt über-
wiegend stattfindet – in den 
häuslichen Bereich. Gemäss 
Bundesamt für Statistik in der 
Schweiz sind rund 70 Prozent 
der Opfer häuslicher Gewalt 
Frauen. Aus diesem Grund sind 
auf den Papiertüten Adressen 
von Anlauf- und Beratungsstel-
len in Liechtenstein angegeben, 
an die sich  Betroffene wenden 
können. Da Frauen überpropor-
tional von häuslicher Gewalt so-
wie von  sexualisierter Gewalt 
betroffen sind, wird die Aktion 
in vielen Ländern jeweils zum 
Internationalen Tag gegen Ge-
walt an Frauen, dem 25. Novem-

ber, durchgeführt. Die Sensibili-
sierungskampagne endet nach 
16 Tagen am 10. Dezember, 
dem Internationalen Tag der 
Menschenrechte. 

Die Aktion soll die Gesell-
schaft auffordern hinzuschauen, 
wenn Gewalt passiert, und ganz 
besonders, wenn Frauen und 
ihre Kinder betroffen sind. Die 

Ausprägungen von Gewalt an 
Frauen reichen von sexueller 
Belästigung, psychischer oder 
körperlicher Gewalt bis hin zu 
Frauenmorden (Femiziden). Fe-
mizide als Spitze der Gewaltspi-
rale geschehen meistens in Part-
nerschaften, denen häufig schon 
häusliche Gewalt vorausging. 
Die Aktion ist ein Kooperations-

projekt des Frauenhauses Liech-
tenstein und des Fachbereichs 
Chancengleichheit des Amts für 
Soziale Dienste. Sie wird durch 
den Verein Sicheres Liechten-
stein und Amnesty International 
Liechtenstein mitfinanziert so-
wie von den Anlauf- und Bera-
tungsstellen in Liechtenstein 
unterstützt. (ikr)

Ute Mayer (Amt für Soziale Dienste), Peter Frick (Verein Sicheres Liechtenstein), Regierungsrat Manuel Frick, Rudi Rohrer (Dorfbäckerei 
Dörig), Lill-Isabelle Schwendener und Belgin Amann (Frauenhaus Liechtenstein, v. l.). Bilder: ikr

Regierungsrat Manuel Frick überreicht den ersten Kundinnen und Kunden die Papiertüte mit dem Slogan 
«Häusliche Gewalt kommt nicht in die Tüte».

Polizeimeldung 
Unfall mit Gleitschirm 

In Triesenberg/Gaflei ist es gestern Freitag zu 
 einem Sportunfall bei einem Tandemflug mit 
 einem Gleitschirm gekommen. Zwei Personen 
wurden verletzt.  

Gegen 10.15 Uhr startete ein Pilot mit seiner 
Passagierin zu einem Tandemflug mit dem Gleit-
schirm. Unmittelbar nach dem Start ist es dabei 
zu einem Unfall gekommen. Die beiden 
Personen verletzten sich und wurden mit der 
Rega ins Spital geflogen. Der Unfallhergang wird 
nun von der Landespolizei abgeklärt. (lpfl) 

Selbstunfall mit Fahrrad 

In Vaduz ist es gestern Freitag zu einem Selbst-
unfall gekommen. Gegen 12 Uhr fuhr eine Frau 
mit ihrem E-Bike auf der Fürst-Franz-Josef-
Strasse in nördliche Richtung. Bei der Verzwei-
gung zur Nebenstrasse Iratetsch kollidierte sie 
mit dem Randstein und stürzte mit dem Fahrrad 
zu Boden. Sie verletzt sich am Kopf und an den 
Beinen. Am Fahrrad entstand geringfügiger 
Sachschaden. (lpfl)

2

Die Zweite Liechtensteiner Vaterland  I  Samstag, 26. November 2022

 
 

            

Hausmesse

VINOTHEK | CHURER STRASSE 10 | NENDELN | +423 377 17 77

Heute, 26. November 2022, 14.00 bis 18.00 Uhr
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Im Rahmen der Kampagne 
gegen Sexismus organisierte 
die infra eine Veranstaltung  
gegen sexuelle Belästigung 
am Arbeitsplatz.

Der Fachbereich für Chancengleichheit beteiligte sich gemeinsam mit den Gleichstel-
lungsstellen der Kantone St. Gallen und Appenzell Ausserrhoden an der überregionalen 
Kampagne «Kein Platz für Sexismus», die von der infra, Informations- und Beratungsstel-
le für Frauen, und dem aha lanciert wurde. Zum Abschluss der Kampagne organisierte 
die infra eine Onlineveranstaltung über sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Der Fach-
bereich Chancengleichheit hat dazu mit der Überarbeitung des Ratgebers gegen sexuelle 
Belästigung am Arbeitsplatz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer begonnen.

Schwangerschaftsabbruch

Die 2018 ebenfalls als dringlich eingestufte Empfehlung des CEDAW-Ausschusses zur Er-
gänzung der strafrechtlichen Bestimmungen über Schwangerschaftsabbrüche ist nach 
wie vor nicht angegangen worden. Es gibt keine Erhebungen über die Anzahl an Schwan-
gerschaftsabbrüchen durch in Liechtenstein wohnhafte Frauen.

DONNERSTAG
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Chancen auf dem Arbeitsmarkt sind gefragt
Kampagne Liechtenstein steht vor dem Beitritt zur UNO-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK). Artikel 27 besagt,
dass alle ein Recht auf Arbeit haben. Victoria Thöny von Job Integration Liechtenstein (JIL) erzählt, wie das in der Praxis aussieht. 

VON GABRIELLA ALVAREZ-HUMMEL

Auf den ersten Blick scheint 
Victoria Thöny nicht die 
richtige Ansprechperson 
zu sein, wenn es um die 

UN-BRK geht. Ihre Arbeit als Team-
leiterin und Job-Coach bei JIL beim 
Verein für Betreutes Wohnen kon-
zentriert sich auf Menschen mit psy-
chischen Erkrankungen. Aber Chris-
tine Schädler, Geschäftsführerin des 
Behinderten-Verbandes, klärt auf: 
«Das Ziel der UN-BRK ist eine inklu-
sive Gesellschaft. Sie schliesst auch 
Menschen mit psychischen Krank-
heiten ein. Sie stossen oft auf Tabus 
und viel Unverständnis.» 
Victoria Thöny weiss aus Erfahrung, 
wie schwierig es für Menschen mit 
psychischen Erkrankungen ist, 
überhaupt eine Chance auf dem Ar-
beitsmarkt zu bekommen. Viele psy-
chisch erkrankte Menschen sind ar-
beitsfähig oder teilarbeitsfähig. Ar-
beitgeber/-innen wollen allerdings 
lieber Arbeitskräfte, die immer 
funktionieren, die leisten und effizi-
ent sind. Jemand, der beispielsweise 
mehr Pausen benötigt, sei eher un-
interessant. «Das ist sehr schade. 
Denn jeder Mensch, auch mit einer 
psychischen oder körperlichen Be-
einträchtigung, ist einzigartig und 
bringt Talente mit», so Thöny. Wich-
tig sei es, diese Talente zu finden 
und am Arbeitsplatz zu fördern. 
Dies sieht auch die UN-BRK vor, in 
Form eines «offenen, integrativen 
und für Menschen mit Behinderun-
gen zugänglichen Arbeitsmarktes».

In der Praxis könne das aussehen 
wie bei einem jungen Mann mit Au-
tismus, den Victoria Thöny als Job 
Coach begleitet. Ihm falle es schwer, 
«Hallo» und «Danke» zu sagen und 
er wurde deshalb von Arbeitgebern 
als inkompetent eingestuft. «Dafür 
ist er wahnsinnig stark in verknüpf-
tem Denken und wäre total glück-
lich, wenn er für sich alleine in ei-
nem Raum mathematische und tech-
nische Probleme lösen dürfte.» 

Manchmal könne es aber auch sein, 
dass der reguläre Arbeitsmarkt nicht 
der richtige ist und andere Lösun-
gen gefunden werden müssen. 
Trotz aller Herausforderungen in 
der Arbeitsvermittlung betont Victo-
ria Thöny, dass sie durchaus auf of-
fene Arbeitgebende trifft, die Men-
schen mit Beeinträchtigungen Chan-
cen geben und ihr dann auch mittei-
len, wie froh sie über diese Entschei-
dung sind.

Allerdings gebe es noch Luft nach 
oben. Das Tabu ist nach wie vor 
gross. Dagegen helfe nur, dass offen 
über psychische Erkrankungen ge-
sprochen wird. 
In der Schweiz und in Liechtenstein 
leidet jede fünfte Person an einer 
oder mehreren psychischen Erkran-
kungen. Die Wahrscheinlichkeit, 
dass man mit einer psychisch er-
krankten Person zusammenarbeitet, 
sei entsprechend gross: «Wir müs-

sen uns austauschen und die Krank-
heiten ernst nehmen. Es kann jeden 
treffen und hat absolut nichts mit 
Schwäche zu tun.»  (pr)

(Foto: ZVG)

ANZEIGEN

Liechtenstein möchte der UN-
Behindertenrechtskonvention 
beitreten. Die Konvention hat zum 
Ziel, die Rechte und die Inklusion 
von Menschen mit Behinderungen 
zu stärken. Der Liechtensteinische 
Behinderten-Verband, der 
Fachbereich Chancengleichheit des 
ASD und der Verein für 
Menschenrechte machen mit dieser 
Serie auf die Bedeutung der 
Konvention aufmerksam.

INFORMATIONEN

BMS Liechtensten

Weil es um deine Zukunft geht
VADUZ Die BMS Liechtenstein beglei-
tet junge Erwachsene, die sich be-
ruflich weiterentwickeln oder verän-
dern möchten. Die Elektrikerin 
möchte Physik studieren, eine KV-
Ausbildung ist der erste Schritt ins 
Projektmanagement, der Coiffeur 
möchte in den Treuhand-Sektor 
wechseln oder die Chemielaborantin 
findet ihre Bestimmung als Ärztin. 
Die liechtensteinische Berufsmaturi-
tät kann im Vollzeitstudium (ein 
Jahr) oder berufsbegleitend (zwei 
Jahre) erreicht werden. Damit eröff-
net sich die Möglichkeit, ein Studium 

an der Universität Liechtenstein, an 
den Universitäten in Österreich oder 
an den Fachhochschulen in der 
Schweiz und Österreich zu begin-
nen. Zudem haben die Studierenden 
des Schwerpunkts Technik, Archi-
tektur, Life Science auch eine direk-
te Zulassung zu Fachhochschulstudi-
engängen des Fachbereichs in 
Deutschland. Haben wir Ihr Interes-
se geweckt? Dann melden Sie sich 
jetzt an! Anmeldeschluss für den 
Vollzeit-Lehrgang ist der 28. Feb ruar 
2023. Die Aufnahmeprüfung findet 
am Samstag, den 11. März 2023, statt. 
Weitere Informationen finden Sie 
unter www.berufsmatura.li oder am 
Infotag am Samstag, den 22. Oktober 
2022, zwischen 9 und 12 Uhr im 
Schulhaus Giessen in Vaduz. (pr)

Kontakt und Beratung: Miriam Calörtscher 
(Prorektorin); Schulhaus Giessen, Giessen-
strasse 7, 9490 Vaduz; +423 235 07 72.

ANZEIGE

DAS 1·2·3
ZUR BERUFSMATURITÄT
VOLLZEIT ODER BERUFSBEGLEITEND

TECHNIK / ARCHITEKTUR / LIFE SCIENCES
WIRTSCHAFT UND DIENSTLEISTUNGEN

GESUNDHEIT UND SOZIALES / GESTALTUNG UND KUNST

INFO-TAG
Samstag, 22. 10. 2022

9.00–12.00 Uhr
Schulhaus Giessen, Vaduz

WWW.BERUFSMATURA.LI

ANZEIGE

Onlineveranstaltung der Infra 

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz
ONLINE Im Rahmen der Kampagne 
«Kein Platz für Sexismus» organi-
siert die Infra, Informations- und Be-
ratungsstelle für Frauen, einen On-
line-Informationsabend mit der Inf-
ra-Juristin Daniela Narr zum Thema 
«Sexuelle Belästigung am Arbeits-
platz». Die Veranstaltung findet am 
Mittwoch, den 16. November, um 19 
Uhr, per Zoom statt. 
Nicht erst seit der Me-too-Kampagne 
ist klar, dass sexuelle Belästigung in 
der Arbeitswelt kein Einzelfall ist. 
Sexuelle Belästigung am Arbeits-
platz ist ein ernstzunehmendes Pro-

blem. Immer wieder kommt es zu 
Aufdringlichkeiten durch Vorgesetz-
te, Kollegen oder Dritte. Überwie-
gend sind Frauen davon betroffen. 
Fragen, die sich dabei stellen, sind: 
Was fällt unter sexuelle Belästigung? 
Wo liegt die Grenze zwischen einem 
harmlosen Flirt und einer sexuellen 
Belästigung? Welche Folgen können 

sexuelle Belästigungen nach sich 
ziehen? Wie kann ich mich wehren?
Die Referentinnen geben einen 
Überblick über die gesetzlichen 
Grundlagen und erläutern anhand 
eines Fallbeispiels ein mögliches 
Vorgehen. Sie erklären das Verfah-
ren und was betroffene Frauen un-
ternehmen können. (pr)

ONLINE-INFOVERANSTALTUNG

Mein Körper. Mein Raum. Mein Recht. – 
Sexuelle  Belästigung am Arbeitsplatz
Online-Infoveranstaltung im Rahmen der Kampagne 
«Kein Platz für Sexismus» der Infra
Referentin: Frau Mag. iur. Daniela Narr-Jäger, Juristin bei der Infra und der 
 Liechtensteinischen Landespolizei, Petra Eichele, Geschäftsführerin, Infra 
Datum: Mittwoch, 16. November 2022, 19 bis 21 Uhr
Kosten: CHF 10.–, für Infra-Mitglieder kostenlos
Ort: Online über Zoom
Voranmeldung: bis 10. November 2022 an Tel. +423 232 08 80 oder 
an info@infra.li, www.infra.li 

ANZEIGE

(Archivfoto: M. Zanghellini)

Pflege und Betreuung im Alter

Wenn es zu Hause
nicht mehr geht
TRIESEN Mit individuellen Betreu-
ungs- und Pflegeangeboten, der Un-
terstützung durch Angehörige sowie 
finanziellen Hilfen ist das Wohnen zu 
Hause gut gestaltbar. Doch irgend-
wann kann der Zeitpunkt eintreten, 
an dem die Betreuung zu Hause an 
die Grenzen stösst. Was gilt es in die-
ser Situation zu beachten und wo be-
komme ich Unterstützung? 
An diesem Informationsnachmittag 
erhalten Sie Ratschläge für diese Le-
bensphase sowie Informationen aus 
erster Hand über die Angebote der 
Liechtensteinischen Alters- und 
Krankenhilfe (LAK), wie beispiels-
weise der Langzeitpf lege, Über-
gangspflege, Tages- oder der Ferien-
pflege in den LAK-Häusern. 
Daran anknüpfend gibt es 25. Okto-
ber in Triesen Wissenswertes zu den 
AHV-Leistungen mit dem Fokus auf 
Ergänzungsleistungen und der Hil-
f losenentschädigung. Bei der Veran-

staltung stehen selbstverständlich 
auch die Fragen aus dem Publikum 
im Vordergrund.  (pr)

Über die Veranstaltung
 Termin: Dienstag, 25. Oktober,

13.30 bis 15.30 Uhr 

 Ort: LAK-Haus St. Mamertus Triesen,

Landstrasse 317, 9495 Triesen 

 Die Teilnahme ist kostenlos. 

 Organisation: IBA in Zusammenarbeit

mit der LAK und den Liechtensteinischen

AHV-IV-FAK.

 Anmeldung bis 21. Oktober, 12 Uhr,

beim Seniorenbund (Telefonnummer: 230 48 

00; E-Mail: info@seniorenbund.li).

ANZEIGE
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Sexuelle Orientierung und 
Geschlechtsidentität (LGBTIQA+) 

Situation	LGBTIQA+	in	Liechtenstein

Die eigene sexuelle Orientierung und geschlechtliche Identität bestimmen und leben zu 
können, ist ein Menschenrecht. Im europäischen Mittel sind gemäss der repräsentativen 
Umfrage des Dalia-Marktforschungsinstituts von 2017 etwa sechs Prozent der Bevölke-
rung der heterogenen Personengruppe der LGBTIQA+ (lesbisch, schwul, bisexuell, trans-, 
inter-, queer und asexuell) zuzuordnen. Umgerechnet auf Liechtenstein wären das un-
gefähr 2300 Menschen. 

2020 unterbreitete der VMR der Regierung vier Empfehlungen zur Stärkung der Rechte 
von LGBTIQA+-Personen: die Erstellung einer Studie zur Situation von LGBTIQA+ in Liech-
tenstein, die Einführung der Ehe für alle, die Einführung eines Personenstandsgesetzes 
und die Schaffung der Möglichkeit, ein neutrales, d. h. nichtbinäres Geschlecht in offiziel-
len Dokumenten eintragen zu lassen. Alle Empfehlungen wurden 2020 vom Ministerium 
für Gesellschaft abgelehnt.

In den letzten beiden Jahren haben die Anliegen von LGBTIQA+-Personen sehr viel politi-
sche und gesellschaftliche Beachtung erhalten und es gibt einige positive Entwicklungen 
zu verzeichnen. So z. B. die Einführung der Ehe für alle in der Schweiz und die Aufhebung 
des Verbots der Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare durch den Staatsge-
richtshof Liechtenstein im Jahr 2021. Mit der Aufhebung von Art. 25 PartG im Mai 2022 

Am 11. Juni 2022 fand in Schaan die erste Pride in Liechtenstein statt
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hat der Landtag gleichgeschlechtlichen Paaren Zugang zur Adoption und Fortpflanzungs-
medizin ermöglicht. Im Juni 2022 fand die erste Pride-Veranstaltung in Liechtenstein 
statt.

Der Fachbereich Chancengleichheit (FCG) 
des Amts für Soziale Dienste setzt sich da-
für ein, LGBTIQA+-Themen vermehrt der 
breiten Öffentlichkeit näherzubringen und 
mit Sensibilisierungsprojekten Homopho-
bie und Transphobie entgegenzuwirken. 
Anlässlich des Internationalen Tags gegen 
Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie bzw. 
-feindlichkeit (IDAHOBIT) am 17. Mai 2022 
veröffentlichte der Fachbereich in Koope-
ration mit dem Verein Flay und dem VMR 
die Infobroschüre «Junge? Mädchen? 
Oder…? Ein Ratgeber für Angehörige von 
trans Menschen». Weiters veröffentlich-
te der Fachbereich im Herbst eine Serie 
von Fachartikeln in den Landeszeitungen 
zu verschiedenen Aspekten der sexuellen 
Orientierung und Geschlechtsidentität 
und bereitete eine Broschüre zum Thema 
Coming-out vor.

2018 empfahl die Europäische Kommission gegen Rassismus und Intoleranz (ECRI) den 
liechtensteinischen Behörden dringlich, eine Studie über die Probleme von LGBTIQA+-
Personen und über die Massnahmen zur Behebung dieser Probleme in Auftrag zu geben. 
Gemäss Massnahmenplan Chancengleichheit des Ministeriums für Gesellschaft und Kul-
tur sollte die empfohlene Studie über die Situation von LGBTIQA+-Personen im Laufe 
des Jahres 2022 angegangen werden. Aufgrund mangelnder Ressourcen im Fachbereich 
wurde die Erstellung der Studie auf 2023 verschoben.

Aufhebung	von	Artikel	25	Partnerschaftsgesetz	durch	den	Landtag	

In seiner Normenkontrolle vom 10. Mai 2021 hob der Staatsgerichtshof das Stiefkind-
Adoptionsverbot für gleichgeschlechtliche Paare in Art. 25 des Partnerschaftsgesetzes 
(PartG) als EMRK- und verfassungswidrig auf. Der Regierung blieb ein Jahr Zeit, um eine 
gesetzliche Neuregelung vorzuschlagen. In der Vernehmlassung begrüsste der VMR 
die Einführung der Stiefkindadoption für gleichgeschlechtliche Paare als bedeutsamen 
Schritt für die Beseitigung von Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung der 
Eltern wie auch für den Schutz der Rechte des Kindes. Für die tatsächliche Gleichstellung 
von gleichgeschlechtlichen Paaren sei jedoch auch die Fremdkindadoption zuzulassen 
und der diskriminierungsfreie Zugang zur Fortpflanzungsmedizin zu gewährleisten. 

In seiner Sitzung vom 6. Mai 2022 hob der Landtag nicht nur das Verbot der Stiefkind-
adoption auf, welches der Staatsgerichtshof am 10. Mai 2021 als EMRK- und verfassungs-
widrig befunden hatte, er lehnte zudem das ebenfalls in Art. 25 PartG enthaltene Verbot 

Der Fachbereich für Chancengleichheit veröffentlichte 
einen Ratgeber für Angehörige von trans Menschen. 

Ein Ratgeber 

für Angehörige von

trans MenschenJunge? 

Mädchen?

Oder...?
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Hansjörg Frick: «Das Bild 
des Mannes muss sich ändern!»
Interview Neuer Auftritt, 
neuer Drive, neue Ziele. Der 
Verein für Männerfragen 
setzt sich mit seiner 
 Fachstelle in Schaan für die 
Bewusstseinsbildung der 
verschiedenen Facetten des 
Mann-seins ein.

Herr Frick, Sie führen den Verein 
bereits seit 13 Jahren als Präsident. 
Welche gesellschaftlichen oder auch 
vereinsbezogenen Veränderungen 
haben Sie wahrgenommen?
Hansjörg Frick: Wir merken, dass 
sich in all den Jahren einiges getan 
hat. Vor allem konnte in den letzten 
Jahren der psychisch steigende 
Druck auf die Männerwelt und de-
ren Umfeld mitverfolgt werden. Dies 
wirkt sich nicht nur auf Männer, 
sondern auch auf deren Familien 
aus. Finanzielle Ängste, Scheidun-
gen, psychische oder gesundheitli-
che Probleme rücken in den Vorder-
grund und stehen sozusagen auf der 
negativen Seite unserer Arbeitsbi-
lanz. Auf der positiven Seite dürfen 
wir neue, junge Väter auf ihrem Weg 
begleiten, Männern in Notsituatio-
nen ein Dach über dem Kopf bieten 

oder über Männergesundheit infor-
mieren. 

Der Verein für Männerfragen ist mit 
seiner Fachstelle in Schaan ansässig. 
Die Fachstelle sowie der Vereinsauf-
tritt erhalten einen neuen Anstrich, 
können Sie uns hierzu mehr sagen?
Korrekt, wir sind mit unserer Fach-
stelle an der Feldkircherstrasse 50 
in Schaan für unsere Mitglieder als 
auch für Nichtmitglieder erreichbar. 
Zum Internationalen Männertag am 
19. November 2022 haben wir uns 
entschieden, uns an einen frische-
ren sowie attraktiveren neuen Auf-
tritt zu wagen. Dieser ist uns mit 
neuer Website, unseren Räumlich-
keiten sowie unserem Social Media 
Auftritt hoffentlich gut gelungen. 
Wenn man nun von Schaan in Rich-
tung Unterland oder auch in Rich-
tung weiteres Oberland fährt, lässt 
unsere neue Aussentafel unser Re-
Branding erahnen.

Sie haben es angesprochen; Der 
 Internationale Männertag findet 
jährlich am 19. November statt. 
 Weshalb sind Sie der Auffassung, 
dass dieser Tag ein wichtiger für die 
Männerwelt ist?
Ich persönlich denke, dass sich das 
Bild des Mannes in der breiten Öf-

fentlichkeit ändern muss. Das heisst 
genauer gesagt, dass die doch im-
mer noch oft vorhandene Stigmati-
sierung von Mannsbildern neue An-
knüpfungspunkte in Gesprächen fin-
den muss. Wir setzen uns dafür ein, 
dass nicht nur über Stammtisch, Ge-
walt, Scheidung und Bier gespro-
chen wird, sondern, dass ein echter 
Diskurs zu Themen wie Vaterschafts-
urlaub, Familiäres Umfeld, Bezie-
hungsthemen als auch das Vater-
sein stattfindet. Wir sehen ganz klar, 
dass diese Themen bei einer nähe-
ren Auseinandersetzung zu besserer 
psychischer sowie physischer Ge-
sundheit bei Männern führt, da 
Männer oft einfach nicht reden wol-
len oder können. Es ist uns ein An-
liegen, mit unserem Verein als auch 
mit der Fachstelle einen nieder-
schwelligen Zugang zu Informatio-
nen sowie zur direkten Hilfe anzu-
bieten. Der Internationale Männer-
tag verkörpert eben diese Ansätze.

Welches sind Ihre weiteren Ziele 
für Männerfragen und wie wollen 
Sie diese mit Ihren Mitgliedern 
 umsetzen?
Wir haben aktuell rund 232 Mitglie-
der – 91 Prozent Männer und 9 Pro-
zent Frauen –, die uns in unserem 
Tun unterstützen. Es war und ist 

immer schon unser Ziel, den Mit-
gliedern sowie auch der breiten Öf-
fentlichkeit Mehrwert zu bieten. 
Daher würden wir gerne unsere 
(Dienst-)Leistungen ausbauen und 
präsenter werden. Glücklicherwei-
se konnten wir an der Lihga dieses 
Jahr viele Personen von uns und un-
serer Organisation überzeugen, 
welche weitreichendes Interesse 
zeigten oder gar Mitglied wurden. 
Eine vermehrte Aktivität auf unse-
ren Social Media Kanälen sowie im 
Bereich Marketing inkl. Newsletter 
stellen eine weitere Ausbaustufe 
dar. Wir sind auch auf der Suche 
nach Sponsoren, um unsere Ziele 
bestmöglich umsetzen zu können. 
Wie alle sind auch wir von gewissen 
finanziellen Rückschlägen durch 
die aktuelle Weltsituation betroffen 

und konnten während der Pande-
mie nur bedingt Leistungen wie 
zum Beispiel den Vatercrashkurs 
oder Dad@Work anbieten. Um zu-
künftig besser, breiter sowie auch 
weitsichtiger aufgestellt zu sein, 
bieten wir potenziellen Sponsoren 
wertvolle Gegenleistungen in Form 
von Beratungen, Coaching usw. an.

Und wie kann man im Verein für 
Männerfragen Mitglied werden?
Wir freuen uns sehr über Neumit-
glieder oder Interessierte. Mit ei-
nem kleinen Beitrag von 60 Franken 
als Einzelmitglied oder 100 Franken 
für eine Paarmitgliedschaft bezwe-
cken Menschen bei uns Grosses. In-
formationen zu uns und unseren 
Angeboten findet man(n) unter 
www.männerfragen.li.  (pr)

Nicolaus Ruther, Heinrich Senti, Hansjörg Frick, Morten Andersen und 
Brigitte Wohlwend. (Foto: Paul Trummer)

ANZEIGE

Internationale Empfehlungen zur Verbesserung 
der Situation von LGBTQIA+-Menschen 
Thema Im weltweiten 
Vergleich steht es in Liechten-
stein verhältnismässig 
gut um die Rechte von 
LGBTQIA+-Personen. Was 
nicht heisst, dass es nichts 
zu tun gäbe, so Karin Lingg 
vom Amt für Auswärtige 
 Angelegenheiten (AAA).

VON GABRIELLA ALVAREZ-HUMMEL 

Welche internationalen 
Verpfl ichtungen gibt es 
für Liechtenstein in Be-
zug auf LGBTQIA+-The-

men? Die simple Antwort ist: Es gibt 
zwar keine spezifi sche Konvention 
gegen Diskriminierung aufgrund 
der sexuellen Orientierung und Ge-
schlechtsidentität, so Karin Lingg. 
Jedoch geniessen LGBTQIA+-Perso-
nen denselben Schutz und dieselben 
Grundrechte wie alle Menschen. 
Etwa Schutz vor Diskriminierung, 
Recht auf Leben sowie Schutz vor 
Gewalt.
Nichtsdestotrotz ist es bei der Über-
prüfung der Menschenrechtssituati-
on in Liechtenstein durch den UNO-
Menschenrechtsrat auch schon zu 
Empfehlungen zur Verbesserung der 
Lebenssituation von LGBTQIA+-Per-
sonen gekommen. Zuletzt 2018. Die 
Empfehlungen, so Karin Lingg, lau-
teten: «Erstens, dass wir unsere Be-
mühungen zur Bekämpfung von Dis-
kriminierung gegenüber diesen Per-
sonengruppen weiterführen und die 
soziale Inklusion verbessern. Zwei-
tens, dass ein geschlechtsspezifi-
scher Ansatz bei der Bestimmung 

der Flüchtlingseigenschaft gewähr-
leistet wird, um Opfer von sexueller 
oder geschlechtsspezifischer Gewalt 
identifizieren zu können.»
Hinzu kam 2018 eine Empfehlung 
durch die Kommission gegen Rassis-
mus und Intoleranz (ECRI), die ins-
gesamt zwar eine erhebliche Verbes-
serung in der gesellschaftlichen Ein-
stellung gegenüber LGBTQIA+-Perso-
nen in Liechtenstein festgestellt hat, 
jedoch eine Studie anregte über die 
Probleme, die sie erleben und welche 
Massnahmen zur Behebung dieser 
Probleme ergriffen werden sollten. 

Eine weitere Empfehlung im Rah-
men der Berichterstattung der UNO-
Frauenrechtskonvention verlangte 
zudem, erzwungene geschlechtsan-
gleichende Operationen zu verbie-
ten und Beratungsvorgaben zu 
schaffen.
Was geschieht mit diesen Empfeh-
lungen? Karin Lingg erklärt: «Die 
Regierung nimmt die Empfehlungen 
zur Kenntnis. Dann werden sie in 
der verwaltungsinternen Arbeits-
gruppe ‹Menschenrechte› behandelt 
und den Amtsstellen zur Prüfung 
vorgelegt. Schliesslich obliegt es den 

Amtsstellen, Massnahmenpläne zur 
Umsetzung zu erstellen.»

Zum Thema «Ehe für alle» gab es bis-
her noch keine Empfehlungen, so 
Karin Lingg: «Der Diskurs auf inter-
nationaler Ebene kreist stark um das 
Verbot von Diskriminierung und 
Kriminalisierung. In vielen Ländern 
sind noch nicht einmal grundlegen-
de Rechte, wie Schutz vor Gewalt, 
für LGBTQIA+-Personen gewährleis-
tet.» Hier liegt auch der Fokus für 
das AAA: «Wir beobachten und 
 gestalten den internationalen Dis-
kurs mit. Menschenrechte sind kei-
ne Selbstverständlichkeit. Men-
schenrechte – für LGBTQIA+-Perso-
nen, aber auch für alle anderen – 
müssen immer wieder verteidigt 
werden.»  (pr)

Karin Lingg. (Foto: Paul Trummer)

BROSCHÜRE FÜR  ANGEHÖRIGE VON TRANS MENSCHEN

Sensibilität für LGBTQIA+-Themen hilft ganz konkret, das alltägliche Leben für diese 
Menschen zu verbessern. Der Verein Flay, der Fachbereich Chancengleichheit vom 
Amt für Soziale Dienste und der Verein für Menschenrechte haben die Broschüre 
«Junge? Mädchen? Oder …? Ein Ratgeber für Angehörige von trans Menschen» 
 herausgegeben, die sich an Eltern und andere Angehörige von trans Menschen 
 richtet. Im November folgt eine Broschüre zum Thema Coming-out mit dem  Titel 
«Homosexuell? Bisexuell? Oder …? Ein Ratgeber zum Coming-out». 
Die Broschüren können online unter www.asd.llv.li bezogen werden. 

ANZEIGE
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Paukenschlag zu Sitzungsbeginn: Höherer Uni-Staatsbeitrag 
für die nächsten drei Jahre vorerst vom Tisch
Überraschung Mit knapper Mehrheit hat der Landtag auf Antrag der FBP entschieden, die Behandlung des für die nächsten drei Jahre vorgesehenen Staats-
beitrags für die Universität Liechtenstein auf die Dezember-Landtag zu verschieben. Die Regierung und die VU-Fraktion hatten sich heftig dagegen gewehrt.

VON HANNES MATT

Der November-Landtag ist gleich mit 
einem Paukenschlag gestartet. So 
hatte die FBP-Fraktion bei der Fest-
legung der Traktanden beantragt, 
die Behandlung des Staatsbeitrags 
der Universität Liechtenstein für die 
kommenden drei Jahre auf die De-
zember-Sitzung zu verschieben – 
auch aus Zeitgründen, wie Frakti-
onssprecher Daniel Oehry (FBP) er-
klärte: «Die Universität wurde in der 
kürzeren Vergangenheit vor allem 
wegen hoher Fluktuation im Rekto-
rat, dem Abgang weiterer Schlüssel-
personen und einem Ransomware-
Angriff immer wieder negativ in den 
Medien erwähnt.» Die erneute Erhö-
hung des Staatsbeitrages sei ein 
wichtiges Thema, das ausführlich 
diskutiert werden müsse. Die reich 
befrachtete Landtagssitzung im No-
vember eigne sich dafür nicht. «Dies 
insbesondere dann nicht, wenn sich 
bezüglich der Diskussion zur Uni-
versität und zum Staatsbeitrag Fra-
gen ergeben im Zusammenhang mit 
der Vertraulichkeit von verschiede-
nen Berichten und Protokollen», so 
Oehry. «Die über 100 Seiten umfas-
senden Unterlagen der GPK, der Be-
richt der Finanzkontrolle, der Ak-
kreditierungbericht der Uni Liech-
tenstein, Berichte zum Transforma-
tionsprozess, um nur einige zu er-
wähnen führen zu über 350 Seiten 
an Dokumentation. Um diesen Do-
kumenten gerecht zu werden und 
die Arbeit der GPK entsprechend 
würdigen zu können, wird diese zu-
sätzliche Zeit benötigt.» Ausserdem 
wolle die FBP-Fraktion auch eine auf 

Mitte November verschobene Ge-
richtsverhandlung abwarten, bei 
der die Universität eine Verfahrens-
beteiligte sei. Weiter brachte Daniel 
Oehry ein, dass bereits ein Referen-
dum gegen eine Erhöhung des 
Staatsbeitrags im Raum stehe. Und 
es dann wohl nicht dazu komme, 
dass der Finanzbeschluss noch in 
diesem Jahr in Kraft treten könnte, 
was eine Verschiebung des Traktan-
dums ebenfalls rechtfertige.

«Keine ehrliche Debatte»
Thomas Rehak (DpL) ergänzte, dass 
es schwierig sei, die Debatte transpa-
rent zu führen, weil seitenweise Do-
kumentation als vertraulich erklärt 
worden sei – also sehr viel. «Wenn 
man Dinge nicht öffentlich anspre-
chen kann und das Volk so mit Halb-
informationen versorgt, wird es ei-
nem unmöglich gemacht, eine nach-
vollziehbare Entscheidung zu tref-
fen», bekräftigte der DpL-Abgeordne-

te. So sei das dann keine ehrliche 
und offene Debatte. Auch er sprach 
ein mögliches Referendum an. Re-
hak: «Den Agendapunkt zu verschie-
ben, ist somit auch im Interesse der 
Universität.» Es liege auf der Hand, 
dass die Uni Probleme habe und es 
nicht so sei, dass alles in bester Ord-
nung sei, wie es die Regierung im Be-
richt und Antrag (BuA) schreibt. «So 
müsste man den Finanzantrag der 
Regierung eigentlich komplett ableh-
nen», wie Thomas Rehak nachschob. 
Und auch Daniel Seger (FBP) wies da-
rauf hin, dass mit Blick auf die Ver-
traulichkeit eine ehrliche Diskussion 
verunmöglicht werde und die FBP 
nun eben Transparenz wolle – genau-
so wie es die VU auch beim Landes-
spital-Neubau forderte.

Widerstand der VU
Es gab aber kein Verständnis vonsei-
ten der Regierung und der VU-Frak-
tion. «Das Vorgehen finde ich völlig 
verfehlt», sagte etwa Thomas Vogt 
(VU). Man hätte den Koalitionspart-
ner vorab informieren müssen. Auch 
Peter Frick (VU) zeigte sich «er-
staunt und erschüttert, dass die FBP 
die Uni als politischen Spielball be-
nutzt». Die Vorwürfe der VU an die 
FBP-Fraktion steigerten sich ins Ab-
surde: Man warf ihr sogar vor, dass 
sie die Unterlagen nicht lesen und 
mit ihrem Vorgehen die Universität 
als Ganzes gefährden würde – ob-
schon der Staatsbeitrag für die Uni-
versität für 2023 noch in dieser Wo-
che bei der Budgetdebatte gespro-
chen wird und es von Seiten der FBP 
keinerlei Anzeichen gab, dass sie 
diesen auf Null setzen möchte.

Bildungsministerin Dominique Has-
ler, die dem Landtag bereits ange-
kündigt habe, nicht am Dezember-
Landtag teilnehmen zu können, 
wehrte sich ebenfalls vehement ge-
gen die Verschiebung und wies dar-
auf hin, dass der Landtag die Unter-
lagen fristgerecht bekommen und 
die Universität Planungssicherheit 
verdient hätte. Sie zeigte sich über-
zeugt, dass im Dezember der gleiche 
Wissenstand wie heute vorliegen 
würde. Dass das laufende Gerichts-
verfahren – es geht laut Hasler um ei-
ne Abgangsentschädigung – als Be-
gründung für die Verschiebung ge-
nannt wurde, darüber konnte die 
Ministerin auch nur den Kopf schüt-
teln: «Wollen Sie das wirklich verpo-
litisieren? Da wäre es der fairere 
Weg, den Finanzantrag einfach ab-
zulehnen.» Auch Regierungschef Da-
niel Risch schaltete sich noch ein: 
«Ohne eine Ankündigung einen sol-
chen Antrag zu stellen, ist schon ein 
merkwürdiges Vorgehen.» Und er 

stellte entsprechend in Aussicht, 
dass die Regierung den Finanzan-
trag zurückziehen werde, falls die 
Verschiebung durchkommt.
Mit 13 zu 12 Stimmen entschied sich 
der Landtag aber schlussendlich für 
den FBP-Antrag. Der Entscheid, den 
Finanzbeschluss nicht im Novem-
ber-Landtag zu behandeln, hat zur 
Folge, dass der Landtag im Rahmen 
der Budgetdebatte und nicht vorgän-
gig über den Staatsbeitrag für das 
Jahr 2023 beraten wird, wie das Bil-
dungsministerium die nächsten 
Schritte aufzeigt: «Der Bericht und 
Antrag wird daher für das Jahr 2023 
keine Gültigkeit mehr haben und 
muss folgerichtig nach Prüfung der 
neuen Ausgangslage zurückgezogen 
werden.» Ein mehrjähriger Be-
schluss für eine spätere Periode 
müsste laut Ministerium daher auf 
eine neue Basis gestellt werden. An-
dernfalls wird der Landtag jedes 
Jahr über den Uni-Staatsbeitrag für 
das kommende Jahr entscheiden.

Regie rungs chef Daniel Risch mit Bil-
dungs mini sterin Dominique Hasler.

HÖHERER STAATSBEITRAG FÜR DIE UNI?

Die Regierung beantragte beim Land-
tag eine Erhöhung des Staatsbeitrages 
für die Universität Liechtenstein. Kon-
kret soll der Staatsbeitrag auf 16,05 
Mio. Franken für das Jahr 2023 und je-
weils 16,2 Mio. Franken für die Jahre 
2024 und 2025 festgelegt werden. Dies 
entspricht einer Steigerung von 
750 000 im ersten sowie 900 000 
Franken im zweiten und dritten Jahr 
der Finanzierungsperiode im Vergleich 
zum diesjährigen Staatsbeitrag. 

Mit Blick auf die Turbulenzen rund um 
Abgänge in Führungspositionen der 
Universität gab es im Vorfeld auch kriti-
sche Stimmen, ob eine Erhöhung des 
Staatsbeitrags in dieser Situation ange-
zeigt ist. Zwischenzeitlich hat die Uni-
versität ihren neuen künftigen Rektor 
Christian Frommelt präsentiert. Mit dem 
Liechtensteiner soll ab August 2023 
nach einigen Turbulenzen und Fluktua-
tionen wieder mehr Ruhe in die Institu-
tion kommen.

«Die Zeit ist reif»: Landtag 
grossmehrheitlich für «Ehe für alle»
Ja-Wort Mit 23 Ja-Stimmen 
hat der Landtag die Regierung 
beauftragt, ihm eine Ge-
setzesänderung vorzulegen, 
um die zivilrechtliche Ehe für 
alle zu öff nen. Der Landtag 
kam damit der Auff orderung 
der Regierung nach, dass ein 
solcher Vorstoss aus Volk oder 
Landtag kommen müsse.

VON SEBASTIAN ALBRICH

Die Überweisung der von 
Daniel Seger (FBP) und Pa-
trick Risch (FL) aufgegleis-
ten Motion zur Öffnung 

der zivilrechtlichen Ehe für alle war 
eigentlich von Anfang an sicher. Wur-
de diese doch von Anfang an von der 
kompletten FBP- und FL-Fraktion so-
wie den VU-Abgeordneten Dagmar 
Bühler-Nigsch und Norma Heidegger 
unterstützt und unterzeichnet. Umso 
erfreulicher war es für die Motionä-
re, dass sie am Ende noch die gesam-
te VU-Fraktion überzeugen konnten. 
11 Jahre hat es seit der Schaffung des 
Partnerschaftsgesetzes gedauert, bis 
dieser letzte Schritt zur Gleichstel-
lung gleichgeschlechtlicher Paare 
vom Staat nun endgültig angegangen 
werden kann.
«Die Zeit ist reif», zeigte sich Seger 
am Mittwoch in seinem Votum opti-
mistisch. Denn Liechtenstein wäre 
damit nicht nur schon das 19. euro-
päische Land, sondern auch das letz-
te deutschsprachige Land, dass die 

zivile Ehe allen Bürgern öffnet. Seger 
betonte dabei auch, dass es lediglich 
um die Öffnung der zivilrechtlichen 
Ehe gehe, die religiöse hingegen un-
berührt und weiterhin Sache der Re-
ligionsgemeinschaften bleibt. Die an-
gestrebte Gesetzesänderung nehme 
somit niemandem etwas weg, für die 
Betroffenen schafft sie jedoch eine 
neue Rechtsgleichheit. Oder wie es 
die Abgeordnete Franziska Hoop 
(FBP) zusammenfasste: «Für die Kon-
servativen ändert sich nichts, für die 
Betroffenen die Welt.»

Hauptfaktor Zwangsouting
Der Zivilstand «Eingetragene Part-
nerschaft» führt vielerorts noch zu 
einer erzwungenen Offenlegung der 
sexuellen Orientierung. Dies kann 
hierzulande bei der Jobsuche noch 
immer Probleme mit sich bringen, ist 
bei Auslandsreisen teils jedoch auch 
mit aktiven Gefahren verbunden – 
kann aber auch in Ländern, die keine 
Partnerschaft kennen, zu Rechtspro-
blemen bei Krankenhausbesuchen 
oder medizinischen Entscheidungen 
für erkrankte Partner führen.
Doch ganz abgesehen davon, gehen 
Zwangsoutings und ihre Folgen oft 
mit einer extremen emotionalen Be-
lastung einher, wie auch Peter Frick 
(VU) aus seiner Arbeit in der Schulso-
zialarbeit und im Kriseninterventi-
onsteam zu berichten wusste. Als re-
ligiöser Mensch findet er es zwar 
wichtig, dass die religiöse Ehe den 
Religionsgemeinschaften überlassen 
werde, gleichzeitig sei die Motion für 
ihn auch zu überweisen: «Gott hat 
den Menschen den freien Willen ge-

geben. Dazu zählt auch, zu entschei-
den, wen man liebt.» Auch Landtags-
präsident Albert Frick bezeichnete 
den Einsatz für die «Ehe für alle» als 
einen «Akt der Nächstenliebe».

Fragen und wenige Bedenken
Einige wenige Abgeordnete hegten 
jedoch auch Bedenken. So war Land-
tagsvizepräsidentin Gunilla Marxer-
Kranz (VU) nicht sicher, welche 
Gleichstellung die Ehe noch ermög-
licht, die nicht durch das Partner-
schaftsgesetz bereits abgedeckt ist. 
Die klar identifizierenden Zivilstän-
de seien zwar der Hauptfaktor, doch 
würden sich Partnerschaft und Ehe 
auch bei den Fristen und Schritten 
bei Trennung unterscheiden, klärte 
sie Seger auf. Auch gebe es gesetzlich 
bei der Partnerschaft keine Trauzeu-
gen oder ein Ja-Wort. Auf ihre Frage, 

was dagegen spreche, dass man die-
se aneinander angleiche und beide 
Gesetze bestehen lasse, erklärte Se-
ger: «Die Effizienz.» Schliesslich hät-
te man dann zwei gleiche Gesetze, 
die sich nur wegen des Wortes «Ehe» 
unterscheiden und die stets gemein-
sam angepasst werden müssten.
Herbert Elkuch (DpL) knüpfte die 
Ehe dagegen im Sinne der religiösen 
Ehe grundsätzlich an die Fortpflan-
zung und stellte auch die Verfas-
sungsmässigkeit einer solchen Öff-
nung infrage, da die katholische Kir-
che ja als Staatsreligion verfassungs-
mässig geschützt sei. «Ein Abgeord-
neter darf nicht gegen die Kirche 
handeln», so Elkuch. Hinweise, dass 
es sich bei kirchlicher und zivilrecht-
licher Ehe um verschiedene Instituti-
onen handle, brachten ihn nicht da-
von ab. Seine Aussage, dass nur jene 
eine Ehe eingehen können, die sich 
fortpflanzen können, brachte ihm 
ein «Gohts noch» von Patrick Risch 
ein, während Daniel Seger betonte: 
«Sie schlagen gerade allen Men-
schen, die keine Kinder kriegen kön-
nen, ins Gesicht.» 
Elkuchs Parteikollege Thomas Rehak 
sah ebenfalls die Biologie als einen 
entscheidenden Faktor und schweif-
te zusätzlich in die Fortpflanzungs-
medizin, Leihmutterschaft, die 
Rechte der Leihmütter und das 
Kindswohl ab. Das verleitete schluss-
endlich auch noch Manuela Haldner-
Schierscher (FL) zu einer Wortmel-
dung: Damit vermische Rehak Äpfel 
und Birnen und bringe Themen in 
die Debatte ein, die nichts damit zu 
tun haben. Wenn man auf solche 

Aussagen und weit entfernten Hor-
rorszenarien gehört hätte, gäbe es 
hierzulande noch heute kein Frauen-
stimmrecht, ergänzte sie und bat da-
rum, zur Abstimmung überzugehen. 
Schlussendlich wurde die Motion 
auch von allen Abgeordneten mit 
Ausnahme von Rehak und Elkuch 
überwiesen.

«Gott hat den Menschen 
den freien Willen 

gegeben. Dazu zählt 
auch, zu entscheiden, 

wen man liebt.»
PETER FRICK

VU-ABGEORDNETER

Für Daniel Seger ist die Motion zur 
Öff nung der Ehe eine Herzensan-
gelegenheit. (Fotos: Michael Zanghellini)
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Artikel 25 gekippt: Etappensieg 
für gleichgeschlechtliche Paare
Gleichbehandlung Ab Juli 
ist eingetragenen Paaren die 
Stiefkindadoption möglich. 
Die FBP und die Freie Liste 
kippten zudem das Verbot 
der gemeinsamen Adoption 
und Fortpflanzungsmedizin 
– doch welche Auswirkungen 
hat dies in der Praxis?

VON DANIELA FRITZ

Im Juli wäre Artikel 25 des Partner-
schaftsgesetzes vom Staatsgerichts-
hof (StGH) aufgehoben worden. 
Denn das Verbot der Stiefkindadop-
tion für eingetragene Paare ist dis-
kriminierend und verstösst gegen 
die Verfassung, lautete das Urteil im 
Mai 2021. Weil im selben Artikel 
aber auch das generelle Adoptions-
verbot sowie das Verbot von Fort-
pflanzungsmedizin geregelt ist, liess 
der StGH der Politik ein Jahr – bis 
zum 12. Juli – Zeit für eine neue Lö-
sung.

Stiefkindadoption ab Juli möglich
Pünktlich erfolgte im Mai-Landtag 
die Zweite Lesung – die Abgeordne-
ten stimmten der Regierungsvorlage 
mit 24 Stimmen zu. Die Stiefkindad-
option steht damit ab 1. Juli auch 
gleichgeschlechtlichen Paaren of-
fen. Ein wichtiger Schritt, der aber 
manchen Abgeordneten nicht weit 
genug ging. Schon in Erster Lesung 
im März-Landtag hätten sie sich 
mehr Mut von der Regierung und 
weitere Schritte in Richtung Gleich-
behandlung gewünscht. Umgesetzt 
werde mit der vorliegenden Geset-
zesänderung nur das Nötigste, eine 
weitere Reform in Richtung «Ehe für 
alle» bleibe aus.
Die Regierung argumentierte, dass 
es dafür eine breite gesellschaftliche 
Diskussion braucht und viele Detail-
fragen noch offen sind. Andernfalls 

könnte das Anliegen vor dem Volk 
scheitern – und man befände sich im 
rechtsfreien Raum, was die Fort-
pflanzungsmedizin angeht.
Der Landtag zeigte sich am Freitag 
offener. Dem neu geschaffenen Arti-
kel 24a und damit der Stiefkindad-
option stimmten alle Abgeordneten 
einhellig zu. Dies war zu erwarten, 
wird doch so die vom StGH gerügte 
Diskriminierung aufgehoben.

Artikel 25 ist ab 12. Juli Geschichte
Überraschend lehnte eine knappe 
Mehrheit bestehend aus FBP und FL 
den neuen Artikel 25, in dem das 
Verbot zur gemeinsamen Adoption 
und Fortpflanzungsmedizin weiter-
geführt hätte werden sollen, ab. 
«Wenn Sie zustimmen, ersetzen Sie 
eine diskriminierende Regelung mit 
einer diskriminerenden Regelung. 
Dem müssen Sie sich bewusst sein», 
warnte der FBP-Abgeordnete Daniel 
Seger. Auch Georg Kaufmann kün-
digte im Namen der FL-Fraktion an, 
dem Artikel keinen Sanktus zu ge-
ben. In Kaufmanns Augen sei das 
Thema sehr wohl öffentlich breit be-
handelt worden. Er verwies etwa auf 

die Berichterstattung der Landeszei-
tungen, die kaum ein negatives Echo 
in den Leserbriefspalten auslösten. 
In der Vernehmlassung zur gegen-
ständlichen Gesetzesvorlage hätte 
sich zudem nur eine negative Stim-
me geäussert. Zudem sei wohl auch 
hierzulande niemandem die Einfüh-
rung der «Ehe für alle» in der 
Schweiz am 1. Juli entgangen.

ABGB lässt Adoption nicht zu
Die rechtlichen Konsequenzen, 
wenn der Landtag dem Artikel nicht 
zustimmt, sorgten zunächst für Ver-
wirrung. Seger sorgte aber für Auf-
klärung: Der «alte» und diskriminie-
rende Artikel 25 des Partnerschafts-
gesetzes wird vom StGH am 12. Juli 
ohnehin aufgehoben. Sofern der 
Landtag dem «neuen» Artikel 25 
nicht zustimmt, wäre gleichge-
schlechtlichen Paaren damit die ge-
meinsame Adoption sowie der Zu-
gang zu Fortpf lanzungsmedizin 
nicht mehr verboten.
Praktisch habe dies jedoch vorerst 
keine Auswirkungen. Denn um ein-
getragenen Partnern die gemeinsa-
me Adoption eines Fremdkindes zu 
ermöglichen, müsste auch das Allge-
meine Bürgerliche Gesetzbuch 
(ABGB) entsprechend geändert wer-
den. Zudem sei die Fortpflanzungs-
medizin im liechtensteinischen 
Recht nirgends geregelt – mit Aus-
nahme des Verbots im Partner-
schaftsgesetz. Eingetragene Paare 
stehen damit vor denselben Unklar-
heiten wie Heterosexuelle – werden 
aber zumindest gleichbehandelt.
«Ich kann Sie entwarnen, es wird 
keine Rechtsunsicherheit geben», so 
Daniel Seger, der selbst Anwalt ist. 
«Aber wir haben dann einfach nicht 
mehr dieses unsägliche, diskrimi-
nierende und stossende Verbot im 
Partnerschaftsgesetz.»
Mit seiner Argumentation überzeug-
te Seger schliesslich – 13 Abgeordne-
te verweigertem dem strittigen Arti-
kel ihre Zustimmung.

«Wenn Sie zustimmen, 
ersetzen Sie eine 
diskriminierende 

Regelung mit einer 
diskriminerenden 

Regelung. Dem müssen 
Sie sich bewusst sein.»

DANIEL SEGER
FBP-ABGEORDNETER

FBP und Freie Liste kippen den neuen Artikel 25 des Partnerschaftsgesetzes, der das Verbot der Fortpfl anzungsmedizin 
sowie der Fremdkindadoption geregelt hätte. Sie verweigerten dem neuen Artikel 25 ihre Zustimmung.  (Screenshot: VB)

Nur schlankeres Programm sei die Alternative

Mehr Geld für Radio L?
VADUZ Die Finanzkommission des 
Landtages wurde bereits informiert, 
dass voraussichtlich auch 2022 ein 
Nachtragskredit für Radio Liechten-
stein nötig werden wird. Das machte 
Wendelin Lampert (FBP) im Rahmen 
der Kenntnisnahme des Radio-L-Ge-
schäftsberichts 2021 durch den 
Landtag öffentlich. Die budgetierten 
Erträge könnten nicht erreicht wer-
den, heisst es auch im Geschäftsbe-
richt. Geschuldet ist dieser Umstand 
den generell schwierigen Bedingun-
gen auf dem Werbemarkt, denen al-
le Medien ausgesetzt sind.
Die für den Staatssender zuständige 
Ministerin, Sabine Monauni, erklär-
te nun im Landtag, dass zuletzt doch 
wieder die Hoffnung bestand, mögli-
cherweise ohne Nachtragskredit 
auszukommen. «Aber ich kann es 
nicht ausschliessen. Es wird sicher 
knapp», so Monauni.

Radio L will höheren Staatsbeitrag
Die Regierung habe den Verwal-
tungsrat von Radio L beauftragt, an-
gesichts der sinkenden Werbeein-
nahmen mehrere Szenarien für die 
künftige Budgetierung vorzulegen, 
sagte Monauni. Dies dürfte sich mit 
den Vorstellungen des neuen Ver-
waltungsratspräsidenten Roman 
Banzer decken. Er hatte gleich zum 
Amtsantritt, Anfang dieses Jahres, 
öffentlich mehr Geld für Radio L ge-
fordert. Der Landessender sei «dau-
ernd unterfinanziert», sagte Banzer 
gegenüber dem «Vaterland». Zuletzt 
hatte der Landtag den jährlichen 
Staatsbeitrag für Radio L per 2019 
von 1,6 auf nun 2,3 Millionen Fran-
ken erhöht.
Die zuständige Ministerin scheint 
gegenüber der Forderung einer neu-
erlichen Erhöhung aufgeschlossen: 
Es gelte nun zu sehen, ob der Land-
tag bereit sei, mehr Geld zu spre-
chen. Das Budget für Radio L für 

2023 wird im November beschlos-
sen. Wie Monauni nun aufklärte, 
will die Regierung dem Landtag bis 
dahin drei verschiedene Szenarien 
vorlegen:

 Szenario 1: Das Programm von Ra-
dio L bleibt so, wie es ist. Monauni: 
«Dann braucht es mehr Geld.»
 Szenario 2: Das Programm wird 
ausgebaut. Monauni: «Auch dann 
braucht es mehr Geld.»
 Szenario 3: Das Programm wird 
schlanker. Monauni: «Dann bleibt 
der Staatsbeitrag, wie er heute ist.»

Der Abgeordnete Wendelin Lampert 
merkte dazu an, dass es unter den 
gegebenen Bedingungen also nur 
auf eine weitere Erhöhung des 
Staatsbeitrages hinauslaufen kann. 
Für die Reduktion des Programms 
wäre seiner Ansicht nach nämlich 
auch die Anpassung des gesetzli-
chen Auftrages nötig. Eine Gesetzes-
änderung sei bis im Herbst aber 
wohl kaum über die Bühne zu brin-
gen. Entsprechend wäre eine Pro-
grammreduktion frühestens für das 
Jahr 2024 vorstellbar, so Lampert.

Walter Frick: «Gute Musik, 
guter Journalismus»
Der Idee, Radio L mit mehr Geld zu 
versorgen, scheint der Landtag aber 
ohnehin nicht abgeneigt sein. Das 
sah in der Vergangenheit anders 
aus. Kritik am Landessender gab es 
dieses Jahr aber nicht einmal mehr 
von Thomas Rehak (DpL).
Alle Votanten machten zudem deut-
lich, dass sie Radio L als relevantes 
Informations- und Unterhaltungs-
medium wahrnehmen: «Neben gu-
tem Journalismus wird meines Er-
achtens das Gesamtbild von Radio L 
mit guter Musik für alle Generatio-
nen umrahmt», sagte Walter Frick 
(VU).  (ds)

Höherer Staatsbei-
trag in Aussicht: 
Regierungschef-Stv. 
Sabine Monauni will 
dem Landtag drei 
Szenarien zur Finan-
zierung von Radio L 
vorlegen.

Stromleitung in Balzers

Eine Variante zur Leitungsverlegung wäre noch «prüfenswert»
BALZERS Seit Jahren ist die Höchst-
spannungsleitung in Balzers vielen 
ein Dorn im Auge – und obwohl der 
Vertrag mit Swissgrid auslief, wird 
die Leitung wohl auch noch die 
nächsten Jahre auf diesem Weg ver-
laufen. Mehrere Varianten einer Ver-
legung wurden geprüft – teilweise 
über liechtensteinisches, teilweise 
über schweizerisches Hoheitsgebiet, 
unterirdisch oder mit Freileitungen. 
In Balzers zeigte man sich mit keiner 
Variante wirklich glücklich, weshalb 
diese von der Regierung nicht wei-
terverfolgt wurden. 
Den betroffenen Grundeigentümern 
steht nun ein Expropriationsverfah-
ren bevor. Das letzte Wort hat je-
doch der Landtag: Er entscheidet, 
ob die Grundstücksbesitzer enteig-
net werden oder nicht. Vor den Som-
merferien wird das jedoch nicht 
mehr passieren. Erst nach einem Ja 
des Landtages kann die Regierung 

den Umfang, die Dauer und die Ent-
schädigung für die Enteignung fest-
legen. Die Regierung strebt dabei ei-
ne Frist von 20 Jahren an, um bis da-
hin gemeinsam mit Swissgrid eine 
langfristige Lösung für die Hoch-
spannungsleitungen zu finden.

Langwieriges Verfahren
Der VU-Abgeordnete Manfred Kauf-
mann hätte zwei konkrete Vorschlä-
ge zur Verlegung. In einer Kleinen 
Anfrage im Mai-Landtag verwies der 
Balzner einerseits auf die bestehen-
de Gasleitung auf der Schweizer Sei-
te des Rheins. Diese verlaufe zwi-
schen Bad Ragaz und Trübbach und 
dann dem Rhein entlang, ab Trüb-
bach verläuft dort auch eine Hoch-
spannungsleitung parallel. «Wäre es 
folglich eine realisierbare Variante, 
die Hochspannungsleitung auch 
zwischen Bad Ragaz und Trübbach 
in der gleichen Zone laufen zu las-

sen?», fragte Kaufmann. Regierungs-
chef-Stellvertreterin Sabine Monau-
ni musste ihn diesbezüglich aller-
dings enttäuschen. Dieser Abschnitt 
liege auf schweizerischem Hoheits-
gebiet. Der Leitungsverlauf werde in 
einem Sachplanverfahren festgelegt, 
das im Durchschnitt rund 15 Jahre 
dauert.

Leitung dem Rhein entlang
Ein anderer Vorschlag tönte vielver-
sprechender. «Bekanntlich ist eine 
Leitungsführung durch Trübbach 
insbesondere aufgrund der beeng-
ten Platzverhältnisse nur sehr 
schwer realisierbar. Somit könnte 
man die Hochspannungsleitung in 
diesem Teilstück über Balzner Ge-
biet entlang des Rheins laufen las-
sen», meinte Kaufmann weiter. Die 
Problematik «Trübbach» würde ent-
schärft und Liechtenstein könne ei-
nen substanziellen Beitrag zu einer 

rasch realisierbaren Lösung leisten. 
«Dieser Ansatz stellt aus Sicht der 
Regierung eine prüfenswerte Vari-
ante dar», fand auch Regierungs-
chef-Stellvertreterin Sabine Monau-
ni gestern im Landtag.
Gemäss Monauni bedingt das aber 
die Zustimmung und Mitwirkung 
der zuständigen Stellen in der 
Schweiz. Einerseits müssten zu-
nächst die nötigen grenzüberschrei-
tenden Verfahren für die Trassen-
festlegung durchgeführt werden. 
«Die Regierung geht davon aus, dass 
letztlich die Swissgrid AG, als Eigen-
tümerin der Höchstspannungslei-
tung, formal den Antrag beim Eidge-
nössischen Starkstrominspektorat 
einbringen müsste», erklärte Mo-
nauni. 
Zudem müssten die Grundeigentü-
mer, über deren Parzellen die neue 
Leitung verlaufen würde, einver-
standen sein. Nicht zuletzt gilt es 

auch die Frage zu klären, wer die 
Kosten trägt.

Gespräche werden fortgesetzt
Das Amt für Volkswirtschaft und das 
Schweizer Bundesamt für Energie 
setzen die Gespräche aber weiter 
fort, versichert Monauni. Demnach 
findet bereits Mitte Mai ein weiteres 
Treffen statt. «Dabei geht es einer-
seits um die vertragliche Ausgestal-
tung der Einbin dung des Fürsten-
tums Liechtenstein in die Regelzone 
Schweiz und andererseits um die 
Festlegung der langfristigen Lei-
tungsführung der Leitung Bonaduz – 
Rüthi sowie weitere damit in Zusam-
menhang stehende Themen wie ins-
besondere die Kostentragung», in-
formierte Monauni. Sie betonte je-
doch auch, dass der Verlauf der wei-
teren Gespräche vom Ergebnis des 
Enteignungsverfahrens abhängig 
sei.  (df)

Links: Durch einen überraschenden 
Entscheid im Landtag trat am  
13. Juli das Adoptionsverbot und  
das Verbot zum Zugang zu Fortpflan-
zungsmedizin im Partnerschaftsgesetz 
ausser Kraft. 

Oben: Seit Jahren fordert die  
Europäische Kommission gegen Rassis-
mus eine Studie zur Situation von 
LGBTIQA+-Personen in Liechtenstein.

Unten: Der Landtag überweist  
eine Petition an die Regierung  
zur Einführung der Ehe für alle.



69  Jahresbericht 2022 | VMR

der gemeinsamen Adoption und des Zugangs zur Fortpflanzungsmedizin für gleichge-
schlechtliche Paare ab. In der Folge trat Art. 25 PartG am 13. Juli 2022 mangels Ersatz-
regelung ausser Kraft. Um Rechtssicherheit zu schaffen, schlug die Regierung in ihrem 
Vernehmlassungsbericht vom 6. Juli 2022 Anpassungen im ABGB und die Aufhebung von 
Art. 24a PartG vor. In ihrer Stellungnahme vom 22. September 2022 begrüssten der Ver-
ein für Menschenrechte (VMR), die OSKJ-Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche sowie 
das Frauennetz Liechtenstein den Vorschlag zur Anpassung des ABGB und des PartG, 
der vollständige Gleichstellung im Adoptionsrecht zwischen gleich- und verschiedenge-
schlechtlichen Paaren und Zugang zu Fortpflanzungsmedizin ermöglicht.

Ehe für alle 

Europaweit anerkennen 17 Länder die Ehe für alle, darunter Deutschland, Österreich 
und die Schweiz. In der Schweiz wurde die Ehe für alle in der Volksabstimmung vom 
26. September 2021 von einer klaren Mehrheit der Stimmberechtigten und von allen 
Kantonen angenommen. Am 6. Mai 2022 schuf der liechtensteinische Landtag mit der 
Aufhebung des Adoptionsverbots für gleichgeschlechtliche Paare (Art. 25 PartG) eine 
neue Ausgangslage. Eine Unterscheidung zwischen Ehe und eingetragener Partnerschaft 
ist aus grundrechtlicher Sicht dadurch nicht mehr sachlich begründbar, weil sowohl im 
Rahmen des Partnerschaftsgesetzes als auch des Ehegesetzes gemeinsame Elternschaft 
möglich ist. Eine solche Ungleichbehandlung wäre demnach diskriminierend und daher 
verfassungs- bzw. EMRK-widrig (Art. 14 EMRK). Zudem stellt der Umstand, dass bei Per-
sonenstandsangaben die eingetragene Partnerschaft separat zu Ehe erfasst wird und da-
mit verpartnerte Paare ihre sexuelle Orientierung offenlegen müssen, einen Eingriff in 
die Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 8 EMRK) dar. Am 21. September 2022 
reichten 15 Landtagsabgeordnete eine Motion zur Öffnung der Ehe für alle ein, welche 
vom Landtag im November mit 23 Stimmen an die Regierung weitergereicht wurde. Da-
mit rückt eine vollständige rechtliche Gleichstellung aller gesetzlich registrierten Paare 
ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung oder Geschlechtsidentität und die Einführung 
der Ehe für alle in Reichweite. 

Anerkennung	«drittes	Geschlecht»	

In offiziellen Dokumenten und Formularen ist in Liechtenstein bis anhin keine von den 
binären Geschlechtskategorien (männlich oder weiblich) abweichende Geschlechtsanga-
be möglich. Dies missachtet die Menschenrechte von nichtbinären Personen. Der VMR 
empfiehlt, diesen Mangel zu beheben und die Voraussetzungen für den Eintrag eines 
«dritten Geschlechts» im Zivilstandsregister und im zentralen Personenregister sowie 
weiteren Dokumenten zu schaffen. Dazu sind Gesetzesanpassungen im Personen- und 
Gesellschaftsrecht (PGR) und die Schaffung eines Personenstandsgesetzes nötig. 

Geschlechtsangleichende Operationen, die ohne medizinische Notwendigkeit und ohne 
informierten Entscheid der betroffenen Personen – insbesondere Kindern – durchgeführt 
werden, sind menschenrechtsverletzend. Inwieweit es diese Praxis in Liechtenstein gibt, 
sollte in der geplanten Studie zur Situation von LGBTIQA+-Personen untersucht werden. 
Der VMR empfiehlt, geschlechtsangleichende Operationen ohne medizinische Notwen-
digkeit und ohne einen informierten Entscheid von betroffenen Personen zu verbieten.
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Gesundheit und soziale Gerechtigkeit

Prämienverbilligung	und	Leistungsaufschub	bei	Krankenkassen

Im Berichtsjahr wurden die gesetzlichen Anforderungen für den Erlass von Krankenkas-
senprämien gesenkt. Die Einkommensgrenze für die Berechtigung wurde erhöht (d. h. die 
Antragsstellung ist im Vergleich zu den Vorjahren mit einem höheren Einkommen mög-
lich) und die Altersgrenze für die Antragsstellung gesenkt (eine Antragsstellung ist neu 
ab dem 20. Lebensjahr möglich). Entsprechend ist die Zahl der Anspruchsberechtigten 
wie auch der Bezüger:innen von Prämienverbilligungen gestiegen. Im Berichtsjahr stell-
ten rund 6100 Personen einen Antrag auf Prämienverbilligung (2021: 4900; 2020: 4150, 
2019 rund 2950). Seit dem Berichtsjahr wurden zudem Anpassungen bei der Auszahlung 
der Prämienverbilligungen vorgenommen: Neu wird die Prämienverbilligung nicht mehr 
den Versicherten direkt ausbezahlt, sondern mit den monatlichen Krankenkassenkosten 
verrechnet, was zu einer reduzierten Prämienrechnung und zu einer unmittelbaren Ent-
lastung der Betroffenen führt. Im Berichtsjahr beschäftigten sich Regierung und Land-
tag mit Massnahmen zur besseren Information von Bezugsberechtigten z. B. durch ein 
der Steuererklärung beigelegtes Informationsschreiben. Bis zum Ende des Berichtsjahres 
wurden jedoch noch keine Massnahmen umgesetzt. 

Wenn Personen ihre Krankenkassenprämien nicht begleichen, können die Krankenkas-
sen gemäss Krankenversicherungsgesetz (KVG) einen «Leistungsaufschub» verhängen. 
Das heisst, sie können den betreffenden Personen die Kostenübernahme für Gesund-
heitsleistungen vorenthalten. Trotz der Erleichterung bei den Prämienverbilligungen 
stieg die Anzahl der Versicherten, die von einem Leistungsaufschub betroffen sind, stetig 
an: Während gemäss Krankenkassenverband Ende 2017 noch 167 Personen vom Leis-
tungsaufschub betroffen waren, lag die Anzahl Ende 2023 bei rund 320 Personen. 

Der VMR beurteilt den «Leistungsaufschub» als menschenrechtlich bedenklich, weil in 
der Ausgestaltung dieser Massnahme nicht unterschieden wird zwischen Personen, wel-
che aufgrund ihrer wirtschaftlichen oder gesundheitlichen Situation nicht in der Lage 
sind, die Krankenkassenbeiträge zu bezahlen und jenen, die – ohne existenzielle oder 
gesundheitliche Einschränkungen – keinen Willen oder keine Kooperationsbereitschaft 
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Anzahl Bezüger:innen von Prämienverbilligungen        Gesamt        Frauen        Männer

Die Anzahl der Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligung hat  
durch die neuen gesetzlichen Bestimmungen wieder zugenommen. 
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zu Beitragszahlungen zeigen. Die Verhängung eines Leistungsaufschubs im ersten Fall 
kann das Recht auf Gesundheit verletzen, welches über die EMRK geschützt ist. Dass die 
Definition der (trotz Leistungsaufschub gewährten) Notfallbehandlung nicht präzise ist 
und die Kulanzregelungen der Krankenkassen unterschiedlich sind, wird ebenfalls mit 
Besorgnis zur Kenntnis genommen. Schliesslich ist der Leistungsaufschub als Steuerungs-
massnahme zur Verhinderung von Prämienausfällen angesichts der steigenden Zahlen 
grundsätzlich infrage zu stellen. Der VMR empfiehlt daher, dass Anpassungen in der Um-
setzungsverordnung vorgenommen werden, um die Ausgestaltung des «Leistungsaus-
schubs» zu präzisieren.

Armut 

Die Beseitigung von Armut bis 2030 ist eines der Ziele der Agenda 2030. Im liechtensteini-
schen Nachhaltigkeitsbericht von 2019 an die UNO wird festgestellt, dass es in Liechten-
stein keine absolute Armut gebe. Ausserdem wird erläutert, dass die Sozialschutz systeme 
in Liechtenstein insgesamt sehr gut ausgebaut seien und der Staat allen Personen und 
Familien, die das nationale Existenzminimum aus eigener Kraft nicht erreichten, ohne 
Diskriminierung entsprechende Unterstützung anbiete. Niemand müsse in Liechtenstein 
in Armut leben. 

Demgegenüber stehen die Erfahrungen des «Runden Tisches Armut», welcher 2019 von 
der Caritas Liechtenstein ins Leben gerufen wurde und Vertreter:innen von zivilgesell-
schaftlichen Organisationen, Stiftungen und Behörden umfasst. Im Berichtsjahr tagte der 
«Runde Tisch» am 29. September. Alle teilnehmenden Organisationen stellen in ihrer 
Arbeitspraxis fest, dass in Liechtenstein relative Armut existiert. 

Auffrischungsimpfung mit  
Pfizer-Impfstoff ab 24. Oktober 
Seit dem 10. Oktober stehen an 
Omikron angepasste Sars-CoV-
2-Impfstoffe für Booster-Imp-
fungen im Impfzentrum Mühle-
holz zur Verfügung. Hierbei 
wurde zunächst der an die 
 Virusvariante BA.1 angepasste 
und früher zugelassene Impf-
stoff Spikevax Bivalent Origi-
nal/Omicron BA.1 des Herstel-
lers Moderna verwendet. 

Der an die Omikron-Varian-
te BA.1 angepasste bivalente 
Impfstoff Comirnaty Bivalent 
Original/Omicron BA.1 von Pfi-
zer wurde kürzlich zugelassen 
und wird ab dem 24. Oktober im 
Impfzentrum Mühleholz ver-
impft. Die Anmeldung für die 
Impfung mit dem neu zur Verfü-

gung stehenden Impfstoff von 
Pfizer ist ab Dienstag, 18. Okto-
ber, möglich. Weitere an die 
Omikron-Varianten BA.4 und 
BA.5 angepasste Impfstoffe 
sind aktuell nicht zugelassen 
und werden daher bis auf Wei-
teres nicht verfügbar sein. 

Zeitpunkt der Impfung  
ist relevant 
Von primärer Bedeutung zur 
Verstärkung des Impfschutzes 
ist der Zeitpunkt der Impfung, 
bevor sich die Herbstwelle 
durchsetzt, und erst in zweiter 
Linie der verwendete Impfstoff. 
Wer das individuelle Risiko für 
schwerwiegende gesundheitli-
che Folgen einer Covid-19-Er-

krankung massgeblich senken 
will, sollte sich möglichst bald 
mit einem der aktuell verfügba-
ren Impfstoffe impfen, bevor 
sich die Herbstwelle weiter ver-
stärkt. Insbesondere Personen 
über 65 Jahren, Personen mit 
chronischen Krankheiten und 
Schwangeren wird stark emp-
fohlen, sich rasch boostern zu 
lassen. (ikr) 

Hinweis 
Eine Anmeldung zur Impfung ist 
unter www.impfung.li oder Tel. 
+423 236 76 45 (Corona-Hot-
line) möglich. Die Hotline ist 
werktags von 8.30 bis 11.30 Uhr 
und von 13.30 bis 16.30 Uhr er-
reichbar. 

Steigende Preise: «Es wird Haushalte 
geben, die es nicht schaffen werden» 
Immer mehr Menschen suchen Hilfe bei der Caritas Liechtenstein und der Schuldenberatungsstelle Hand in Hand. 

Manuela Schädler 
 
Zuerst die Coronapandemie, 
die von Kurzarbeit geprägt war, 
dann der Kriegsausbruch in der 
Ukraine, der die Gas- und Öl-
preise in die Höhe schnellen 
liess, und nun auch noch die 
Strompreise, die sich ab 2023 
verdoppeln werden. Das Leben 
ist auf einen Schlag teurer ge-
worden. Das bringt einkom-
mensschwache Haushalte und 
auch all diejenigen Personen, 
deren Haushaltsbudget bereits 
jetzt schon angespannt ist, wei-
ter unter Druck.  

Mehr Menschen suchen 
sich Hilfe bei der Caritas Liech-
tenstein, wie Präsidentin Rita 
Batliner bestätigt. «Wir stellen 
in der Periode vom 1. Januar 
2022 bis 30. September eine 
Steigerung von rund 12,5 Pro-
zent bei den Anträgen auf fi-
nanzielle Unterstützung fest», 
sagt sie. Auch die Schuldenbe-
ratungsstelle Hand in Hand hat 
im August und September viele 
neue Anfragen erhalten. «Wir 
sind derzeit nicht in der Lage, 

zeitnah einen Beratungstermin 
anzubieten», sagt Geschäfts-
führer Dirk Flaig.  

Nebenkostenabrechnung 
wird zum Problem werden 
Die Menschen, die aktuell um 
Unterstützung ansuchen, nen-
nen nicht konkret die steigen-
den Energiepreise als Grund: 
«Sie stellen einfach fest, dass 
das Geld schlicht nicht bis Ende 
Monat reicht», so Caritas-Prä-
sidentin Batliner. Die Inflation 
beträgt derzeit 3,3 Prozent und 
betrifft unter anderem die Le-
benshaltungskosten – dazu ge-
hören etwa Lebensmittel oder 
Treibstoffe. Es sei selbstredend, 
dass ein einkommensschwa-
cher Haushalt viel stärker von 
der Inflation betroffen sei als 
ein einkommensstarker Haus-
halt, sagt Batliner. Armutsge-
fährdete Menschen – das sind 
Haushalte, deren Einkommen 
60 Prozent oder weniger als das 
Medianeinkommen beträgt – 
sind aktuell gefordert, Geld auf 
die zu Seite legen – etwa dafür, 
um im kommenden Jahr die 

Nebenkosten- oder Stromrech-
nung bezahlen zu können. «Es 
wird sicher Haushalte geben, 
die das nicht schaffen werden», 
hält Rita Batliner besorgt fest. 
Sie ist überzeugt, dass gerade 
die Nebenkostenabrechnungen 
im nächsten Jahr, in denen sich 
die höheren Heizkosten nieder-
schlagen werden, ein grosses 
Thema sein werden.  

Politik in  
der Pflicht 
Auch Hand-in-Hand-Geschäfts- 
führer Flaig beobachtet die Si-
tuation mit Sorge und ist sich si-
cher, dass es wegen der steigen-
den Energiepreise zu noch 
mehr Anfragen bei seiner Bera-
tungsstelle kommen wird. Er 
sieht besonders die Politik in 
der Pflicht, Massnahmen zu er-
greifen, die dafür sorgen, die 
Auswirkungen der drastischen 
Preiserhöhungen auf die ge-
fährdeten Haushalte in einem 
erträglichen Mass zu halten. 
«Sollte dies nicht gelingen, be-
fürchte ich, dass etliche Haus-
halte nicht mehr in der Lage 

sein werden, sämtlichen finan-
ziellen Verpflichtungen nach-
zukommen und zwangsläufig in 
die Zahlungsunfähigkeit abrut-
schen werden», so Flaig. Eine 

Lösung hat er «ad hoc» aber 
nicht zur Hand. «Vielleicht sind 
Massnahmen denkbar, die da-
für sorgen, dass die hohen 
Energiepreise nicht vollum-

fänglich auf den Verbraucher 
abgewälzt werden.» 

Taskforce der Regierung 
analysiert die Situation 
Wie Regierungschef-Stellver-
treterin Sabine Monauni im Ok-
tober-Landtag sagte, ist sich die 
Regierung des Problems be-
wusst und hat deshalb eine 
Taskforce eingerichtet. Diese 
soll die aktuelle Situation ana-
lysieren und allfällige Massnah-
men zur Abfederung treffen. 
Ein erster Bericht soll noch die-
sen Monat vorliegen. Im Be-
reich der Sozialhilfe-Empfänger 
sowie Bezüger von Ergänzungs-
leistungen verfolgt die Regie-
rung bereits konkrete Pläne, wie 
Gesellschaftsminister Manuel 
Frick mitteilte: Die Pauschalen 
der wirtschaftlichen Sozialhilfe 
und der Ergänzungsleistungen 
sollen via Verordnung für ein 
Jahr befristet erhöht werden. 

In einer finanziellen Notlage? 
Informationen unter:  
www.caritas.li oder 
www.handinhand.li 

Wegen der Inflation: Einkommensschwache Haushalte stellen fest, 
dass das Geld nicht bis Ende Monat reicht. Bild: Keystone

Frau betrügt Versicherungen um mehr als 60 000 Franken 
Eine Frau musste sich vor dem Landgericht Vaduz wegen schweren Betrugs verantworten. Sie wurde schuldig gesprochen. 

Weil ihr Arzt sie wegen Arbeits-
unfähigkeit krankschrieb, bezog 
eine Frau Krankentaggeld bei 
der Krankenkasse. Die verrich-
teten Dienstleistungen als Fri-
seurin hatte sie den Kranken -
kassen jedoch verschwiegen. 
Nun musste sie sich vor Gericht 
verantworten. Zusätzlich wurde 
sie beschuldigt, Verfahrenshilfe 
gefälscht zu haben. Das Gericht 
hatte nämlich schon ein Urteil in 
jenem Fall gesprochen – welches 
jedoch vom Obergericht ans 
Erstgericht zurückgespielt wur-
de. Diese Verhandlung fand  
gestern am Landesgericht in  
Vaduz statt. 

Die Richterin betonte mehr-
fach ihr Mitgefühl für die Be-
schuldigte: «Ich kann nachvoll-
ziehen, dass Ihre persönlichen 
und familiären Verhältnisse sehr 
schwierig sind.» So hat die Frau 
neben finanziellen Problemen 
mit schweren Depressionen zu 
kämpfen. Um die drei Kinder, 
von denen zwei behindert sind, 
muss sie sich alleine kümmern. 
Dies hob auch ihr Verteidiger 
hervor und bat um ein mildes Ur-
teil: «Die Beschuldigte zeigt sich 
kooperativ und stellte den Be-
hörden jegliches Beweismaterial 
zur Verfügung.» Dennoch habe 
sich die Frau laut Richterin mit 

ihren Handlungen strafbar ge-
macht. Konkret angeklagt wurde 
sie wegen des Verstosses gegen 
das Betäubungsmittelgesetz 
 sowie des schweren, teilweise 
gewerbsmässigen Betrugs. Im 
Fall der Mittvierzigerin wurde 
bereits im November 2020 ein 
Urteil gesprochen. Damals ging 
es um den Verstoss gegen die 
Covid-Verordnung. Sie habe 
während des Lockdowns im 
März 2020 als Friseurin ihre 
Dienstleistungen angeboten. 
Dieses Vergehen wurde gestern 
jedoch widerrufen. Dafür  
dass die Frau Krankenkassen  
um mehrere 10 000 Franken  

geprellt hat, wurde sie aber  
verurteilt. 

Versicherungen wollen  
ihr Geld zurück 
Vor Gericht anwesend waren  
auch die zuständigen Vertreter 
der Concordia und der FKB. 
Für sie stand fest: Hätte die 
Frau ihre Arbeitsunfähigkeit 
gemeldet, wäre der Fall ein an-
derer. «Dann wäre es als Ar-
beitsversuch, der unter medizi-
nischer Obhut steht, anerkannt 
worden.» Die Frau sei in die-
sem Falle jedoch ihrer Mitwir-
kungspflicht nicht nachgekom-
men und habe trotz hundert-

prozentiger Arbeitsunfähigkeit 
ihre Tätigkeit als Friseurin ver-
richtet – wie es Unterlagen be-
stätigten. Der behandelnde 
Arzt sagte aus, dass er der Frau 
zwar eine Arbeitsunfähigkeit 
verschrieben habe, sie jedoch 
leichte Tätigkeiten verrichten 
durfte – zumal sich die Friseur-
tätigkeit und der Austausch  
mit der Kundschaft positiv auf 
die psychische Gesundheit  
der Frau auswirken. Die Ange-
klagte erwiderte darauf, dass 
sie das Haareschneiden als eine 
leichte Tätigkeit erachtete.  

Für die Richterin war der 
Fall jedoch klar: Die Angeklagte 

wurde in allen drei Punkten 
schuldig gesprochen. Es wurde 
eine Strafe von 180 Tagessätzen 
à 10 Franken ausgesprochen. 
Diese muss sie nicht bezahlen, 
wenn sie sich in den nächsten 
drei Jahren nichts zuschulden 
kommen lässt. Fix bezahlen 
muss die Frau jedoch die Schul-
den in Höhe von knapp 62 000 
Franken bei den Versicherun-
gen Concordia und FKB. Mit 
diesem Urteil kam die Richterin 
dem Strafantrag der Staatsan-
waltschaft nach. Das Urteil ist 
noch nicht rechtskräftig. 

 
Simone Quaderer

3

Inland Liechtensteiner Vaterland  I  Dienstag, 18. Oktober 2022

Immer mehr Menschen suchen Hilfe bei der Caritas Liechtenstein und der Schuldenberatungsstelle «Hand in Hand».



72

Die Regierung hat ein Entlastungspaket für einkommensschwache Haushalte 
und energieintensive Unternehmen geschnürt. 

Um gesicherte Daten zu erhalten, ist jedoch ein aktueller Armutsbericht unentbehrlich. 
Der letzte Bericht stammt von 2008. Ab 2023 soll erstmals ein statistischer Armutsbe-
richt veröffentlicht werden, der auf der Grundlage der Volkszählungsdaten alle fünf Jah-
re aktualisiert wird. Zur Erarbeitung konkreter Massnahmen gegen Armut müsste der 
Bericht jedoch um qualitative Erhebungen ergänzt werden. Im Berichtsjahr waren auch 
aufgrund des Kriegs in der Ukraine erhöhte Energiekosten zu verzeichnen. So hat die Re-
gierung als kurzfristige Entlastungsmassnahme für einkommensschwache Haushalte und 
energieintensive Unternehmen eine Energiekostenpauschale eingeführt1. 

Die Bewertung der Nachhaltigkeitsindikatoren des Amts für Statistik per 1. Juli 2022 er-
gibt eine erhöhte Anzahl von Sozialhilfebezüger:innen, eine grössere Ungleichheit bei der 
Erwerbsverteilung und eine Zunahme von Wohnkosten. Gleichzeitig wird eine Abnahme 
bei der Arbeitslosigkeit (inkl. Jugendarbeitslosigkeit) und bei der Anzahl von «Working 
Poor», d. h. Erwerbstätigen, die trotz Arbeitstätigkeit kein Einkommen über dem Exis-
tenzminimum zur Verfügung haben, gemessen. 

1  Bericht und Antrag Nr. 129/2022 betreffend befristete Entlastungsmassnahmen zur Abfederung der  
Energiepreissteigerungen für einkommensschwache Haushalte und energieintensive Unternehmen  
(Entlastungspakete Energiepreise). 

Erwerb gem.                      Pauschale in CHF nach Personenanzahl im gemeinsamen Haushalt 
Steuererklärung                       1                     2                      3                      4                      5                      6         
 
bis CHF 26 000                     729             1115             1356            1560             1764             2060     

CHF 26 001 bis 52 000      547               837               1017            1170             1320             1545     

CHF 52 001 bis 77 000    182               279               339                390               441               515 

Quelle: B&A der Regierung  Grafik: sap

3

Inland Liechtensteiner Vaterland  I  Donnerstag, 17. November 2022

11 Millionen Franken für Entlastungspaket 
Die Regierung beantragt beim Landtag fast sieben Millionen Franken für einkommensschwache Haushalte und vier Millionen  
für energieintensive Unternehmen, um sie von den steigenden Energiekosten zu entlasten. 

Die Regierung will nur einkommensschwachen Haushalten helfen. Für Unternehmen hat sie einen sehr 
engen Rahmen gesetzt. Hier soll nur im Ausnahmefall unterstützt werden. Bild: Keystone

Einmalige Energiekostenpauschale für Haushalte bis 77 000 Franken Erwerb

Kleine Raumeinheiten in der grossen Spoerry-Halle 
Mit einem zweistöckigen Holzelementbau sollen angemessene Unterkunftsmöglichkeiten für Schutzsuchende geschaffen werden. 

Eine Unterbringung von 
Schutzsuchenden in einer 
Mehrzweckhalle klingt im ers-
ten Moment mehr nach Zivil-
schutzraum als nach Privat-
sphäre. Doch mit dem Einbau 
von kleinen Raumeinheiten in 
den bestehenden Hallenbau soll 
eine längerfristige Unterbrin-
gung von Schutzsuchenden er-
möglicht werden. «Die Raum-

einheiten entsprechen beschei-
den eingerichteten Schlafzim-
mern ohne Nasszelle für jeweils 
eine oder zwei bis drei Perso-
nen. Für Einzelzimmer beträgt 
die Grundfläche 10 Quadratme-
ter, für Doppelzimmer 18 Qua-
dratmeter», schreibt die Regie-
rung in ihrem Bericht und An-
trag an den Landtag. Die 
Zimmer sollen mit Bett, Tisch 

und Stuhl, einem Sitzsofa und 
einem Kleiderschrank ausge-
stattet werden. «Jedes Zimmer 
hat eine eigene Eingangstüre 
und ein Fenster für die Raum-
lüftung. Damit wird den Grund-
bedürfnissen nach Intimität 
und Wohnhygiene entspro-
chen.» Der Vorteil dieser Vari-
ante: Die bereits bestehende In-
frastruktur der Spoerry-Halle 
wie Heizung, Lüftung, Beleuch-
tung, Elektroanschlüsse, Sani-
täranlagen und Duschen kann 
genutzt werden. Zudem können 
ein Essraum, ein Aufenthalts- 
und Spielraum, ein Studienraum 
und ein Fernsehraum zur ge-
meinsamen Nutzung zur Verfü-
gung gestellt werden. 

Keine Veranstaltungen  
bis Ende 2024 
Die Mehrzweckhalle Spoerry ist 
ein beliebter Veranstaltungsort 
und wird auch von zahlreichen 
Sportvereinen genutzt. Durch 

die Umnutzung wird sie dafür 
bis mindestens Ende 2024 
nicht zur Verfügung stehen.  
Gemäss dem Regierungsan- 
trag sind derzeit bereits rund  
65 Veranstaltungen bis Ende 
2024 in der Spoerry-Halle oder 
im Ballenlager geplant bzw. re-
serviert. «Dies sind private 
Hochzeiten, Jubiläumsfeiern, 
Generalversammlungen oder 
auch Prüfungswochen der Uni 
Liechtenstein. Eine Absage hät-
te natürlich zur Folge, dass al-
ternative Räumlichkeiten ge-
funden werden müssten», 
schreibt die Regierung. Doch 
der Gemeinderat Vaduz hat in 
seiner Sitzung vom 8. Novem-
ber 2022 der Nutzung der 
Spoerry-Halle und des Ballenla-
gers für die Unterbringung von 
Schutzbedürftigen im Bedarfs-
fall für zwei Jahre bereits zuge-
stimmt. 
 
Patrik Schädler

Mit einer solchen Holzkonstruktion soll die Unterbringung in der 
Spoerry-Halle in Vaduz realisiert werden. Bild: B&A Regierung

Die Regierung will die Spoerry-Halle in Vaduz temporär umnutzen, 
um Wohnraum für Schutzsuchende zu realisieren. 
 Bild: Jürgen Posch (2. 4. 2022)

So sollen die Schlafzimmer aussehen. Bild: B&A Regierung

Patrik Schädler 
 
Bereits Ende Oktober hat die Re-
gierung auf der Grundlage des 
Zwischenberichts der Taskforce 
Energiepreise beschlossen, kurz- 
fristig Entlastungsmassnahmen 
zur Abfederung der Energieprei-
se umzusetzen. Nun wurden die 
Details geklärt und mit einem 
Preisschild versehen. Für das 
Budget 2023 beantragt die Re-
gierung beim Landtag einen 
Nachtragskredit von rund 11 Mil-
lionen Franken. 

Mit den Entlastungsmass-
nahmen will die Regierung ge-
mäss eigenen Angaben nur sehr 
gezielt Unterstützung leisten, 
da die Situation im Schweizer-
Franken-Raum nicht so drama-
tisch sei wie etwa in den Euro-
Ländern. Das Massnahmen- 
paket besteht aus folgenden 
Punkten: 

Einmalige  
Energiekostenpauschale 
Einkommensschwache Haus-
halte sollen mit einer einmali-
gen Pauschale unterstützt wer-
den. Als einkommensschwach 
gelten Haushalte, welche in der 
Steuererklärung beim «Total 
Erwerb» auf einen tieferen Be-
trag als 77 000 Franken kom-
men. Den Antrag auf die Aus-
richtung einer Energiekosten-
pauschale können Personen 
stellen, welche in einem ein-
kommensschwachen Haushalt 
leben und Adressat der Strom-
rechnung fu ̈r diesen Haushalt 
sind. Diese Massnahme wird 
gemäss Regierung fünf Millio-
nen Franken kosten. Die Pau-
schalen sind gestaffelt (siehe 
Grafik rechts). 

Erhöhung Sozialhilfe 
Bei der wirtschaftlichen Sozial-
hilfe sollen die Pauschalen des 

Grundbedarfs für den Lebens-
unterhalt um 4,7 Prozent erhöht 
werden. «Dies ist der Anteil, 
welcher gemäss Bundesamt für 
Statistik im Grundbedarf für 
den Lebensunterhalt für die 
Energieausgaben vorgesehen 
ist», schreibt die Regierung. Da 
sich die Energiepreise nächstes 
Jahr voraussichtlich verdoppeln 
würden, soll dieser Anteil um 
100 Prozent erhöht werden. Zu-
sätzlich sollen die maximalen 
Wohnnebenkosten für die Hei-
zung und Warmwasser ange-
spasst werden. Diese Massnah-
me verursacht zusätzliche Kos-
ten von 710 000 Franken, 
wobei die Hälfte davon von den 
Gemeinden getragen werden 
muss. 

Ergänzungsleistungen  
zur AHV-IV 
Diese Ergänzungsleistungen 
kommen zum Tragen, wenn die 
Renten der AHV oder der IV zu-
sammen mit den weiteren Ein-
nahmen sowie dem Vermögen 
der Rentnerinnen und Rentner 
kein ausreichendes Mindestein-
kommen sichern. Die Wohnne-
benkosten gehören dabei zu 
den anerkannten Ausgaben. 
Hier schlägt die Regierung vor, 
die jährliche Wohnnebenkos-
tenpauschale befristet für das 
Jahr 2023 bei Alleinstehenden 
von bisher 1600 Franken auf 
2300 Franken zu erhöhen und 
bei den übrigen Bezügerkatego-
rien von bisher 2200 Franken 
auf 3200 Franken anzuheben. 
Für diese Massnahme wird mit 
Mehrkosten von 550 000 Fran-
ken gerechnet. 

Erhöhung Mietbeihilfen 

Durch das Mietbeitragsgesetz 
werden einkommensschwache 
Haushalte schon heute bei den 
Wohnkosten unterstützt. Die 

Mietbeiträge sollen für einkom-
mensschwache Familien befris-
tet für ein Jahr um den Faktor 
1,25 erhöht werden. Diese Mass-
nahme schlägt mit zusätzlichen 
Kosten von 450 000 Franken zu 
Buche. 

Unterstützung der Caritas  
für Härtefälle 
Für Härtefälle, welche durch die 
Massnahmen nicht abgedeckt 
werden können, sollen die Cari-
tas und allenfalls weitere soziale 
Einrichtungen insgesamt ein 
Budget von 300 000 Franken 
erhalten. 

Enger Rahmen für  
Unternehmen 

Für die Entlastung von Unter-
nehmen hat die Regierung ei-
nen sehr engen Rahmen ge-
steckt. So sollen nur Unterneh-
men unterstützt werden, deren 
Energiekosten im Verhältnis 
zum Umsatz mehr als drei Pro-
zent betragen und die somit  
als «energieintensiv» gelten. 
Massgeblich dafür sind sämtli-
che Energiekosten, das heisst 
Strom, Gas, Treibstoffe usw. 
Zudem muss durch die Energie-
kostensteigerung die Marge  
unter fünf Prozent fallen. Nur 
Unternehmen, welche in einer 
existenzbedrohenden Lage sind, 
sollen mit einer Überbrü-
ckungshilfe unterstützt werden. 
«Grundsatz bleibt aber, dass 
privatwirtschaftlich agierende 
Unternehmen längerfristig in 
der Lage sein müssen, sich an 
die Marktgegebenheiten und 
Marktentwicklungen anzupas-
sen», schreibt die Regierung. 

Unternehmen, welche nach 
dem 1. Januar 2022 gegründet 
wurden oder am freien Markt 
Energie beziehen, sind generell 
von einer Unterstützung ausge-
schlossen. Auch öffentliche Un-

ternehmen oder massgeblich 
durch den Staat finanzierte Un-
ternehmen sowie Immobilien-
unternehmen sind generell aus-
geschlossen.  

Ein anspruchsberechtigtes 
Unternehmen soll befristet im 
Jahr 2023 für jedes Quartal eine 
degressiv ausgestaltete Subven-
tion erhalten: Q1 2023 = 10 Rp./ 
kWh, Q2 2023 = 7,5 Rp./kWh, 
Q3 2023 = 5 Rp./kWh, Q4 2023 = 
2,5 Rp./kWh. Die Regierung be-
hält sich vor, die Höhe der Un-
terstützung anzupassen, falls 

sich die Rahmenbedingungen 
in Bezug auf die Strompreise 
verändern.  

«Den besonders stark be-
troffenen Unternehmen soll 
damit geholfen werden, die 
Folgen der Turbulenzen auf 
den Energiemärkten kurzfris-
tig abzufedern» so die Regie-
rung. Die Regierung geht von 
rund 400 betroffenen Unter-
nehmen in Liechtenstein aus 
und rechnet aufgrund grober 
Schätzungen mit einem Fi-
nanzbedarf für diese Unter-

stützungen von vier Millionen 
Franken. 

Der Landtag wird sich im 
Dezember mit dem Kredit für 
das Entlastungspaket befassen. 
Bisher gab es keine öffentliche 
Kritik an den Plänen der Regie-
rung. Einzig die Wirtschafts-
kammer hat bisher einen um-
fassenden Strompreisdeckel ge-
fordert, welcher den Staat etwa 
53 Millionen Franken kosten 
würde. Doch politisch wäre die-
ser Vorschlag aktuell nicht 
mehrheitsfähig.



73  Jahresbericht 2022  |  VMR

Invalidenversicherung	

Im Sommer 2020 gab der VMR ein Rechtsgutachten zu Fragen der Vereinbarkeit der IV-
Gesetzgebung Liechtensteins mit der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) 
in Auftrag. Das Gutachten kam zum Schluss, dass die liechtensteinische IV-Gesetzgebung 
in allen geprüften Punkten EMRK-konform ist. Inwiefern die Gesetzgebung EMRK-kon-
form in der Praxis umgesetzt wird (bspw. bei der Erstellung von Gutachten), war nicht 
Umfang des Gutachtens. Es wurde aber festgehalten, dass die Methode, nach der der 
Invaliditätsgrad durch einen Einkommensvergleich ermittelt wird, lediglich den Einkom-
mensausfall berücksichtigt und nicht die Art oder den Umfang der Invalidität. Das könne 
zu Ungerechtigkeiten führen und bezogen auf die Schlüssigkeit des Ergebnisses Fragen 
aufwerfen. Auf dieser Grundlage und eingegangenen Beschwerden führte der VMR Ge-
spräche mit der IV-Geschäftsstelle, den IV-Case-Manager:innen und Betroffenen zu Kom-
munikation mit IV-Bezüger:innen, IV-Grad-Bestimmung, Wiedereingliederungschancen 
und Umschulungen, IV-Case-Management und verfahrenstechnischen Aspekte. Die Er-
gebnisse der Gespräche wurden mit der IV und dem Liechtensteiner Behinderten-Ver-
band geteilt. 



74

Menschenrechtsbildung 
und Öffentlichkeitsarbeit

Menschenrechtsworkshops	in	weiterführenden	Schulen

Die seit 2019 vom VMR zusammen mit dem aha – Tipps und Infos für junge Leute und 
Amnesty Liechtenstein in den weiterführenden Schulen durchgeführten Menschen-
rechtsworkshops sind sehr gut nachgefragt. Im Jahr 2022 konnten acht Workshops mit 
zwölf Klassen und insgesamt 168 Schüler:innen durchgeführt werden. Damit konnte das 
jährliche Ziel von mindestens sechs Workshops erreicht werden. 

Tag	der	Menschenrechte	

Am Tag der Menschenrechte lud der VMR gemeinsam mit Amnesty Liechtenstein und 
dem PEN-Club in den Schlösslekeller zur ersten «Living Library» Liechtensteins ein. Den 
Besucher:innen standen neun Personen als lebendige Bücher für ein Gespräch über men-
schenrechtliche Themen zur Verfügung: In 20 Gesprächen tauschten sie sich mit einem 
ehemaligen Richter, einer Radioredakteurin mit Erfahrung in Entwicklungszusammen-
arbeit, einer Transperson, einem Flüchtling, einer Paar- und Sexualtherapeutin, einer 
Expertin für Leichte Sprache, der Präsidentin des Vereins Sternenkinder sowie einem 
Experten für Suchtproblematik aus. Im Anschluss las PEN-Club-Mitglied Sebastian Sele 
live aus Beirut, und auf dem Podium berichteten Teilnehmende der «Living Library» über 
ihre Erkenntnisse aus den Gesprächen.

An der Feier zum Tag der Menschenrechte diskutierten auf dem Podium Teilnehmende der «Living Library».
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Der 10. November ist der Internationale Tag der Kinderrechte, der in diesem Jahr  
im TAK Theater Liechtenstein gefeiert wurde.

Kinderlobby	Liechtenstein:	Tag	und	Monat	der	Kinderrechte	

Die Vernetzungsgruppe Kinderlobby Liechtenstein ist ein zivilgesellschaftliches Netz-
werk, bestehend aus 28 Organisationen und Institutionen, die sich im Kinder- und Ju-
gendbereich engagieren. Sie wurde Ende 2011 gegründet und wird seit 2012 von der 
OSKJ koordiniert. Im Zentrum der Aktivitäten stehen der regelmässige Austausch sowie 
Aktionen und Projekte zur Bekanntmachung der Kinderrechte. 

Die Veranstaltung zum Tag der Kinderrechte am 20. November 2022 im TAK Theater 
Liechtenstein stand im Zeichen des zehnjährigen Bestehens der Kinderlobby (siehe dazu 
Kapitel Zehn Jahre Kinderlobby Liechtenstein S. 52). Nach Grussworten von Regierungsrat 
Manuel Frick gaben zwei Schauspielerinnen des Jungen Theaters einen kurzen Rückblick 
auf die Aktivitäten der Kinderlobby in den letzten zehn Jahren. Zudem stand eine Zirkus-
geschichte des Theaters Mumpitz Nürnberg auf dem Programm. Während des Apéros 
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im TAK-Foyer gaben Mitglieder des Musikschulensemble «Scream and Shout» ihre Songs 
zum Besten. Der Einladung zum Jubiläumsfest waren neben Vertreter:innen der Kinder-
lobby und Kindern mit ihren Familien auch zahlreiche Personen aus Politik und Verwal-
tung gefolgt.

Die Aktion «Monat der Kinderrechte», die jeweils im Zeichen des Kinderrechts auf Kunst 
und Kultur steht, fand auch im Berichtsjahr grosse Resonanz. Während des ganzen No-
vembers waren Kinder eingeladen, im Kunst- und Kulturbereich aktiv zu sein und ihre 
Kreativität beim Malen, Filzen, Geschichten erzählen oder schreiben, dem Besuch einer 
Theateraufführung oder einer Reise ins Museum auszuleben. 

Am 2. Juni 2022 organisierte die OSKJ in Zusammenarbeit mit der Kinderlobby eine Infor-
mationsveranstaltung für Entscheidungstragende aus Politik und Verwaltung zum Thema 
«Prävention von Gewalt in der Familie». Die Veranstaltung vom 22. September im Jungen 
Theater setze den Schlusspunkt zur Jahreskampagne der Kinderlobby. Es wurde ein Resü-
mee gezogen und weiterer Handlungsbedarf aufgezeigt (siehe dazu Kapitel GewaltFREI 
erziehen S. 45).

«Prävention von Gewalt in der Familie» war das Thema der Veranstaltung vom 2. Juni  
für Entscheidungstragende aus Politik und Verwaltung. 
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Jahresrechnung 2022
Verein für Menschenrechte

Für die Erfüllung seines gesetzlichen Auftrags  
erhält der VMR seit seiner Gründung einen jähr-
lichen Staatsbeitrag von CHF 350 000. Im Berichts-
jahr erhielt er ausserdem Spenden für Projekte in 
der Höhe von CHF 79 243 und zweckungebunde-
ne Spenden in der Höhe von CHF 5559. Die Mit-
gliederbeiträge beliefen sich auf CHF 6200. Damit  
verfügte der VMR im Berichtsjahr über einen  
Ertrag von CHF 441 802. Der Aufwand belief sich 
auf CHF 441 726. Davon wurden CHF 227 706 
für Löhne und Gehälter (inkl. Sozialabgaben) und 
CHF 106 767 für Projekte eingesetzt, die rest-
lichen Aufwände setzen sich aus Aufwänden für 
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation, Miete, 
Verwaltungs- und sonstige betriebliche Aufwände 
sowie Projektrückstellungen und Abschreibungen 
zusammen. Für 2022 wird ein Jahresgewinn von 
CHF 77 ausgewiesen. Das Vereinsvermögen per 
31.12.2022 liegt bei CHF 2915. Für Projekte  
werden Reserven in der Höhe CHF 180 010 aus-
gewiesen. Demgegenüber stehen Verbindlichkei-
ten in der Höhe von CHF 28 200.
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Aktiven

Anlagevermögen
Sachanlagen
Mietkaution

Total Anlagevermögen

Umlaufvermögen
Forderungen
Guthaben bei Banken und Kassenbestand

Total Umlaufvermögen

Rechnungsabgrenzungsposten

Total	Aktiven

Passiven

Vereinsvermögen
Gewinnvortrag
Jahresgewinn

Total Vereinsvermögen

Rückstellungen für zukünftige Projekte
Rückstellungen Careforum.li
Rückstellung Anti-Diskriminierung
Rückstellung Kinderrechte
Verbindlichkeiten

Total Fremdkapital

Rechnungsabgrenzungsposten
 
 
Total	Passiven

31.12.2022

3 802.00
3 000.00
6 802.00

4 692.40
199 680.28
204 372.68

400.00

211 574.68

2 838.72
76.61

2 915.33

140 502.85
13 828.95

677.70
25 000.00
28 199.85

208 209.35

450.00
 
 

211 574.68

31.12.2021

3 747.00
3 000.00
6 747.00

0.00
210 950.31
210 950.31

750.00

218 447.31

2 702.11
136.61

2 838.72

169 802.85
6 000.00

0.00
0.00

38 755.74

214 558.59

1 050.00
 
 

218 447.31

Bilanz in CHF
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Erfolgsrechnung in CHF

Ertrag

Landesbeitrag
Mitgliedsbeiträge (Private u. Organisationen)
Spenden
Zweckgebundene Spenden:

Careforum.li 
Interkulturelles Dolmetschen
Kinderrechte
Anti-Diskriminierung
Gleichstellung von Frau und Mann
Behindertenrechte

Sonstige Erträge
Total	Ertrag

Aufwand

Projektaufwendungen  
(Projektausgaben im Geschäftsjahr)
Nettoveränderung Rückstellungen: 

Zukünftige Projekte
Careforum.li
Anti-Diskriminierung
Kinderrechte

Rückzahlung Projekt  
Begegnungszentrum Horizont
Nettoveränderung Rückstellung  
Begegnungszentrum Horizont
Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

Personalaufwand
Löhne und Gehälter Geschäftsstelle
Soziale Abgaben und Aufwendungen  
für Altersversorgung
Aufwendungen Vorstand
Weiterbildung
Sonstiger Personalaufwand

Abschreibungen auf Sachanlagen
Raumaufwand
Verwaltungsaufwand
Sonstige betriebliche Aufwendungen
 
Total	Aufwand
Jahresgewinn

1.1.–31.12.2022

350 000.00
6 200.00
5 599.39

12 500.00
7 362.85

25 000.00
34 380.00

0.00
0.00

800.00
441 802.24

 
– 106 767.23

29 300.00
– 7 828.95

– 677.70
– 25 000.00

 
0.00

 
0.00

– 31 753.38

– 197 954.30

– 29 751.35
– 22 874.80

0.00
– 3 187.45

– 1 564.25
– 23 990.95
– 18 176.83

– 1 498.44
 

– 441 725.63
76.61

1.1.–31.12.2021

350 000.00
6 450.00

400.00

0.00
0.00
0.00
0.00

10 500.00
7 000.00

104.80
374 454.80

 
– 84 226.35

9 200.00
0.00
0.00
0.00

 
– 7 726.35

 
7 726.35

– 14 022.30

– 191 117.20

– 28 844.75
– 16 113.80

– 3 696.30
– 130.00

– 1 961.00
– 23 008.55
– 19 135.24

– 1 362.70
 

– 374 318.19
136.61
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Der Verein für Menschenrechte 
in Liechtenstein (VMR)

Gründung	und	gesetzliche	Grundlage

Der Verein für Menschenrechte in Liechtenstein wurde am 10. Dezember 2016 von 26 
Nichtregierungsorganisationen gegründet und im Gesetz über den Verein für Menschen-
rechte in Liechtenstein, VMRG (LGBl. 2016 Nr. 504) als unabhängige, weisungsungebun-
dene und eigenverantwortliche nationale Menschenrechtsinstitution nach den «Pariser 
Prinzipien» rechtlich verankert. Sein gesetzlicher Auftrag ist der Schutz und die Förde-
rung der Menschenrechte durch Beratung von Behörden und Privaten, Unterstützung 
von Opfern, Information der Öffentlichkeit, Durchführung von Untersuchungen und Ab-
gabe von Empfehlungen, Stellungnahmen zu menschenrechtlich relevanten Gesetzesbe-
stimmungen und die nationale und internationale Zusammenarbeit. Der VMR kann sich 
mit Einwilligung eines Opfers einer Menschenrechtsverletzung entweder im Namen des 
Opfers oder zu seiner Unterstützung an Gerichts- und Verwaltungsverfahren beteiligen.

Im VMR ist die unabhängige Ombudsstelle für Kinder und Jugendliche im Sinne von 
Art. 96–98 des Kinder- und Jugendgesetzes (LGBl. 2009 Nr. 29) angesiedelt. Die OSKJ-Om-
budsstelle für Kinder- und Jugendliche ist eine neutrale, allgemein zugängliche Anlauf-
stelle für Kinder und Jugendfragen und beobachtet die Umsetzung der Kinderrechte in 
Liechtenstein. Sie wurde im Jahr 2010 von Landtag geschaffen und seit 2017 in den VMR 
integriert. 

Die Verwendung der staatlichen Mittel steht dem VMR im gesetzlichen Rahmen frei.  
Der VMR ist nicht weisungsgebunden und untersteht keinem Leistungsauftrag mit der 
Regierung.

Der	Verein	als	nationale	Menschenrechtsinstitution

Der VMR ist eine nach UNO-Standard definierte nationale Menschenrechtsinstitution 
nach «Pariser Prinzipien». Gemäss diesen Prinzipien, welche die UNO-Mitgliedsstaaten 
an der Weltmenschenrechtskonferenz im Jahr 1993 verabschiedet haben, werden na-
tionale Menschenrechtsinstitutionen als zentrale Akteure in der Umsetzung und Über-
wachung der Menschenrechte auf nationaler Ebene anerkannt, gefördert und überprüft. 
Die «Pariser Prinzipien» fordern für nationale Menschenrechtsinstitutionen eine gesetz-
liche Grundlage, finanzielle und personelle Unabhängigkeit, genügend Ressourcen sowie 
ein breites Mandat für den Menschenrechtsschutz im Inland. 

Seit 2019 ist der VMR Mitglied des Europäischen Netzwerks für Nationale Menschen-
rechtsinstitutionen (ENNRHI), einer der vier Regionalgruppen der Globalen Allianz der 
nationalen Menschenrechtsinstitutionen (GANHRI). Er ist nicht bei der Globalen Allianz 
akkreditiert. 
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Organisation

Per 31. Dezember 2022 gehören dem VMR 33 Mitgliederorganisationen und 58 Einzel-
personen an. Alle elf Gemeinden Liechtensteins sind beratende Mitglieder. Eine Liste der 
Mitgliederorganisationen findet sich auf der VMR-Website. Der Vorstand des VMR setzt 
sich aus sieben Personen zusammen. Er ist unabhängig und in seiner Zusammensetzung 
ausgewogen nach Alter, Geschlecht und Herkunft. Der Vorstand verfügt über praktische 
Kenntnisse der liechtensteinischen Menschenrechtssituation sowie wissenschaftliche 
Expertise und internationale Erfahrung. Die Geschäftsstelle des VMR mit der OSKJ be-
schäftigt drei Personen in insgesamt 1,7 Vollzeitstellen. 

Im Berichtsjahr wurden Vorarbeiten für eine neue Strategie und die Erweiterung der 
Geschäftsstelle auf vier Personen mit insgesamt 2,1 Vollzeitstellen durchgeführt. Aus-
serdem wurden Vorabklärungen für die Akkreditierung bei der Globalen Allianz für Na-
tionale Menschenrechtsinstitutionen (GANHRI) vorgenommen, zu der sich der VMR mit 
dem Beitritt zum Europäischen Netzwerk für Nationale Menschenrechtsinstitutionen 
(ENNHRI) 2019 verpflichtet hat. Im Rahmen der Vernehmlassung zur Ratifizierung der 
UNO-Behindertenkonvention und der damit verbundenen Mandatserweiterung sprach 
sich der VMR zudem für die Erhöhung des Staatsbeitrags und für die Anpassung der 
gesetzlichen Grundlage (Gesetz über den Verein für Menschenrechte in Liechtenstein, 
VMRG) aus. Er forderte darin insbesondere die Stärkung des Auskunftsrechts, die Ein-
führung eines Akteneinsichts- und des Verbandsbeschwerderechts sowie weitere An-
passungen, die für eine Akkreditierung des VMR bei der Globalen Allianz für Nationale 
Menschenrechtsinstitutionen empfohlen sind.

Vernehmlassungen,	wissenschaftliche	Untersuchungen

Im Berichtsjahr nahmen VMR und die OSKJ Stellung zur Gesetzesvorlage des Partner-
schaftsgesetzes und zur Ratifikation der UNO-Behindertenrechtskonvention. Es wurden 
keine wissenschaftlichen Untersuchungen in Auftrag gegeben.

Der Vorstand und die Geschäftsstelle des Vereins für Menschenrechte (auf dem Foto fehlt Mark Villiger). 
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Vernetzung

Die fachliche Vernetzung und institutionelle Verankerung des VMR und der OSKJ sind 
zentrale Voraussetzungen für ein umfassendes Monitoring. Insgesamt tauschte sich der 
VMR im Berichtsjahr mit 29 Behörden, Fachstellen und Organisationen aus. 24 Treffen 
fanden auf nationaler, fünf auf internationaler Ebene statt. 

Auf nationaler Ebene trafen sich VMR und OSKJ mit dem Gesellschaftsminister, der Bil-
dungsministerin, den politischen Fraktionen der Parteien VU, FBP und FL, dem liech-
tensteinischen Botschafter beim Europarat, dem Amt für Auswärtige Angelegenheiten, 
dem Fachbereich für Chancengleichheit des Amts für Soziale Dienste, der Gewaltschutz-
kommission, der Statistikkommission, der amtsübergreifenden Fachgruppe Medienkom-
petenz, dem «Runden Tisch Asyl», dem Krankenkassenverband, der SDG-Allianz, dem 
Frauen netz, dem Verein für Männerfragen, der infra, dem aha, Amnesty Liechtenstein, 
der Beratungsstelle mintegra, der Caritas, demenz.li, der Flüchtlingshilfe Liechtenstein, 
dem LANV und dem Verein Integrity Earth. Die Treffen dienten dem Austausch über  
Themen, Mandate und Arbeitsschwerpunkte, der Definition von möglichen Feldern der 
Zusammenarbeit oder der Diskussion konkreter Problemstellungen im Zuge eines Moni-
torings. 

Der Verein nahm am Integrationsdialog des Ministeriums für Gesellschaft, am NGO-Dia-
log für Menschenrechte des Amts für Auswärtige Angelegenheiten und am NGO-Fach-
austausch der Koordinationsgruppe unter der Istanbul-Konvention teil. 

Als Mitglied des Europäischen Netzwerks der nationalen Menschenrechtsinstitutionen 
(ENNHRI) beteiligte sich der VMR an der ENNHRI-Jahreskonferenz und -Generalver-
sammlung in Brüssel. Er nahm am Treffen des Schweizerischen Beratungsnetzwerks für 
Rassismusopfer, an der Konferenz für Chancengleichheit Ostschweiz und Liechtenstein 
zur unbezahlten Care-Arbeit teil und tauschte sich mit dem Verbindungsbüro des UNO-
Flüchtlingshilfswerks (UNHCR) für die Schweiz und Liechtenstein aus. Die OSKJ traf sich 
mit der Geschäftsstelle der Ombudsstelle Kinderrechte Schweiz.
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Andenken an Walter Kranz
Am 18. November 2022 mussten wir vom  
VMR-Gründungspräsidenten Walter Kranz  

Abschied nehmen. 2017 übernahm er das Amt 
des Präsidenten und trug die Verantwortung  

für den Aufbau des Vereins. Er setzte sich  
mit grosser Erfahrung und Standhaftigkeit  

für die Rechte von Benachteiligten ein.  
Auch nach seinem Rücktritt 2020 unterstütz-
te er den VMR tatkräftig. Seine Menschen-
freundlichkeit und sein Humor werden uns  

stets in Erinnerung bleiben.

Walter	Kranz
16. April 1950 – 18. November 2022
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Dank

Wir bedanken uns bei Amnesty Liechtenstein, dem Liechtensteinischen Behinderten-
Verband, der Workshop-Band «all inclusive» der Musikschule und Gudrun Wansing von 
der Humboldt Universität zu Berlin für die wertvolle Zusammenarbeit beim Tag der Men-
schenrechte.

Die OSKJ im VMR bedankt sich bei allen Personen und Institutionen, die im Laufe des 
Berichtsjahres in Arbeitsgruppen mitgewirkt und sich anderweitig für die Interessen von 
Kindern und Jugendlichen eingesetzt haben. Ein besonderer Dank ergeht an das Eltern 
Kind Forum, das Junge Theater Liechtenstein; das TAK Theater Liechtenstein; ASSITEJ 
Liechtenstein; die Liechtensteinische Musikschule; den Verein Kinderschutz.li; die Müt-
ter-Väterberatung des Roten Kreuzes; das aha – Tipps und Infos für junge Leute; den Ver-
ein Familienraum; die Kinderanimation GZ Resch; das Kunstmuseum Liechtenstein; die 
Kunstschule Liechtenstein; das Landesmuseum; das Familienzentrum «müze» und das 
Junge Literaturhaus für die engagierte und erfolgreiche Kooperation bei der Kampagne 
«Gewalt-FREI erziehen», dem Theaters Mumpitz Nürnberg und dem Musikschulensem-
ble «Scream and Shout» beim Tag und Monat der Kinderrechte. Für die wertvolle Zu-
sammenarbeit bei der Erstellung des gemeinsamen Kinderberichts begleitend zum 3./4. 
Länderbericht Liechtensteins ergeht ein herzliches Dankeschön an die Child’s Advocacy 
von Unicef Schweiz und Liechtenstein. 

Wir danken dem Fachbereich für Chancengleichheit, der Kinderlobby und dem Liechten-
steinischen Behinderten-Verband sowie dem Verein «sichtwechsel» für die Sensibilisie-
rung zu Diskriminierung und den Einsatz für die bezahlte Elternzeit sowie der Rechts-
expertin Jasmin Beck für die Unterstützung bei der Berichterstattung zur Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt. 

Weiters danken wir dem Amt für Gesundheit, der Ärztekammer, dem LANV, der infra, 
Amnesty Liechtenstein, dem Liechtenstein-Institut, der Gewaltschutzkommission und 
dem aha für die gute Projektzusammenarbeit, unseren Vertrauensanwält:innen für ihre 
Unterstützung bei der Fallarbeit sowie allen Organisationen, Stiftungen und Privatperso-
nen, die uns mit einer Spende bedacht oder unsere Projekte unterstützt haben. 

Besonderen Dank entrichten wir allen Personen, Organisationen und Behörden, die sich 
für die Förderung und den Schutz der Menschenrechte und Kinderrechte in Liechten-
stein engagieren!
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Vielen Dank für Ihre Spende!

Durch Ihre Unterstützung helfen Sie uns, die landesweite Kampagne gegen 
Diskriminierung und Toleranz-Workshops an den Schulen zu finanzieren.

Jetzt	spenden!	E-Banking	öffnen		Code	scannen	
 Zahlungsweck #toleranzistdeinrecht angeben 	fertig!

Verein für Menschenrechte 
in	Liechtenstein	(VMR)
Werdenbergerweg 20 
9490 Vaduz

IBAN: 
LI81 0880 0551 4633 6200 1
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www.menschenrechte.li www.oskj.li

« UNGERECHTIGKEIT IRGENDWO  
IST EINE BEDROHUNG FÜR  
DIE GERECHTIGKEIT ÜBERALL.»

	 Martin	Luther	King	Jr.	(1955–1968)	
	 Amerikanischer	Aktivist	und	Bürgerrechtskämpfer


